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Die Mitarbeiter*innen der HYPO Oberösterreich freuen sich, Sie mit 
kompetenter Beratung und bestem Service zu überzeugen.
Weitere Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich 
sowie beim Team Ärzte, Freie Berufe und Private Banking unter
0732 / 76 39 DW 54530 und per E-Mail an aerzte.private@hypo-ooe.at.

Die Bank für 
Ärztinnen und Ärzte.
Weil wir mehr als
eine Standard -
behandlung bieten.

Wir schaffen mehr Wert.

Einzigartige HYPOMed Kontolinie:
Die HYPO Oberösterreich bietet für Medizinerinnen und Mediziner ein 
Gehaltskonto mit kostenloser Kontoführung und einer gratis Debitkarte an. 
Darüber hinaus steht das HYPOMed Betriebskonto sowie die HYPOMed 
Online Kontolinie mit zahlreichen Vorteilen zur Verfügung. 

Umfangreiche Kompetenz:
Als Marktführer in der Betreuung und Beratung von Ärztinnen und Ärzten 
verfügen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über umfangreiche 
Kompetenzen und Know-how. Dieses Wissen ist Bestandteil der HYPO-
DNA und ist Voraussetzung für Ihre individuellen und maßgeschneiderten 
Lösungen. 

Hohe Sicherheit: 
Die HYPO Oberösterreich ist die bestbewertete Universalbank Österreichs. 
Diese hohe Sicherheit ist die Basis für jede vertrauensvolle Partnerschaft. 

Persönliche Betreuung:
Ob selbstständig, angestellt oder in Ausbildung – wir beraten Sie individuell 
und persönlich. Denn die Beziehungen zu unseren Kundinnen und Kunden 
stehen bei uns im Mittelpunkt. Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm 
rundet unsere ganzheitliche Betreuung ab.

www.hypo.at
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VERHÄLTNIS ZUR ÖGK OBERÖSTERREICH
Ich danke auch den Verhandlerinnen und Verhandlern 
des Teams der ÖGK, Landesstelle Oberösterreich, an 
der Spitze Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des 
ÖGK-Landesstellenausschusses für Oberösterreich, 
und Albert Maringer, stellvertretender Vorsitzender des 
ÖGK-Landesstellenausschusses für Oberösterreich. 
Auch wenn die Bandagen während der Verhandlungen 
hart waren, war auch hier ein Zugehen aufeinander zu 
sehen. Schlussendlich war der gegenseitige Respekt, 
der über die Jahre aufgebaut wurde und der durch die 
Zentralisierung Schrammen bekommen hatte, wieder 
da und Lösungen waren möglich. Lösungen für den 
Medizinstandort Oberösterreich. Es wurden auch von 
der ÖGK einige Grenzen niedergerissen, die wir schon 
lange als nicht mehr zeitgemäß gesehen haben: die 
Honorarsummenlimits und die Scheinstaffelung. Ich 
bin mir sicher, dass wir den oberösterreichischen Weg – 
harte Verhandlungen, aber dann ein Zugehen aufein-
ander – gut fortführen und die anstehenden Probleme 
gut meistern werden.

EDITORIAL EDITORIAL

Ich möchte dem Verhandlungsteam unter Führung 
der Kurienspitze OMR Dr. Thomas Fiedler und OMR 
Dr. Wolfgang Ziegler, wie auch den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Kammeramtes, besonders 
Hon.-Prof. Dr. Felix Wallner und Kammeramtsdi-
rektorin Dr. Barbara Postl-Kohla, MBA, für ihren 
Einsatz bei den Verhandlungen danken. Ich werde 
hier nicht auf die Zahlen eingehen – diese lesen Sie 
auf den nächsten Seiten in der Coverstory –, sondern 
auf einige wenige strukturelle Maßnahmen.

AUSBAU DES NIEDERGELASSENEN 
BEREICHES
Die Zusage, dass in den nächsten Jahren deut-
lich mehr Stellen bewilligt werden, ist eine dieser 
positiven strukturellen Maßnahmen. Wer an den 
überfüllten „Notaufnahmen“ in den Krankenhäusern 
vorbeigeht, weiß, dass eine Stärkung des niederge-
lassenen Bereiches unumgänglich ist. Eine optimale 
Versorgung durch niedergelassene Kolleginnen und 
Kollegen ist ein Schutzwall für die Ambulanzen. 
Positiv zu bewerten sind auch Verrechnungsmöglich-
keiten für Wahlärztinnen und Wahlärzte als auch für 
Kolleginnen und Kollegen, die ein Doppelfach inne-
haben, wenn der Bedarf für die Versorgung besteht. 
Und eines ist gewiss: Der Bedarf besteht derzeit ganz 
sicher. Aus meiner Sicht ist das auch eine Chance, 
mehr Wahlärztinnen und Wahlärzte für die kassen- 
ärztliche Versorgung zu begeistern. Wichtig ist auch 
die Zusage zur Einführung von Tagesrandordinatio-
nen in einigen Pilotprojekten sowie die strukturierte 
telefonische Beratung der Patientinnen und Patienten 
nach 23 Uhr. Natürlich braucht es da noch konkrete 
Regeln, wie Tagesrandordinationen strukturiert sein 
müssen und wie der Telefondienst das Bedürfnis der 
Patientinnen und Patienten nach guter Beratung ab-
decken wird. In Oberösterreich ist der Hausärztliche 
Notdienst (HÄND) weiterhin nicht beliebig, auch das 
unterscheidet uns von anderen Bundesländern.

Dr. Peter Niedermoser,
niedermoser@aekooe.at

Ihr Präsident Dr. Peter Niedermoser
Linz, im April 2023

Die letzten Monate waren sehr turbulent. 
Die Zentralisierung der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK) machte das Ver-
handeln und die Umsetzung von regionalen 
Bedürfnissen nicht leichter. Zäh ist es herge-
gangen. Zum Schluss hat man aber Lösun-
gen gefunden, die gut für Oberösterreich sind 
– für die Ärztinnen und Ärzte wie auch für 
die Patientinnen und Patienten.

QUALITÄTSZIRKEL 
FÜR ARBEITSMEDIZINERINNEN UND 
ARBEITSMEDIZINER
Sich auszutauschen und voneinander zu lernen ist 
das Ziel des neu installierten Qualitätszirkels für 
Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner, die 
nicht ausschließlich im Gesundheitsdienst tätig 
sind. Herzlich eingeladen sind Kolleginnen und 
Kollegen, die selbstständig sind, die in arbeitsme-
dizinischen Zentren beschäftigt sind, oder auch 
jene, die trotz arbeitsmedizinischer Ausbildung 
bis dato keinen Betrieb betreuen.  

Der Qualitätszirkel tagt vier Mal pro Jahr. 
Nächster Termin: Dienstag, 20. Juni 2023
Ort: Ärztekammer für Oberösterreich
Thema: Quarzstaub
Eine Anmeldung bei Frau Hutterer 
(hutterer@medak.at) ist notwendig, da die 
Anzahl der Plätze auf 18 beschränkt ist.

Guter Abschluss 
nach harten  
Verhandlungen
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Kolleginnen und Kollegen attraktiv sind. Um diese 
junge Ärzteschaft für den niedergelassenen Bereich 
zu begeistern, braucht es attraktive und gut dotierte 
Modelle.“
Ebenfalls erfreut über den gelungenen Verhand-
lungsabschluss zeigt sich Kammeramtsdirektorin Dr. 
Barbara Postl-Kohla, MBA: „Es ist uns ein sinnvolles 
Paket gelungen, das die Wünsche der Ärztinnen und 
Ärzte, die an uns herangetragen wurden, abdeckt. 
Wir arbeiten aber weiter an künftigen Innovations-
modellen.“

Lobende Worte an die Ärzteschaft kommen vom 
Verhandlungspartner: „Die Österreichische Gesund-
heitskasse weiß den hohen Einsatz der Ärzteschaft zu 
schätzen und freut sich, dass gemeinsam mit der Ärz-
tekammer die Versorgung in Oberösterreich verbes-
sert wird“, sagt Albert Maringer, stv. Vorsitzender des 
Landesstellenausschusses in der ÖGK Landesstelle 
OÖ. Die Ärztekammer geht davon aus, dass damit die 
Attraktivität des Kassenvertrags massiv steigt, damit 
künftig neue Vertragsärztinnen und Vertragsärzte 
leichter gewonnen werden können.  
Den Blick nach vorne richtet auch Dr. Paul Nieder-
berger, Mitglied der Vollversammlung sowie Fach-
gruppenvertreter Augenheilkunde und Optometrie in 
der Ärztekammer für Oberösterreich: „Die Abschaf-
fung des Honorarsummenlimits und der Scheinstaffel 

ist ein bedeutender Schritt zur Honorargerechtigkeit 
und zeigt die Bereitschaft der Vertragspartner, in die 
Zukunft des Vertragswesens zu investieren.“
Nun zum Verhandlungsergebnis: Das Ziel der 
Verhandlungen war es, eine angesichts der hohen 
Inflationsrate adäquate Erhöhung der Tarife zu errei-
chen. Die Kurie der niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte hat sich aber auch darauf festgelegt, dass ein 
Teil der Honorarerhöhung für strukturelle Änderun-
gen verwendet werden soll, um die Honorarordnung 
insgesamt gerechter zu machen. Folgende Punkte 
sollten überdies erreicht werden:
• Keine Staffelabschläge mehr für die Grundleis- 
 tungsvergütung der Allgemeinmedizinerinnen  
 und Allgemeinmediziner
• Abschaffung des Honorarsummenlimits für 

die allgemeinen Fachärztinnen und Fachärzte 
(wobei allerdings von Seiten der Fachgruppen, 
die von der Beseitigung des Honorarsummen-
limits profitieren, die Bereitschaft bestand, 
zum Ausgleich eine niedrigere Valorisierung zu 
akzeptieren als jene Fachgruppen, für die das Ho-
norarsummenlimit schon derzeit keine Bedeutung 
mehr hat)

• Erhöhung des Honorars für die Altersheimvisite
• Neuregelung des HÄND ab 1.1.2024
Nach sehr intensiven Verhandlungen ist es gelungen, 
diese Zielsetzungen weitgehend zu erreichen. Wir 
dürfen daher die Vereinbarung für die Jahre 2023 
und 2024 wie folgt vorweisen:

1. VALORISIERUNG FÜR DIE JAHRE 2023 
UND 2024:
In den Jahren 2023 und 2024 werden die Honorare 
insgesamt (also beide Jahre zusammengenommen) 
um folgende Prozentsätze erhöht:
• Tarife der Ärztinnen und Ärzte für Allgemein- 
 medizin um 12 %
• Tarife der (relativ umsatzschwachen) Fachgrup- 
 pen Gynäkologie, Unfallchirurgie, Neurologie,  
 Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 um 15 %
• Tarife der (umsatzstärkeren und auch von der 

Abschaffung des Honorarsummenlimits profitie-
renden) Fachgruppen Kinderheilkunde, Orthopä-
die und Urologie um 12 %

• Tarife der (von der Abschaffung des Honorar- 
 summenlimits noch stärker profitierenden) Fach- 
 gruppe Dermatologie um 11,8 % und der Fach- 
 gruppe Chirurgie um 11,2 %
• Anhebung der Tarife der (von der Abschaffung 

des Honorarsummenlimits besonders profitieren-

OÖ Ärzte April 2023

Nach sehr intensiven und zähen Gesprächen einigten 
sich die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) 
und die Ärztekammer für Oberösterreich bei den 
Vertragsverhandlungen auf ein attraktives Paket für 
die Jahre 2023 und 2024. Durch dieses werden die 
Weichen für eine massive Attraktivierung des Ver-
tragsarztstellenbereichs gestellt. Das Verhandlungs-
team der Kammer hat es sich in all den Verhand-
lungsetappen nicht leicht gemacht und bis zuletzt 
hart verhandelt. Denn es stand viel auf dem Spiel. 
Durch die Verschlechterungen bei der vertragsärzt-
lichen Versorgung drohte die Gefahr, dass man nicht 
nur die derzeit Aktiven vergrault, sondern bereits 
auch die nächste Generation verliert. Diese Gefahr 
konnte das Verhandlungsteam in letzter Sekunde 
abwenden, denn es stand für Ende März schon der 
vertragslose Zustand im Raum. OMR Dr. Thomas 
Fiedler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in 
der Ärztekammer für Oberösterreich: „Es ist gut für 
alle Beteiligten, dass diese schwierigen Verhandlun-
gen zu einem positiven Abschluss gekommen sind. 
Wir konnten uns auf eine sinnvolle Tariferhöhung 
einigen. Neue ausverhandelte Strukturen werden 
dazu führen, dass Limitierungen und Degressio-

nen abgeschafft werden, sodass Kassenärztinnen 
und Kassenärzte, die viele Patienten behandeln, 
keine Honorarabschläge mehr bekommen.“ OMR 
Dr. Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stellvertreter 
der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer für 
Oberösterreich: „Dieser Abschluss ist eine wichti-
ge Weichenstellung für die Allgemeinmedizin, weil 
auch der Bereitschaftsdienst modernisiert fortgesetzt 
wird.“ Ergänzend sagt Dr. Peter Niedermoser, Prä-
sident der Ärztekammer für Oberösterreich: „Ange-
sichts der bevorstehenden Pensionierungswelle ist es 
sehr wichtig, dass Kassenverträge gerade für junge 

COVERSTORY

„Es ist gut für alle Beteiligten, 
dass diese schwierigen Ver-
handlungen zu einem positiven 
Abschluss gekommen sind.“

OMR Dr. Thomas Fiedler,
Kurienobmann der 
niedergelassenen Ärzte

OÖ Ärzte April 2023

„Angesichts der bevorstehen-
den Pensionierungswelle ist es 
sehr wichtig, dass Kassenver-
träge gerade für junge Kolle-
ginnen und Kollegen attraktiv 
sind.“

Dr. Peter Niedermoser,
Präsident der Ärztekammer
für Oberösterreich

„Dieser Abschluss ist eine 
wichtige Weichenstellung für 
die Allgemeinmedizin, weil 
auch der Bereitschaftsdienst 
modernisiert fortgesetzt wird.“

OMR Dr. Wolfgang Ziegler,
Kurienobmann-Stv. 
der niedergelassenen Ärzte

>

„Es ist uns ein sinnvolles Paket 
gelungen, das die Wünsche 
der Ärztinnen und Ärzte, die 
an uns herangetragen wurden, 
abdeckt.“

KAD Dr. Barbara Postl-
Kohla, MBA

„Die Abschaffung des Ho-
norarsummenlimits und der 
Scheinstaffel ist ein bedeuten-
der Schritt zur Honorargerech-
tigkeit und zeigt die Bereitschaft 
der Vertragspartner, in die 
Zukunft des Vertragswesens zu 
investieren.“

Dr. Paul Niederberger,
Fachgruppenvertreter
Augenheilkunde und 
Optometrie

COVERSTORY

Die Vertragsverhandlungen mit der ÖGK 
sind vorbei und ein vertragsloser Zustand 
konnte gerade noch abgewendet werden. Das 
Ergebnis: Deutliche Honorarerhöhungen und 
wichtige Verbesserungen bei den Rahmenbe-
dingungen, damit die Kassenarztstelle für  
die jetzigen wie auch für die nachfolgenden 
Jungärztinnen und Jungärzte attraktiv bleibt.

Einigung in 
letzter Sekunde 
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den) Fachgruppen der Augenheilkunde um 8,7 % 
und der HNO um 8,85 % 

• Anhebung der Tarife der Fachärztinnen und  
 Fachärzte für Radiologie um 7 %
• Anhebung der Tarife des Labor VII um 4 %
Die Laborleistungen der Allgemeinmedizinerinnen 
und Allgemeinmediziner und allgemeinen Fachärz-
tinnen und Fachärzte werden nicht valorisiert.

2. ZUSÄTZLICHE STRUKTURMASSNAHMEN
Zusätzlich zu den Tarifvalorisierungen wurden 
folgende Strukturmaßnahmen vereinbart, die additiv 
zur Tarifvalorisierung zu einer weiteren Honorarer-
höhung führen:
• Vollständige Abschaffung der Staffellimitie- 
 rung in der Allgemeinmedizin: Die Grundleis- 
 tung für die Allgemeinmedizinerinnen und Allge- 
 meinmediziner wird unabhängig von der Anzahl  
 der Fälle in voller Höhe honoriert (einziger Un- 
 terschied bleibt noch der Zuschlag für die ersten  
 500 Fälle).
• Für den Besuch im Alten- und Pflegeheim kön- 
 nen pro Tag zwei volle Visiten in der Höhe der 

„gewöhnlichen“ Visite (Position 3) verrechnet 
werden. Nur wenn mehr als zwei Patientinnen 
und Patienten am selben Tag im Altersheim 
visitiert werden, kommt ab dem dritten Patienten 
der niedrigere Tarif der Mitvisite zur Anwendung 
(diese Maßnahme führt zu einer zusätzlichen 
Honorarerhöhung für die Allgemeinmedizin um 
durchschnittlich fast 0,7 %).

• Das Honorarsummenlimit für die allgemei- 
 nen Fachärztinnen und Fachärzte wird zur  
 Gänze abgeschafft! 

Lediglich für die Fachgruppen Innere Medizin 
und Lunge gibt es wegen der besonderen Inho-
mogenität eine Sonderregelung (siehe unten).

Mit der Abschaffung der Grundleistungsstaffel für 
die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizi-
ner und des Honorarsummenlimits für die allgemei-
nen Fachärztinnen und Fach- 
ärzte ist ein Durchbruch gelungen, der nach vielen 
Jahren endlich Leistungsgerechtigkeit sicherstellt und 
besonderes Engagement honoriert! Sonderregelungen 
gelten wegen der Inhomogenität dieser Fachgruppen 
für die Internistinnen und Internisten und Lungen-
fachärztinnen und Lungenfachärzte: 
Bei den Internistinnen und Internisten werden die 
Honorare generell um 10 % angehoben. Das bishe-
rige Honorarsummenlimit von 45 % gilt nach der 
Neuregelung nur noch für Laborleistungen, die ge-

meinsam mit den anderen Leistungen den Betrag von 
€ 102.093,25 pro Quartal übersteigen. Für die übri-
gen Leistungen (alle Leistungen ausgenommen La-
bor) wird das bisherige 45 %-Honorarsummenlimit 
durch einen 30-prozentigen Fachgruppen-Solidar-
beitrag ersetzt (gerechnet vom Honorar, ausgenom-
men Labor, das den Betrag von € 102.093,25 pro 
Quartal übersteigt). Der Fachgruppen-Solidarbeitrag 
ermöglicht es, dass Internistinnen und Internisten 
mit einem Umsatz von weniger als € 102.093,25 
pro Quartal zusätzlich zur 10 %-Tarifvalorisierung 
einen Zuschlag von 5 % erhalten, also insgesamt eine 
Tarifvalorisierung von 15 %.

Bei den Lungenfachärztinnen und Lungen-
fachärzten werden die Honorare um 5 % und das 
Honorarsummenlimit auf € 225.000,- pro Quartal 
angehoben, was auch fast einer Abschaffung des 
Honorarsummenlimits gleichkommt. Die Sonderlö-
sung wurde wegen der besonderen Inhomogenität 
der Fachgruppe, aber auch vor dem Hintergrund 
getroffen, dass die Lungenfachärztinnen und Lun-
genfachärzte von den Limit-Änderungen am meisten 
profitieren und Valorisierung und Erhöhung des Ho-
norarsummenlimits zusammengerechnet im Schnitt 
die höchste Honorarerhöhung aller Fachgruppen 
bedeutet.

3. NEUREGELUNG HÄND AB 1.1.2024:
Ab dem 1.1.2024 wird dem Wunsch vieler Allge-
meinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner Rech-
nung getragen, die 12-Stunden-Dienste beim HÄND 
einzuschränken. Spätestens ab 1.1.2024 wird der 
HÄND nur noch am Samstagnachmittag, an Sonn- 
und Feiertagen nachmittags sowie in der Nacht bis 
23 Uhr einen Visitendienst vorsehen. Ab 23 Uhr wird 
ein oberösterreichweiter telemedizinischer Dienst 
eingerichtet. Da die Dienste dadurch intensiver wer-
den, haben wir verlangt, dass es zu keiner aliquoten 
Kürzung der derzeitigen HÄND-Honorare kommt, 
sondern dass die HÄND-Honorare pro Stunde deut-
lich erhöht werden müssen. Vorgesehen ist spätestens 
ab 1.1.2024:
• ein Honorar von € 592,- für den 4-stündigen  
 Fahrdienst von 19-23 Uhr,
• ein Honorar von € 656,- für den 4-stündigen Vor- 
 mittagsordinationsdienst am Samstag, Sonntag  
 und an Feiertagen,
• ein Honorar von € 756,- für den Visitendienst  
 am Samstagnachmittag (12-19 Uhr),
• ein Honorar von € 840,- für den Visitendienst an  

 Sonn- und Feiertagen nachmittags (12-19 Uhr),
• ein Honorar von € 140,- zuzüglich der Verrech- 
 nung der erbrachten Leistungen an Wochentagen  
 nachmittags.
Die Regelung wird auch in unserer Bereitschafts-
dienstverordnung abgebildet werden, sodass es ab 
1.1.2024 zu deutlich weniger Belastungen für die 
Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner 
kommen wird (für Sprengel, die bereits früher auf 
die Neuregelung umsteigen wollen, werden wir eine 
Lösung finden).

4. EINMALZAHLUNGEN IN DEN PEQ-TOPF
Seit Einführung der Kassen-BSC existiert ein Fonds, 
aus dem laufend Einmalförderungen bezahlt werden 
(zum Beispiel in Zusammenhang mit Ordinationsab-
löse, Ordinationsgründungen, Lehrpraxen). Diesem 
Topf wird ein Einmalbetrag von rund € 3,3 Millionen 
zugeführt.

5. AUFTEILUNG DER ZUSÄTZLICHEN FINANZ-
MITTEL AUF 2023/2024, WIRKSAMWERDEN 
DER MASSNAHMEN
Die ÖGK wird die zusätzlichen Mittel für die Tarifva-
lorisierungen und die Strukturänderungen (Abschaf-
fung der Grundleistungsstaffel und des Honorarsum-
menlimits, Verbesserung der Altersheimvisite) zur 
Hälfte ab 1.1.2023 und zur Hälfte ab 1.1.2024 zur 
Verfügung stellen. Die genaue Aufteilung, insbeson-
dere auch das Inkrafttreten der Limit-Neuregelun-
gen, ist in den nächsten Wochen noch zu vereinbaren.

6. WEITERES MASSNAHMENPAKET
Schließlich ist es auch gelungen, bei einer ganzen 
Reihe von für die Kassenärzteschaft wichtigen 
Themen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
Fortschritte zu erzielen. Diese Gespräche konnten 
zwar noch nicht abgeschlossen werden, vereinbart 
wurde aber die zügige Fortsetzung mit dem Ziel, so 
rasch als möglich zu einer Einigung zu kommen:
• Unterstützung auch von Einzelärztinnen und  
 Einzelärzten und Gruppenpraxen zur Verbesse- 
 rung der Personalausstattung analog den Primär- 
 versorgungseinheiten.
• Die Möglichkeit einer 4-Tage-Woche für Kassen- 
 ärztinnen und Kassenärzte soll eingeführt wer- 
 den, wobei der derzeitige tatsächliche Versor- 
 gungsumfang dadurch nicht eingeschränkt wer- 
 den darf.
• Gemeinsam mit dem Land soll ein Pilotmodell 

einer Randzeitenordination vor einigen zentra- 

len Krankenhäusern konzipiert und umgesetzt 
werden, um einerseits Versorgungslücken im 
niedergelassenen Bereich auszugleichen und 
andererseits die Spitalsambulanzen zu den Tages-
randzeiten (vorgesehen ist die Zeit zwischen 17 
und 23 Uhr) zu entlasten.

• Konzeption und Umsetzung eines Ärztebereit- 
 stellungsmodells: So wie auch in einigen anderen 

Bundesländern soll eine gemeinsame Einrich-
tung geschaffen werden, die Ärztinnen und Ärzte 
beschäftigt und mit diesen die vakant geworde-
nen Kassenstellen bis zur definitiven Besetzung 
betreut, beziehungsweise bei längerfristigen 
Ausfällen von Kassenärztinnen und Kassenärzten 
(etwa wegen der Betreuung von Kleinkindern) 
aushelfen soll.

• Bei Ärztinnen und Ärzten, die über mehrere Fä- 
 cher verfügen, soll es in Zukunft möglich sein,  
 im Einvernehmen zwischen Kasse und Kammer  
 bei bestehendem Bedarf für ein zweites Fach  
 Sonderverrechnungsberechtigungen zu erteilen.
• So wie bisher soll es befristet möglich sein, Ver- 
 sorgungslücken im Kassenbereich durch Ko- 
 operationsmodelle mit Spitälern zu überbrücken,  
 allerdings immer nur befristet und mit dem Ziel,  
 die vakanten Kassenverträge wieder so rasch als  
 möglich zu besetzen.
• Interessierte Wahlärztinnen und Wahlärzte, die  
 bereit sind, befristet bis zur Besetzung von  
 Kassenstellen Versorgungslücken zu füllen, sollen  
 im Einvernehmen von Kammer und Kasse  
 Verrechnungsberechtigungen erhalten können.
• Kassenärztinnen und Kassenärzte sollen in Zu- 
 kunft in allfälligen Zweitordinationen auch ohne  
 Zustimmung von Kasse und Kammer alle Leis- 
 tungen erbringen können, die in der Erstordina- 
 tion im Rahmen des kassenfreien Raumes er- 
 bracht werden dürfen (im Unterschied zur  
 bisherigen Rechtslage auch komplementär- 
 medizinische Leistungen).
• Der Stellenplan für die Kassenärztinnen und  
 Kassenärzte, der die Schaffung einer Reihe zu- 
 sätzlicher Stellen in derzeit unterversorgten  
 Fächern und Regionen vorsieht, soll zügig um- 
 gesetzt werden, um Patientinnen und Patienten  
 besser versorgen zu können, vor allem aber auch 
 um die derzeit völlig überlasteten Kassenordinati- 
 onen zu entlasten.
In den nächsten Wochen werden auf der Grundlage 
der Verhandlungsbasis die entsprechenden Details 
ausgearbeitet. Wir werden Sie gerne darüber infor-
mieren. ■

COVERSTORY
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Zuerst war es eine und heute sind es zehn: In der 
zweiten Märzwoche feierte die bereits zehnte Primär-
versorgungseinheit in Oberösterreich ihre Eröffnung. 
Die Gründung von Primärversorgungseinheiten legt 
ordentlich an Geschwindigkeit zu. Die Hälfte der 
derzeit bestehenden PVE wurde in den vergangenen 
drei Jahren eröffnet. OMR Dr. Wolfgang Ziegler, 
stellvertretender Kurienobmann der niedergelassenen 
Ärzte in der Ärztekammer für Oberösterreich: „Die 
Primärversorgungszentren sind hier ein wichtiger 
Baustein, es gibt aber natürlich noch andere For-
men. Es ist eine bunte Palette an Möglichkeiten, die 
in den letzten Jahren entstanden sind. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass selbst die vom Herrn Bun-
desminister geplanten 120 PVE bis 2025 in ganz 
Österreich maximal zehn Prozent der hausärztlichen 

Versorgungsleistung erbringen können. Einzel- und 
Gruppenpraxen et cetera müssen daher unbedingt im 
selben Ausmaß gefördert werden!“

BRÜCKENSCHLAG ZUR NIEDERLASSUNG
Die PVE schließen dort eine Lücke, wo das her-
kömmliche System nicht so gefragt ist. Trotz des 
noch geringeren Anteils können sich die Zahlen 
sehen lassen. In Summe werden bereits 25.000 Pati-
entinnen und Patienten über die multiprofessionellen 
PVE versorgt. Überdies sind die PVE für Menschen 
perfekt, denen es um das Zusammenwirken in einem 
Team im niedergelassenen Bereich geht. Das Arbei-
ten in teambetonter Umgebung zieht auch junge 
Ärztinnen und Ärzte stark an, die sich den eigenen 
Schritt in die Einzelordination noch nicht zutrauen 
und vorher noch Erfahrung sammeln wollen. „Gera-
de junge Kolleginnen und Kollegen fragen verstärkt 
nach anderen Formen der Zusammenarbeit. Diese 
Kolleginnen und Kollegen gilt es zu unterstützen. Am 
Anfang der beruflichen Laufbahn im niedergelasse-
nen Bereich will nicht jede oder jeder für sich alleine 

2017 entstand in Enns die erste Primärver-
sorgungseinheit in Oberösterreich. Im März 
hat in Leonding-Hart die bereits zehnte 
eröffnet.

Bereits zehn PVE in Oberösterreich

eine eigene Ordination gründen, dieser Gruppe müs-
sen wir entgegenkommen“, sagt OMR Dr. Wolfgang 
Ziegler.
Das bestätigt auch Dr. Katrin Elisabeth Einwagner, 
eine der vier Gesellschafterinnen und Gesellschafter 
des Gesundheitszentrums „Hausärzte am Domplatz“: 
„Ich habe mich für die Arbeit im Primärversorgungs-
zentrum ‚Hausärzte am Domplatz‘ entschieden, weil 
es eine sehr gute Möglichkeit ist, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bringen. Ich schätze die hohe 
Flexibilität und die Teamarbeit sehr.“ Hinzu kommt, 
dass die Medizin jetzt schon überwiegend weiblich ist 
und sich dieser Trend noch verstärkt. Flexiblere Zei-
ten sind gefragter denn je. Und so sind Termine, Öff-
nungszeiten, Betreuungszeiten und andere Freiräume 
in PVE einfacher zu handhaben als in Form einer 
One-Woman/One-Man-Show. Zumeist wird eine Pri-
märversorgungseinheit von einer Managerin/einem 
Manager begleitet. Dadurch werden bürokratische 
Belange von den Ärztinnen und Ärzten ferngehalten, 
die damit den Fokus verstärkt auf die Patientinnen 
und Patienten richten können.
Aufgrund der demographischen Entwicklung wird 
es in den kommenden Jahren zu einer deutlichen 
Verschiebung der Ärztinnen und Ärzte kommen. 
Die Generationsablöse ist ja schon seit längerem zu 
spüren. Überdies sind in ganz Österreich zuletzt 53 
Kassenstellen unbesetzt gewesen – die meisten davon 
im Bereich der Allgemeinmedizin. Aus diesem Grund 
ist die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 
eine wichtige Aufgabe. Mit dem Instrument der PVE 
kann man hier teilweise entgegensteuern.
In erster Linie sind die aufgezählten Einrichtun-
gen Primärversorgungszentren, haben also einen 
zentralen Standort. PVE können aber auch anders 
formiert sein, nämlich als PVN – Primärversorgungs-
netzwerk, und damit auf verschiedene Standorte (im 
Umkreis von etwa zehn Kilometern) verteilt. Bei der 
Gründung einer PVE müssen sich mindestens drei 
Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner 
als Gesellschafterinnen und Gesellschafter zusam-
menschließen. Diese und mindestens eine Person 
aus dem Bereich der Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie die Ordinationsassistentinnen 
und Ordinationsassistenten bilden das so genannte 
Kernteam. Hinzu kommen noch – je nach Bedarf 
– weitere Personen aus den unterschiedlichsten 
nichtärztlichen Heilberufen (erweitertes Team). Un-
erlässlich für das erweiterte Team und als Entlastung 

für die Ärztinnen und Ärzte ist auch die 
Mitarbeit von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
tern in derartigen Einrichtungen. Die Integration 
von Kinderärztinnen und Kinderärzten als Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter ist auch möglich 
und vielerorts, nicht zuletzt aufgrund des Mangels an 
Kinderärztinnen und Kinderärzten, auch erwünscht. 
Die Gesellschaftsform ist rechtlich vorgeschrieben: 
Eine PVE darf entweder als OG (Offene Gesellschaft) 
oder GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
organisiert sein.
Von Anfang an war für Oberösterreichs ärztliche 
Standesvertreterinnen und Standesvertreter klar, dass 
Primärversorgung in dieser Form nur dann funktio-
nieren kann, wenn man zuerst jenen Ärztinnen und 
Ärzten, die bereits vor Ort in Einzelordinationen tätig 
sind, die Möglichkeit gibt, derartige PVE zu gründen 
beziehungsweise daran mitzuwirken. Wenn von den 
ortsansässigen Kassenärztinnen und Kassenärzten 
kein Interesse an einer PVE formuliert wird, dann 
sind alle anderen Ärztinnen und Ärzte eingeladen, 
eine PVE-Gründung zu realisieren.

INTERESSE AN EINER PVE 
Ob sich eine Ärztin oder ein Arzt für die Teilnahme 
an einer Primärversorgungseinheit entscheidet, hängt 
immer von der ganz persönlichen Situation ab, gilt 
es doch die in Oberösterreich zwischen den System-
partnern auf Basis des Primärversorgungsgesetzes 
ausgearbeiteten Eckpunkte einzuhalten. Bei Inter-
esse wenden Sie sich bitte an Mag. Kerstin Garbeis, 
LL.M., und Mag. Nick Herdega, MSc. Derzeit wird 
für den Süden von Linz (Sprengel V) nach Ärztinnen 
und Ärzten für eine PVE gesucht, denn dort besteht 
der Bedarf nach Abdeckung gleich mehrerer freier 
Kassenstellen. Infos und Anmeldung unter:  
nobis@aekooe.at. ■

v. li.: OMR Dr. Wolfgang Ziegler, Dr. Katrin Elisabeth Einwagner, LH-Stv. Mag. Christine Haberlander und Mst. Michael Pecherstorfer

Ärztekammer
für Oberösterreich

LAND 
OBERÖSTERREICH



13OÖ Ärzte April 202312 OÖ Ärzte April 2023 RECHT & SERVICE

Wer darf die ärztlichen Aufklärungsgespräche 
führen? 
Grundsätzlich dürfen alle zur selbstständigen Be-
rufsausübung berechtigten Ärztinnen und Ärzte ein 
derartiges Aufklärungsgespräch durchführen – aller-
dings gibt es aber gerade in diesem Zusammenhang 
dienstrechtliche Vorgaben, die es angestellten Ärztin-
nen und Ärzten oftmals verbieten, derartige Auf-
klärungsgespräche in der Dienstzeit durchzuführen. 
In der Praxis sind es daher oftmals niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte, die diese Gespräche überneh-
men und die notwendigen Atteste ausstellen.
Eines dieser beiden Atteste ist gem. § 7 Sterbeverfü-

gungsgesetz von einer Ärztin/einem Arzt auszustel-
len, die/der eine palliativmedizinische Qualifikation 
aufweisen muss. Über eine palliativmedizinische 
Qualifikation verfügen unter anderen sowohl ärzt-
liche Personen, die eine Spezialisierung in Palliativ-
medizin nach der Verordnung über Spezialisierungen 
(SpezV) der Österreichischen Ärztekammer auf-
weisen, als auch Ärztinnen und Ärzte, die ein ÖÄK 
Diplom Palliativmedizin gemäß der Verordnung über 
ärztliche Weiterbildung der Österreichischen Ärzte-
kammer absolviert haben. 

Wie kann ich als Ärztin/Arzt sterbewilligen 
Personen helfen, Ärztinnen und Ärzte zu finden, 
eines der notwendigen Aufklärungsgespräche 
durchzuführen?
Die Ärztekammer für Oberösterreich hat bereits 
unter jenen Ärztinnen und Ärzten, die über eine 
palliativmedizinische Qualifikation verfügen, deren 
Bereitschaft zur Durchführung beziehungsweise 

Mag. Kerstin Garbeis, LL.M.,
Bereichsleiterin Schieds-
stelle, allgemeine Rechts-
angelegenheiten & Projekte

Am 1. Jänner 2022 ist das Bundesgesetz 
über die Errichtung von Sterbeverfügungen 
(Sterbeverfügungsgesetz – StVfG) in Kraft 
getreten. Damit besteht nach einem jahr-
zehntelangen rechtlichen Tauziehen nun 
auch in Österreich für Personen, die an einer 
unheilbaren, zum Tode führenden oder an ei-
ner schweren, dauerhaften Krankheit leiden, 
die gesetzliche Möglichkeit, ihr Leben frei 
und selbstbestimmt zu beenden. Aus recht-
licher Sicht bedarf es dafür auch der Mit-
wirkung von zwei Ärztinnen oder Ärzten. Im 
nachfolgenden Artikel sollen die wichtigsten 
juristischen Eckpunkte erläutert und offene 
Fragen geklärt werden.

>
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Dienstag, 10. Mai 2023, 
17:30 bis 19:00 Uhr 

JKU medLOFT, Medizinischer Campus Linz 
MED CAMPUS I, Gebäude ADM, 9. OG 

4020 Linz, Krankenhausstraße 5

Anmeldung für die Enquete bitte unter 
pressestelle@aerztekammer.at

Von 17:00 
bis 21:00 Uhr 

wird auch 
eine Kinderbetreuung 

angeboten. 
Bei Bedarf bitte 

um Anmeldung unter 
bkaae@aerztekammer.at

Info & Programm unter www.aerztekammer.at
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Wie gelangt die sterbewillige Person an das 
Präparat? Erhält die sterbewillige Person dafür 
ein Rezept?
Die Abgabe des Präparates erfolgt in einer öffent-
lichen Apotheke. Die Ausstellung eines Rezepts ist 
dafür nicht notwendig, da die genaue Dosierungs-
anordnung und Einnahmeform als Teil der Aufklä-
rungsdokumentation in die Sterbeverfügung aufge-
nommen werden müssen. Die Sterbeverfügung ist 
von der sterbewilligen Person oder von einer in der 
Sterbeverfügung namentlich genannten, Hilfe leisten-
den Person jener Apotheke, von welcher das Präparat 
bezogen werden soll, vorzulegen. Die Österreichische 
Apothekerkammer hat auf Anfrage die nächstgele-
genen Apotheken, bei denen das Präparat bezogen 
werden kann, bekanntzugeben. 

Kann ein weiteres Präparat von der Apotheke 
abgegeben werden, wenn bereits einmal ein  
Präparat abgegeben wurde?
Wurde bereits ein Präparat an die sterbewillige 
Person ausgefolgt, so ist die Abgabe eines weiteren 
Präparats nur zulässig, wenn das zuerst abgegebene 
Präparat gleichzeitig zurückgegeben wird oder in der 
Sterbeverfügung ein Verlust- oder Diebstahlsvermerk 
enthalten ist. 

Wann kann eine Sterbeverfügung errichtet 
werden?
Eine Sterbeverfügung kann wirksam frühestens 
zwölf Wochen nach der ersten ärztlichen Aufklärung 
errichtet werden. Hat eine ärztliche Person bestätigt, 
dass die sterbewillige Person an einer unheilba-
ren, zum Tod führenden Erkrankung leidet und in 
die terminale Phase (= Krankheit hat ein Stadium 

erreicht, in dem sie nach medizinischem Ermessen 
voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten zum 
Tod führen wird) eingetreten ist, so ist eine Errich-
tung bereits nach zwei Wochen zulässig.
Wird eine Sterbeverfügung nicht innerhalb eines Jah-
res nach der zweiten ärztlichen Aufklärung errichtet, 
so muss die sterbewillige Person eine neuerliche 
ärztliche Bestätigung beibringen, die wieder ein Jahr 
lang gültig ist.

Wie ist das Verhältnis zwischen Hilfe leistender 
Person und den die Aufklärung durchführenden 
und dokumentierenden Ärztinnen und Ärzten? 
Können die aufklärenden Ärztinnen und Ärzte 
gleichzeitig als hilfeleistende Personen in der 
Sterbeverfügung genannt sein?
Die/der Sterbewillige kann sich einer oder mehrerer 
Person(en) bedienen, die bereit ist (sind), die sterbe-
willige Person bei der Durchführung der lebensbe-
endenden Maßnahme zu unterstützen – dies können 
auch Ärztinnen und Ärzte sein, wenn sie sich dazu 
bereit erklärt haben. Der Gesetzgeber hat allerdings 
vorgesehen, dass die Hilfe leistende Person nicht 
mit der Person ident sein darf, die die Aufklärung 
geleistet oder die Sterbeverfügung dokumentiert hat. 
Die/der aufklärende Ärztin/Arzt darf daher nicht am 
eigentlichen Sterbevorgang mitwirken.

Dürfen Ärztinnen und Ärzte mit der Hilfeleistung 
rund um die Sterbeverfügung werben?
Laut Sterbeverfügungsgesetz ist es verboten, mit der 
Hilfeleistung zu werben. Das Werbeverbot umfasst 
Werbung, die eigene oder fremde Hilfeleistung oder 
Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zur Selbsttö-
tung geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung 
anbietet, ankündigt oder anpreist. Darüber hinaus ist 
es verboten, sterbewilligen Personen eine Hilfeleis-
tung anzubieten oder diese durchzuführen, wenn 
man sich oder einem Dritten dafür wirtschaftliche 
Vorteile versprechen lässt oder annimmt, die über 
den Ersatz des nachgewiesenen Aufwands hinausge-
hen. 
Zulässig und ausdrücklich keine verbotene Wer-
bung ist jedoch der Hinweis auf die Möglichkeit der 
Errichtung einer Sterbeverfügung. Ärztinnen und 
Ärzte dürfen darauf hinweisen, dass sie eine Aufklä-
rung im Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes anbieten 
beziehungsweise wo eine solche Aufklärung angebo-
ten wird. ■
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Übernahme eines solchen Aufklärungsgespräches 
erfragt und diese Ärztinnen und Ärzte in eine intern 
geführte und nicht öffentlich zugängliche Liste 
aufgenommen. Für die Durchführung des zusätzlich 
notwendigen zweiten Aufklärungsgesprächs ist eine 
derartige palliativmedizinische Qualifikation nicht 
erforderlich. Dieses Gespräch kann von allen Ärztin-
nen und Ärzten, die zur selbstständigen Berufsaus-
übung berechtigt sind, übernommen werden. Auch in 
diesem Zusammenhang haben sich einige Ärztinnen 
und Ärzte gemeldet, und sich bereit erklärt, diesen 
Part des Aufklärungsgesprächs zu übernehmen. 
Diese wurden in die oben genannte Liste aufgenom-
men. Die Namen jener Ärztinnen und Ärzte, die zur 
beschriebenen Mitwirkung bereit sind, werden nicht 
im Internet veröffentlicht und sind auch anderweitig 
nicht öffentlich zugänglich.
Wir werden diese Liste ausschließlich an behandeln-
de Ärztinnen und Ärzte beziehungsweise ebenso an 
Ärztinnen und Ärzte weitergeben, die von sterbe-
willigen Personen, die an einer unheilbaren, zum 
Tode führenden Krankheit oder an einer schweren, 
dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Sympto-
men leiden, um Mitwirkung an der Sterbeverfügung 
gebeten werden.

Wie kann ich als Ärztin/Arzt Teil dieser Liste 
werden?
Wenn Sie bereit sind, einen Part des Aufklärungsge-
sprächs für sterbewillige Personen zu übernehmen, 
dann ersuchen wir Sie, sich bei Julia Nobis  
(0732 77 83 71 DW 255) zu melden. Eine Zustim-
mung kann selbstverständlich jederzeit widerrufen 
werden.

Können Ärztinnen und Ärzte, die nicht Teil die-
ser Liste sind, Aufklärungsgespräche im Rahmen 
der Sterbeverfügung durchführen?
Selbstverständlich steht es Ihnen unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben frei, auch ohne Registrie-
rung bei der Ärztekammer für Oberösterreich an der 
Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, wenn 
sie zur selbstständigen Berufsausübung berechtigt 
sind.

Können angestellte Spitalsärztinnen und  
Spitalsärzte im Rahmenihres Dienstverhältnisses 
ein solches Aufklärungsgespräch übernehmen?
Diese Frage wird nicht im Sterbeverfügungsgesetz 
geregelt, handelt es sich dabei doch um eine Frage 
des Dienstrechts. Sie ist daher jeweils direkt mit dem 
Träger der Krankenanstalt zu klären. Der Dienst-
geber kann mittels dienstrechtlicher Anordnung die 
Durchführung eines derartigen Aufklärungsgesprächs 
während der Dienstzeit untersagen. 

Wer prüft das Vorliegen einer Krankheit im  
Sinne des Sterbeverfügungsgesetzes?
Die Ärztin/der Arzt, die/der über die Behandlungsal-
ternativen aufklärt, hat das Vorliegen einer unheilba-
ren beziehungsweise schweren Krankheit (vergleiche 
„Gibt das Gesetz für die Aufklärung Mindestinhalte 
vor?“) und eine glaubwürdige Erklärung der betrof-
fenen Person über einen für sie nicht anders abwend-
baren Leidenszustand zu bestätigen.

Wer entscheidet, welches Präparat von der ster-
bewilligen Person einzunehmen ist?
Grundsätzlich wurde bereits im Sterbeverfügungsge-
setz und daran anknüpfend in der sogenannten Ster-
beverfügungs-Präparate-Verordnung vom Gesetzge-
ber geregelt, dass Natrium-Pentobarbital als (derzeit) 
einzig zulässiges Präparat im Rahmen der Errichtung 
einer Sterbeverfügung vorgesehen ist. Die Ärztin/der 
Arzt hat allerding die genaue Dosierungsanordnung 
(laut Sterbeverfügungs-Präparate-Verordnung 15 mg 
des Reinstoffes) zu treffen und in die Aufklärungsdo-
kumentation aufzunehmen. Neben der genauen Do-
sierungsanordnung ist auch die Einnahmeform – oral 
oder intravenös – in die Aufklärungsdokumentation 
aufzunehmen. Gleichzeitig ist auch die notwendige 
Begleitmedikation in der Aufklärungsdokumentation 
festzulegen.
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Die FAQ aus dem ersten und dem zweiten Teil finden Sie auf unserer Webseite zusammengefasst unter: 
https://www.aekooe.at/rechtliches/sterbeverfuegung
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Im täglichen Leben erkennen und benennen Patho- 
loginnen und Pathologen als „Gewebs- und Zell- 
Detektive“ unter dem Mikroskop und mittels mole-
kularer Methoden krankhafte Veränderungen und 
stellen Weichen für anschließende Behandlungen. 
Man unterscheidet histologische (altgriechisch: histos 
= Gewebe) und zytologische (kytos = Zelle) Un-
tersuchungen. Das Untersuchungsmaterial stammt 
von kleinen Proben (Biopsien), die zum Beispiel 
im Rahmen von Magen- und Darmspiegelungen 
entnommen werden, oder von außen durch die Haut 
und das darunterliegende Gewebe punktiert werden, 
oder von Operationspräparaten. Bei Abstrichpräpara-
ten können einzelne Zellen begutachtet werden. Die 
Herstellung der Schnittpräparate, die später mikros-
kopiert werden, ist aufwändig und umfasst viele Ar-
beitsschritte, wie die makroskopische Begutachtung, 
das Einbetten des Gewebes in Paraffinblöckchen, die 
Herstellung von Schnitten mit wenigen Mikrometern 
Dicke (1 Mikrometer = 0,001 mm) sowie das Schnei-
den und Färben. Erst dann können die krankhaften 
Veränderungen unter dem Mikroskop im Gewebe 

und an den Zellen identifiziert und beschrieben 
werden sowie eine abschließende Diagnose bezie-
hungsweise ein ausführlicher Befundbericht, der zum 
Beispiel bei Operationspräparaten auch Angaben 
über die Tumorfreiheit der Präparat-Ränder, einen 
Befall von Lymphknoten oder weitere krankheitsspe-
zifische morphologische Parameter enthält, erstellt 
werden. 
Im Schnitt dauert es bei einer gewöhnlichen patholo-
gischen Untersuchung zwei bis vier Tage von der Ge-
webeentnahme bis zum fertigen Befund. Neben der 
reinen morphologischen Untersuchung, für die eine 
weltweit gebräuchliche Standardfärbung (Hämatoxy-
lin-Eosin) verwendet wird, können jedoch auch noch 
zusätzliche Spezialuntersuchungen nötig sein, um auf 
das gewünschte Ergebnis zu kommen.

PATHOLOGIE STEUERT DIE THERAPIE
Eine Besonderheit der pathologischen Diagnostik 
ist die sogenannte Schnellschnittuntersuchung, 

Die Pathologie ist schon seit mehreren Jahr-
zehnten ein klinisch-diagnostisches Fach,  
in dem über 90 Prozent der täglichen Arbeit 
der Pathologinnen und Pathologen in der 
Diagnostik von Geweben und Zellen von 
lebenden Patientinnen und Patienten  
bestehen.

Pathologie – für die präzise Gewebs- und 
Zelldiagnostik für Patientinnen und Patienten
Eine Fachgruppe stellt sich vor:

Univ.-Prof. Prim. Dr. Rupert
Johannes Langer,
Fachgruppenvertreter
Pathologie und Molekular-
pathologie
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bei der während einer laufenden Operation inner-
halb weniger Minuten eine Gewebsprobe beurteilt 
werden kann. Das Ergebnis der Beurteilung der 
Schnellschnittpräpate, die mittels einer speziellen 
Gefrierschnitttechnik hergestellt werden, ermöglicht 
als Orientierungsdiagnose das weitere Vorgehen der 
Chirurginnen und Chirurgen.
Zusätzlich können an den Gewebeproben neben der 
alleinigen Diagnose aber auch Eigenschaften unter-
sucht werden, die es zum Beispiel erlauben, vorher-
zusagen, ob ein Medikament bei der Behandlung ei-
ner bestimmten Erkrankung gewirkt hat oder wirken 
wird. Viele sagen deshalb, dass die Pathologie in der 
modernen Medizin so etwas wie der Wegweiser für 
die klinischen Spitalsärztinnen und Spitalsärzte ist 
und die spezifische Versorgung der Patientinnen und 
Patienten ermöglicht beziehungsweise erleichtert. 
Als Beispiel dient etwa die Brustkrebsbestimmung: 
Die Vermehrung des HER2-neu-Gens zum Beispiel 
ist in fünf bis 30 Prozent der Mammakarzinome 
nachweisbar. Eine derartige zusätzliche Subdifferen-
zierung des Brustkrebses erfolgt durch die Patholo-
gin/den Pathologen. Sie/er legt so die Grundlage für 
eine erfolgsversprechende Therapie mit den jeweili-
gen Medikamenten.
Auf der anderen Seite spielt die Pathologie auch bei 
der Krebsfrüherkennung eine große Rolle, wo zum 
Beispiel Abstrichpräparate auf auffällige Zellen hin 
untersucht werden, oder die Gut- oder Bösartigkeit 
von Darmpolypen bestimmt wird.

PATHOLOGIE UND TECHNIK
Allermodernste Technik kommt zudem bei der 
immunhistochemischen und molekularen Diagnostik 
zum Einsatz. Hier wird über PCR-Techniken oder 
aufwändige Gen-Sequenzierung („Next Generation 
Sequencing“) bis tief in das molekulare Innerste 
eines Tumors hineingeschaut, um diesen zu klassi-
fizieren oder aus den molekularen Veränderungen he-
raus die späteren Therapiewege festzulegen, die zum 
Beispiel genau auf diese genetischen Veränderungen 
hin ausgerichtet sind, oder das Ansprechen auf eine 
bestimmte Therapie vorhersagen können. 
Ein zukunftsträchtiges Feld ist zudem auch die so-
genannte „Digitale Pathologie“, bei der die Schnitt-
präparate nicht mehr nur mikroskopiert, sondern in 
digitalisierter, gescannter Form analysiert werden 
– diese Analyse wird dann nicht mehr am Mikroskop 
vorgenommen, sondern am Bildschirm, und durch 
digitale Bildanalyse unterstützt. Erste vielverspre-
chende Erfahrungen mit dem Einsatz Künstlicher In-

telligenz zur Unterstützung der diagnostischen Arbeit 
der Pathologinnen und Pathologen liegen bereits vor.

UND WAS IST MIT DEN OBDUKTIONEN?
Nach wie vor untersucht die Pathologie auch die 
Patientinnen und Patienten, die verstorben sind. 
Aber nur die, die eines natürlichen Todes gestorben 
sind. Bei unnatürlichen Todesarten geht die weitere 
Untersuchung auf die Kolleginnen und Kollegen der 
Gerichtsmedizin (Forensik) über, die eine andere 
Fachärztliche Ausbildung haben. Bei den sogenann-
ten klinischen Obduktionen geht es mittlerweile 
jedoch nicht mehr nur um die Feststellung der 
Todesursache, sondern auch beispielsweise um eine 
Rückmeldung an die behandelnden Kolleginnen und 
Kollegen hinsichtlich Wirksamkeit einer bestimmten 
Therapie, den Abgleich von zu Lebzeiten unklaren 
Befunden. Auch liefert die Beschreibung von neuen 
Erkrankungen, wie etwa COVID-19, sehr wichtige 
Beiträge nicht nur zum generellen Verständnis dieser 
Krankheiten, sondern auch die Grundlage von ent-
sprechenden Therapien. 

WIE WIRD MAN PATHOLOGIN/PATHOLOGE?
Eine gute pathologische Diagnostik beruht auf der 
oft langjährigen Erfahrung in der Erkennung von 
Gewebs- und Zellmustern. Die Ausbildung zur 
Pathologin/zum Pathologen ist eine eigene Fachdis-
ziplin mit zwei Ausrichtungen: Fachärztin/Facharzt 
für Klinische Pathologie und Molekularpathologie 
oder für Neuropathologie mit dem Schwerpunkt auf 
Erkrankungen des Nervensystems.
Die Ausbildung zur Pathologin/zum Pathologen 
umfasst das Aneignen von Kenntnissen in der Mak-
ropathologie, worunter auch die Obduktionen fallen, 
aber auch die vor allem für die sogenannte „chirur-
gische“ Pathologie so wichtigen Fertigkeiten in der 
makroskopischen Begutachtung und Aufarbeitung 
von Operationspräparaten. Neben einer sehr ausführ-
lichen Ausbildung in der Begutachtung histologischer 
Präparate werden auch Inhalte der Molekularpatho-
logie und der Mikrobiologie vermittelt. 
Vor der eigentlichen Ausbildung zur Fachärztin/zum 
Facharzt bieten auch die meisten Pathologieinstitute 
den Medizinstudierenden an, im Rahmen von Famu-
laturen oder im Klinisch-Pathologischen Jahr Zeit in 
der faszinierenden Welt der Gewebs- und Zelldiag-
nostik zu verbringen. Auch gibt es die Möglichkeit, 
innerhalb der Basisausbildung in das „Wahlfach“ 
Klinische Pathologie oder Neuropathologie, falls im 
Spital verfügbar, zu rotieren. ■
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Grundlage für die Gewährung einer Rechtsschutz-
deckung der Ärztekammer für Oberösterreich ist die 
Richtlinie für die Gewährung von Rechtsschutz, die 
im Volltext auf der Webseite unter www.aekooe.at 
zur Verfügung steht. Rechtsschutzdeckung ist dabei 
auf bestimmte Sachverhalte und Rechtsbereiche 
beschränkt und ersetzt keinesfalls eine private oder 
betriebliche Rechtsschutzversicherung der Ärztin 
bzw. des Arztes. Hier die wichtigsten Eckpunkte für 
die Gewährung von Rechtsschutz:

1. ANTRAGSTELLUNG
Grundvoraussetzung für die Zuerkennung von 
Rechtsschutz ist ein schriftlicher Antrag auf Deckung 
durch das Mitglied. Der Antrag hat folgende Punkte 
zu enthalten:
• Schilderung des Sachverhaltes, um den es geht
• Bestätigung, dass keine private Rechtsschutz- oder 
 Haftpflichtversicherung besteht, die den gegen- 
 ständlichen Anspruch deckt

Der schriftliche Antrag kann postschriftlich oder 
auch per E-Mail an Dr. Sylvia Hummelbrunner, MBL 
PM.ME gestellt werden.
Wichtig ist, dass der schriftliche Rechtsschutzantrag 
vor Beginn eines Rechtsstreites gestellt wird. Eine 
Deckung nach Abschluss einer Angelegenheit, etwa, 
wenn eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Entscheidung bereits vorliegt, findet nicht statt.

2. BEWILLIGUNG DURCH DEN KAMMER- 
VORSTAND
Jeder schriftliche Rechtsschutzantrag wird grund-
sätzlich dem Kammervorstand zur Bewilligung 
vorgelegt. Nach Entscheidung des Kammervorstan-
des wird im Falle der Bewilligung die Ärztin/der Arzt 
über die Bewilligung und die sonstigen Rechtsschutz-
bedingungen schriftlich informiert. Im Falle der 

Ablehnung des Rechtsschutzantrages wird die Ärztin/
der Arzt ebenso schriftlich informiert.

3. BEAUFTRAGUNG EINES VERTRAUENS- 
ANWALTES DER ÄRZTEKAMMER
Eine Rechtsschutzdeckung des Kammervorstandes 
der Ärztekammer für Oberösterreich gilt nur dann, 
wenn die Ärztin/der Arzt eine Vertrauensanwältin/ei-
nen Vertrauensanwalt der Ärztekammer für Oberös-
terreich beauftragt. Die Liste finden Sie auf unserer 
Webseite unter www.aekooe.at. Bei der Auswahl der 
Vertrauensanwältin beziehungsweise des Vertrauens-
anwalts unterstützen wir Sie gerne.
Wird ein/e andere/r als eine Vertrauensanwältin/
ein Vertrauensanwalt unserer Liste gewählt, gilt 
die Rechtsschutzdeckung nur dann, wenn sich die 
gewählte Anwältin/der gewählte Anwalt vollinhalt-
lich den Bedingungen, wie sie auch für Vertrauensan-
wältinnen und Vertrauensanwälte gelten, unterwirft. 
Ist das nicht der Fall, werden die Kosten für die 
rechtsfreundliche Vertretung, die Gerichtsgebühren 
und allfällige Barauslagen seitens der Ärztekammer 
für Oberösterreich nicht übernommen.

4. RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG 
ABSCHLIESSEN!
Die Richtlinie für die Gewährung von 
Rechtsschutz definiert jene Sachverhal-
te und Rechtsbereiche, für die Rechts-
schutzdeckung gewährt werden kann. Die 
endgültige Deckung erfolgt, wie bereits 
oben ausgeführt, durch den Kammervor-

Seit nunmehr 23 Jahren bietet die Ärztekam-
mer für Oberösterreich nach schriftlichem 
Antrag in bestimmten Fällen Rechtsschutz-
deckung an. 

Gewährung von Rechtsschutz 
durch die Ärztekammer für OÖ

RECHT & SERVICE

Dr. Sylvia Hummelbrunner,
MBL PM.ME, 
Sanitätsrecht & Wahlärzte

stand der Ärztekammer für Oberösterreich. Auf eine 
Deckungszusage aus deckungsfähigen Bereichen be-
steht jedoch kein Rechtsanspruch. Aus diesem Grund 
empfehlen wir, eine Rechtsschutzversicherung, die 
auch die beruflichen Risiken abdeckt, abzuschließen. 
Zu beachten sind dabei die angebotenen Sparten 
sowie allfällige Deckungsbedingungen. Es sind 
Streitwertgrenzen, Deckungssummen und Höchsthaf-
tungssummen sowie Selbstbehalte so zu wählen, dass 
im Falle eines Schadens das Kostenrisiko, das mit so 
einer Versicherung abgefedert werden soll, abgedeckt 
ist. Für unternehmerisch tätige Ärztinnen und Ärzte 
ist zu beachten, dass für betriebliche Angelegenhei-
ten eine allfällige private Rechtsschutzversicherung 
nicht deckt, sondern die Erweiterung durch eine 
betriebliche Rechtsschutzversicherung notwendig 
ist. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Versi-
cherungsagentin/Ihrem Versicherungsagenten 
beziehungsweise Ihrer Versicherungsmaklerin/
Ihrem Versicherungsmakler über die Angebote 
am Markt.

5. RECHTSSCHUTZDECKUNG NUR EINMALIG 
MÖGLICH 
Für den Rechtsschutz der Ärztekammer für Oberös-
terreich gilt, dass für jedes Mitglied nur ein einziges 
Mal – egal aus welchem Rechtsbereich – Rechts-
schutzdeckung gewährt wird. Wurde daher eine 
Rechtsschutzdeckung bereits einmal in Anspruch 
genommen und hatte diese Inanspruchnahme Kos-
tenfolgen für die Ärztekammer, ist der Anspruch auf 
Rechtsschutzdeckung konsumiert und keine weitere 
Deckung mehr möglich. 

6. SELBSTBEHALT VON 25 PROZENT
Wie bei Rechtsschutzversicherungen üblich, bein-
haltet die Richtlinie für die Gewährung von Rechts-
schutz durch die Ärztekammer für Oberösterreich 

ebenfalls einen Selbstbehalt für das Mitglied. Der 
vom Mitglied gewählte Vertrauensanwalt bzw. die ge-
wählte Vertrauensanwältin werden beim genehmigten 
Rechtsschutz sämtliche Honorare, Pauschalgebühren, 
Gebühren für Gutachterinnen und Gutachter und 
Barauslagen mit der Ärztekammer für Oberösterreich 
abrechnen. Durch die Rechtsschutzzusage sind auch 
die Gegnerkosten abgedeckt. Nach Abrechnung des 
Falles werden dem Mitglied 25 Prozent sämtlicher 
durch die Ärztekammer für Oberösterreich geleiste-
ten Rechtsschutzkosten zur Begleichung vorgeschrie-
ben. Hat daher ein Verfahren insgesamt € 15.000,- 
gekostet, erhält das Mitglied seitens der Kammer 
eine Selbstbehaltsvorschreibung von € 3.750,- zur 
Begleichung.

7. DECKUNGSFÄHIGE RECHTSANGELEGEN-
HEITEN 
Grundvoraussetzungen für eine Rechtsschutzdeckung 
nach der Richtlinie für die Gewährung von Rechts-
schutz sind:
• die Angelegenheit steht in direktem Zusammen- 
 hang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes  
 und
• die Erfolgsaussichten dürfen nicht von vorherein  
 als aussichtslos angesehen werden und
• für die Angelegenheit besteht keine Haftpflicht-  
 oder Rechtsschutzversicherung, die das Risiko  
 ganz oder zum Teil decken würde.

Eine Deckungszusage kann nur für Rechtssachen/ 
Verfahren erfolgen, die 
• aufgrund von standespolitischen Interessen  
 dringend geboten sind und von deren Ausgang  
 eine größere Gruppe von Ärztinnen und Ärzten  
 in ihrer Gesamtheit betroffen ist beziehungsweise  
 betroffen sein könnte,
• vor kassenrechtlichen Schiedsinstanzen (Landes- 
 schiedskommission, Bundesverwaltungsgericht,  
 Gerichtshöfe öffentlichen Rechts) stattfinden,
• vor Arbeitsgerichten, egal ob die betroffene  
 Ärztin/der betroffene Arzt Dienstnehmerin/ 
 Dienstnehmer oder Dienstgeberin/Dienstgeber ist,  
 stattfinden.
Keine Deckung erfolgt bei Streitigkeiten eines Mit-
glieds im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 
Dispositionen und deren Auswirkungen, auch wenn 
diese im Zusammenhang mit den ärztlichen oder 
standespolitischen Tätigkeiten stehen. So werden 
Streitigkeiten mit Firmen betreffend Ordinationsaus-

>
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stattung, Kraftfahrzeuge und Vertragsmängel – wie 
etwa Gewährleistungsansprüche, Lieferverzug oder 
Schadenersatzansprüche – nicht gedeckt. Weiters 
erteilt die Ärztekammer für Oberösterreich keine 
Deckungszusage für Streitigkeiten oder Differenzen 
des Mitglieds mit selbstgewählten Geschäftspartnern, 
wie etwa Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, 
Notarinnen und Notaren, Versicherungsmaklerinnen 
und Versicherungsmaklern oder Versicherungsvertre-
terinnen und Versicherungsvertretern, Mieterinnen 
und Mietern oder Pächterinnen und Pächtern und 
Beraterinnen und Beratern. 

8. RÜCKNAHME EINER DECKUNGSZUSAGE
Da im Antragsverfahren die Erfolgsaussichten einer 
Angelegenheit eingeschätzt werden, ist die Kennt-
nis des genauen Sachverhaltes, um den es geht, 
von grundlegender Bedeutung. Kommt im Laufe 

des Verfahrens hervor, dass die Mitteilung wesent-
licher Sachverhaltselemente unterlassen oder gar 
falsch dargestellt wurde, kann eine Deckungszusage 
auch wieder zurückgenommen werden, und zwar 
selbst dann, wenn sich an den Erfolgsaussichten 
im konkreten Fall nichts ändert. Diesfalls gilt eine 
Deckungszusage als nicht erteilt und das Mitglied hat 
die gesamten Kosten des Verfahrens selbst zu tragen. 
Wir plädieren daher dafür, im Rechtsschutzantrag 
genau darzustellen, worum es geht und was passiert 
ist. ■

Einstellungsuntersuchung € 52,70

Sachverständigen-Tätigkeiten

pro Stunde € 94,55

Die Tarife für Gemeindeärztinnen und Gemeindeärzte nach dem  
neuen Gemeindearztsystem werden jährlich nach dem Verbraucher- 
preisindex 2000 (Jänner-Wert) erhöht. Ab 1. April 2023 gelten  
folgende neue Tarife:

Gemeindearzttarife ab 1. April 2023

Totenbeschau

ohne Schrittmacherentfernung € 67,51

Nachtzuschlag + 50 % (22:00 bis 6:00 Uhr)

mit Schrittmacherentfernung € 108,40

Die erhöhten Totenbeschau-Tarife gelten auch für 
Gemeindeärzte nach dem „alten“ System.

Wenn mit dem PKW Fahrten zurückgelegt werden müssen, gebührt für alle Tätigkeiten das amtliche Kilometer-
geld. Dieses beträgt weiterhin € 0,42 pro Kilometer.

RECHT & SERVICE

FOLGENDER ABLAUF IST VORGESEHEN:
•  Das interessierte Feuerwehrmitglied erhält einen 
 Laufzettel und sucht damit die Impfärztin/den  
 Impfarzt auf, die/der die benötigte Impfung (A/B;  
 A;B) festlegt. 
•  Der Impfstoff wird über das Formular „Hepatitis  
 A und B Bestellung“ (Anlage 1) von der impfen- 
 den Ärztin/vom impfenden Arzt bei der AUVA  
 bestellt und an die Ordinationsadresse geliefert. 
•  Nach der 3. Teilimpfung kann eine Hepatitis B  
 Immunitätsuntersuchung in einem AUVA-Ver- 
 tragslabor (Formular „Hepatitis B Immunisie- 
 rungsuntersuchung“ – Anlage 2 und 3) durchge- 
 führt werden.

Titerbestimmungen bei unklarem Impfstatus müssen 
von den Probandinnen/Probanden selber bezahlt 
werden.

Der Impfverlauf wird von der Impfärztin/vom Imp-
farzt in den Laufzettel und im E-Impfpass dokumen-
tiert.
Für jede Teilimpfung oder Auffrischungsimpfung 
können € 12,- verrechnet werden. Die Ärztin/der 
Arzt stellt eine Rechnung an die HUB-Verrechnungs-
stelle (Rechnungsadresse gemäß Bestellformular).

Die Teilnahme am Impfprogramm ist für die nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte freiwillig. 

Tauglichkeitsuntersuchungen (Atemschutz/Höhen-
rettung/Feuerwehrtaucher) für die Feuerwehr:
Bei der Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr-
mitglieder gab es eine Änderung beim Tauglichkeits- 
intervall für Mitglieder der Höhenrettung, ein neues 
Untersuchungsprotokoll mit den vorgeschriebenen 
Grenzwerten und den aktuell gültigen Intervallen 
wurde ebenfalls auf der Webseite des Landesfeuer-
wehrverbandes www.ooelfv.at bereitgestellt.
Die Tauglichkeitsuntersuchungen können von jeder 
Ärztin/jedem Arzt mit jus practicandi durchgeführt 
werden. ■

Gemeinsam mit dem Österreichischen Bun-
desfeuerwehrverband wird von der AUVA ein 
flächendeckendes Hepatitis-Impf-Angebot 
für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren 
bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 
angeboten. 

Hepatits-Impfung für Feuerwehr

Weitere Details und Formulare zur Impfaktion 
finden Sie auf der Webseite des OÖ Landes- 
feuerwehrverbandes www.ooelfv.at. 
Ansprechpartner für Ärztinnen und Ärzte: 
Landesfeuerwehrarzt Dr. Clemens Novak unter 
arzt@ooelfv.at

Dr. Clemens Novak, 
Landesfeuerwehrarzt

RECHT & SERVICE

Für weitere Fragen wenden Sie sich an 
Dr. Sylvia Hummelbrunner, MBL PM.ME, 
wirtschaftsrecht@aekooe.at oder 
0732 778371-256.
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ERWACHSENENVERTRETER WOLLTE DIE CO-
VID-19-SCHUTZIMPFUNG ERWIRKEN
Aufgrund der Erkrankung an einer schweren 
paranoiden Schizophrenie sowie an einer Temporal-
lappenepilepsie wurde ein gerichtlicher Erwachse-
nenvertreter für die betroffene Person bestellt. Zum 
Zeitpunkt des Verfahrens befand sich die Betroffene 
im Krankenhaus, da eine Asylierung verfügt wurde. 
Der gerichtliche Erwachsenenvertreter der betroffe-
nen Person beantragte die pflegschaftsbehördliche 
Genehmigung der medizinischen Maßnahmen der 
Verabreichung einer COVID-19-Schutzimpfung samt 
der notwendigen Auffrischungen. Als Argumentation 
wurde vorgebracht, dass ein gültiges Impfzertifikat 
voraussichtlich für die Aufnahme in eine private 
Pflegeeinrichtung notwendig sei. Die betroffene Per-
son lehnte die Impfung ausdrücklich ab. Begründend 
wurde ergänzend vorgebracht, dass die betroffene 
Person bereits zwei Mal an COVID-19 erkrankt sei 
und daher die Behandlung nicht erforderlich wäre. 

ERSTGERICHT UND REKURSGERICHT 
WIESEN DEN ANTRAG AUF PFLEGSCHAFTS-
GERICHTLICHE GENEHMIGUNG DER 
COVID-19-SCHUTZIMPFUNG AB
Das Erstgericht führte in seiner Begründung aus, 
dass eine Unterbringung in eine geeignete Pflegeein-
richtung nicht möglich sei und die Betroffene dazu 
auch nicht gezwungen werden könne. In medizi-

nischer Hinsicht wurde die Notwendigkeit einer 
Impfung im Vergleich zur früheren Lage aufgrund 
leichterer Krankheitsverläufe der derzeit herrschen-
den Omikron-Variante als geringer eingestuft. Die 
pflegschaftsgerichtliche Genehmigung der Behand-
lung würde gegen den ausdrücklichen Willen der be-
troffenen Person erfolgen und entspreche nicht ihrem 
Wohl. Dazu komme noch, dass die Impfung durchaus 
über unmittelbaren Zwang nicht durchgeführt wer-
den dürfte. Das Rekursgericht hat diesen Beschluss 
des Erstgerichtes bestätigt und führte aus, dass eine 
medizinische Behandlung nur dann genehmigungsfä-
hig wäre, wenn der damit verbundene medizinische 
Vorteil die zu erwartenden Belastungen deutlich 
überwiege. Gegenständlich sei nicht gesichert, ob eine 
deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes der 
betroffenen Person gegeben wäre. Überdies könne die 
Impfung auch dazu führen, dass vermehrt psychoti-
sche Ideen und Assoziationen eintreten könnten. 
Der ordentliche Revisionsrekurs wurde jedoch vom 
Rekurgericht zugelassen, weil zur Interessensabwä-
gung gemäß § 254 Abs 1 ABGB in Bezug auf CO-
VID-19-Impfungen bislang keine höchstgerichtliche 
Rechtsprechung bestehe.

OGH NAHM INTERESSENSABWÄGUNG 
GEMÄSS § 254 ABS 1 ABGB VOR
Gemäß § 254 Abs 1 ABGB bedarf die Zustimmung 
des Erwachsenenvertreters zur medizinischen Be-
handlung bei Ablehnung derselben durch die nicht 
entscheidungsfähige Person der Genehmigung durch 
das Gericht. Das Gericht dürfe sich daher nur über 

Ablehnung der pflegschaftsgerichtlichen 
Genehmigung einer COVID-19-Schutzimpfung

Oberster Gerichtshof trifft Interessensab-
wägung gemäß § 254 Abs 1 ABGB in Bezug 
auf COVID-19-Schutzimpfung. Gerichtli-
cher Erwachsenenvertreter beantragte die 
pflegschaftsgerichtliche Genehmigung einer 
COVID-19-Schutzimpfung, die die Betroffe-
ne verweigerte. Im gegenständlichen Verfah-
ren wurde die Zustimmung des gerichtlichen 
Erwachsenenvertreters zur Verabreichung 
einer COVID-19-Schutzimpfung samt der 
notwendigen Auffrischungen vom Senat des 
Obersten Gerichtshofes abgelehnt.

RECHT & SERVICE

den Willen der vertretenen Person hinwegsetzen, 
wenn das Wohl durch Unterbleiben der Behandlung 
erheblich gefährdet wäre. Die „non-compliance“ 
der/des einwilligungsunfähigen Patientin/Patienten 
sollte nur dann zu Ungunsten einer medizinisch 
indizierten Behandlung den Ausschlag geben, wenn 
der mit dieser Behandlung verbundene Nutzen die zu 
erwartenden Belastungen nicht deutlich überwiegt. 
Das Gericht hat sich somit ausreichend medizinische 
Entscheidungsgrundlagen zur Frage der Erforder-
lichkeit der Behandlung zu verschaffen, allenfalls 
durch Beiziehen einer/eines Sachverständigen. Nach 
Rechtsansicht des Obersten Gerichtshofes haben 
daher die Vorinstanzen gegenständlich aufgrund 

ihrer Feststellungen die Ablehnung zu Recht getrof-
fen. Im konkret zu beurteilenden Fall überwiegen 
die zu erwartenden Belastungen der betroffenen 
Person nicht deutlich dem Nutzen der angestrebten 
Behandlung. Auch die theoretische Möglichkeit der 
Erlangung eines Betreuungsplatzes in einer privaten 
Pflegeeinrichtung wiegt nicht schwer genug, um den 
Ausschlag für die Genehmigung der beantragten 
Maßnahme zu geben, zumal es offen ist, ob eine 
derartige Verlegung die gesundheitliche Situation der 
Betroffenen verbessern würde. Der Revisionsrekurs 
war daher nicht berechtigt. ■

(4 Ob 174/22z)
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WEITERGABE VON PATIENTENDATEN BEI 

ORDINATIONSAUFGABE

Ein Arzt für Allgemeinmedizin gab im Zuge seiner 

Pensionierung seine Patientenkartei an eine Ärztin, 

welche circa 350 Meter von seinem bisherigen Stand-

ort eine Ordination führte, weiter. Mittels Aushang 

in der Ordination wurden die Patienten über diesen 

Umstand unterrichtet und in Folge die Daten an die 

andere Ärztin übertragen, ausgenommen jene Fälle, 

in denen ein ausdrücklicher Widerspruch der Pati-

entinnen und Patienten vorlag. Die Kassenplanstelle 

wurde mit einem anderen Arzt besetzt. 

RECHT AUF GEHEIMHALTUNG SCHUTZ- 

WÜRDIGER DATEN VERLETZT

Der die Arztordination aufgebende Arzt hat die 

IT-gestützt erfasste Dokumentation von circa 15.400 

Patientinnen und Patienten in elektronischer Form 

an seine Kollegin, die ihrerseits die Praxis in unmit-

Beendet eine Kassenvertragsärztin/ein 
Kassenvertragsarzt ihre/seine Tätigkeit ohne 
entsprechende/n Nachfolgerin/Nachfolger, 
ist die/der bisherige Ordinationsinhaberin/
Ordinationsinhaber zur Aufbewahrung der 
Patientenkartei verpflichtet. Eine Weiterga-
be der Patientendaten an andere Ärztinnen 
und Ärzte als die Kassenplanstellen- oder 
die Ordinationsstättennachfolgerin/ den 
Kassenplanstellen- oder den Ordinationsstät-
tennachfolger ist datenschutzrechtlich nicht 
zulässig. 

Mag. iur. Barbara Hauer,
LL.M., MBA
Bereichsleiterin Info für
Ärzte 

Übergabe der Patientenkartei 
              nur an Kassenplan- oder 
Ordinationsstättennachfolger

>

Mag. Tanja Müller-Poulakos,
Kassenrecht & Arzthonorar
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1  Beschluss vom 11. Juni 2019, E 1807/2019-5. 
2  Vgl VwGH 14.12.2021, Ro 2020/04/0032 und VwGH 08.02.2022, Ro 2021/04/0033. Diese Zuständigkeitsüberschreitungen der Datenschutz- 
 behörde und des Bundesverwaltungsgerichtes nahm der VwGH von Amts wegen gemäß § 42 Abs 2 Z 2 VwGG wahr. 
3 Die die Patientenkartei übernehmende Ärztin wurde von den Revisionswerbern als faktische Ordinationsstättennachfolgerin bezeichnet, zumal im  
 Zeitpunkt der Schließung der Ordination weder ein Kassenplanstellen- noch ein Ordinationsstättennachfolger vorhanden waren. § 51 Abs 4 ÄrzteG  
 1998 bezweckt die Sicherstellung der gesammelten Ordinationsdaten. Dieser Zweck verlangt einen im vornhinein festgelegten Kreis an Personen, die  
 zur Verwahrung der Daten verpflichtet und für die betroffenen Patienten leicht auffindbar sind, so der VwGH. 
4 Vgl Adlbrecht / Ennöckl, Übergabe von Patientendaten bei Ordinationsaufgabe, RdM 2018/69. Gemäß Art 9 Abs 1 DSGVO ist die Verarbeitung von  
 Gesundheitsdaten einer natürlichen Person untersagt. Art 9 Abs 2 leg cit regelt die Ausnahmen dieses Grundsatzes. § 51 Abs 4 ÄrzteG sieht als  
 nationale Rechtsvorschrift iSd Art 9 Abs 2 lit h DSGVO die Aufbewahrung der Dokumentation durch den Kassenplanstellennachfolger, sofern ein  
 solcher nicht gegeben ist, durch den Ordinationsstättennachfolger vor. Die Verwendung dieser Daten setzt die Einwilligung der Patienten voraus.
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telbarer Nähe eröffnete, übergeben, obwohl letztere 

weder Ordinationsstätten- noch Kassenplanstell-

ennachfolgerin war. Diese Ärztin verwendete die 

Dokumentation nur mit Einwilligung der betroffenen 
Patientinnen und Patienten.
Mit Bescheid vom 1. Juni 2018 stellte die Daten-
schutzbehörde Folgendes fest:  
1. Der Allgemeinmediziner hat durch diese rechts- 
 widrige Weitergabe der Patientenkartei die  
 betroffenen Personen in ihrem Recht auf Geheim- 
 haltung schutzwürdiger personenbezogener Daten  
 verletzt. 
2. Es erfolgte der Auftrag an den pensionierten  
 Arzt, die Patientenkartei der gesetzlich zuständi- 
 gen Kassenplanstellennachfolgerin zu übergeben.
3. Diejenige Arztkollegin, welche die Patientenkar- 
 teien zu Unrecht erhalten hat, erhielt die Anwei- 
 sung, diese an den bisherigen Inhaber zurückzu- 
 stellen und alle Patientendaten zu löschen.

Das Bundesverwaltungsgericht (W2582201288-1) 
bestätigte die datenschutzwidrige Übergabe der Pati-
entenkartei, behob jedoch Spruchpunkt 2 zur Gänze 
und änderte Spruchpunkt 1 und 3 zusammengefasst 
wie folgt ab:
A.1. Durch die Übergabe der Patientenkartei an eine 
gesetzlich nicht empfangsbefugte Arztkollegin hat 
der pensionierte Arzt die betroffenen Patientinnen 
und Patienten in ihren Rechten auf Geheimhaltung 
personenbezogener schutzwürdiger Daten verletzt. 
A.2. Die nunmehrige Inhaberin der Patientenkarteien 
wurde zur Rückstellung dieser an den pensionierten 
Arzt und zur Löschung der Daten beauftragt. 
Die ordentliche Revision wurde gemäß Art 133 Abs 
4 B-VG für zulässig erachtet und die Spruchpunkte 
A.1. und A.2. (nicht jedoch die ersatzlose Behebung 
des Spruchpunktes 2) auch beim Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) bekämpft. Letzterer hat die 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
zur Entscheidung abgetreten1.

VERPFLICHTUNG ZUR (RÜCK-)ÜBER- 
MITTLUNG DER PATIENTENKARTEI AN  
PENSIONIERTEN ARZT
Der VwGH (Ro 2019/04/0221) hob den Spruch-
punkt A.1. zur Gänze auf, weil Art 58 Abs 2 lit 
d DSGVO keine rechtliche Grundlage für einen 
gesonderten Abspruch in Form der Feststellung der 
Rechtsverletzung, die den jeweiligen Anlass für die 
Abhilfeentscheidung bildet, bietet2. 
Hinsichtlich der Rückstellungsverpflichtung wurde 
ausgeführt, dass die die Patientenkartei übernehmen-
de Ärztin weder die Ordinationsstättennachfolgerin 
noch die Kassenplanstellennachfolgerin war, weswe-
gen sie die Patientenkartei rechtswidrig von ihrem 
Vorgänger übernommen hat. Diese Datenschutzver-
letzung konnte nur durch die angeordnete Verpflich-
tung zur Rückübermittlung der Patientenkartei an 
den Vorgänger sowie durch Löschung der Daten 
beseitigt werden3.  

PATIENTENDOKUMENTATION NUR AN KAS-
SENPLANSTELLEN- ODER ORDINATIONS-
STÄTTENNACHFOLGER
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass eine 
Weitergabe der Patientendaten nur an die Kassen-
planstellennachfolgerin/den Kassenplanstellennach-
folger oder, sollteein/e solche/r nicht gegeben sein, 
an die Ordinationsstättennachfolgerin/den Ordina-
tionsstättennachfolger datenschutzrechtlich zulässig 
ist. Eine Weitergabe an andere Ärztinnen und Ärzte 
zur Aufbewahrung widerspricht den gesetzlichen 
Regelungen4. ■

Diesen Artikel sowie weitere medizinrechtlich 
relevante Entscheidungen finden Sie unter 
www.infofueraerzte.at 

Die ÖGK schreibt gemäß § 4 Abs. 1 des Gesamtvertrags im Einvernehmen mit 
der Ärztekammer für Oberösterreich sowie in Abstimmung mit den Sonder-
versicherungsträgern (BVAEB, SVS) untenstehende Vertragsarztstellen aus. 
Eine Einzelpraxis kann von der Vertragsärztin/dem Vertragsarzt nach Zu- 
erkennung der Stelle unter den Voraussetzungen des Gruppenpraxis- 

Gesamtvertrags in eine Vertragsgruppenpraxis nach Modell 3 (Jobsharing) umge-
wandelt und mit einer zweiten Ärztin/einem zweiten Arzt geführt werden. Über Antrag der Ärztin/des 
Arztes erfolgt dann die Ausschreibung der Gruppenpraxis.

Für allgemeine Fragen zur Ausschreibung steht  
Ihnen Reinhard Hechenberger zur Verfügung 
(Tel. 0732 77 83 71-236). Für rechtliche Fragen 
zur Gruppenpraxis, zur Ablöse und zur Einsicht-
nahme in die Bewertungsunterlagen stehen Ihnen 
folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne 
zur Verfügung:
Mag. Barbara Hauer (Anfangsbuchstabe Familien- 
name Seniorpartner A-G),
Mag. Seyfullah Çakır (Anfangsbuchstabe Familien- 
name Seniorpartner H-L),
Mag. Tanja Müller-Poulakos (Anfangsbuchstabe 
Familienname Seniorpartner M-S),
Mag. Seyfullah Çakır (Anfangsbuchstabe Familien-
name Seniorpartner T-Z, inkl. Labor und Radiologie)
Hinsichtlich der Gruppenpraxisverträge wird auf die 
allgemeinen und modellspezifischen Vertragspunkte 
im OÖ. Gruppenpraxisgesamtvertrag in der gültigen 
Fassung verwiesen. Die Bewerberinnen und Bewerber 
haben die Möglichkeit in die Bewertungsunterlagen 
der Praxis Einblick zu nehmen, die Höhe der von 
der Seniorpartnerin/dem Seniorpartner angegebenen 
Summe für den Einkauf in die bestehende Praxis 
und allenfalls auch durch Besichtigung vor Ort 
in der Ordination die Richtigkeit der Angaben zu 
überprüfen. Die Bewerberinnen und Bewerber haben 
einen schriftlichen Antrag (der im Bewerbungsbogen 
integriert ist) auf Vertragsabschluss an die ÖGK zu 
richten, der bis zur oben angeführten Bewerbungs-
frist der ausgeschriebenen Stelle bei der Ärztekam-
mer für Oberösterreich einlangen muss.

Dem Bewerbungsbogen sind beizuschließen:
1)  Nachweis der Staatsbürgerschaft eines 
 EWR-Landes
2)  Alle Zeugnisse über die Spitalsausübung bzw.  
 eine Spitalstätigkeit, Nachweis der Dauer einer  
 Niederlassung in der freien Praxis, Nachweise  
 über allfällige medizinische Zusatzausbildungen
3)  Lebenslauf mit chronologischer Darstellung  
 der gesamten medizinischen Ausbildung und der  
 bisherigen medizinischen Tätigkeit

4)  Nachweis über die Berechtigung zur selbstständi- 
 gen Ausübung des ärztlichen Berufs als Ärztin/Arzt  
 f. Allgemeinmedizin beziehungsweise Fachärztin/ 
 Facharzt ist bis spätestens zwei Wochen VOR dem 
 oben angeführten Besetzungszeitpunkt zu erbringen

Der Bewerbungsbogen ist auf der Webseite der
Ärztekammer für Oberösterreich www.aekooe.at/
bewerbungsunterlagen herunterzuladen und kann 
elektronisch ausgefüllt werden.
Auszug aus der in OÖ gültigen Richtlinie für die Aus-
wahl von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und 
Vertragsgruppenpraxen beziehungsweise von Mitglie-
dern von Vertragsgruppenpraxen:
Für die Punkteberechnung werden nur die Angaben 
auf dem Bewerbungsbogen herangezogen, sofern diese 
richtig sind beziehungsweise entsprechend nachgewie-
sen wurden.
Alle für die Bewerbung relevanten Unterlagen müssen 
bis zum Ende der Bewerbungsfrist in der Ärztekammer 
für Oberösterreich eingelangt sein. Später einlangende 
Unterlagen werden bei der Berechnung der Punkte 
nicht berücksichtigt. Von der Ärztekammer für Ober-
österreich und der Kasse werden keine Ergänzungen 
fehlender Angaben vorgenommen.
Soweit die Unterlagen zu Pkt. 1) bis 4) bereits mit 
einer vorangegangenen Bewerbung eingelangt sind, 
genügt ein Hinweis darauf.
Die ÖGK und die Ärztekammer für Oberösterreich 
treffen eine Entscheidung über die Besetzung der aus-
geschriebenen Vertragsarztstellen voraussichtlich zwei 
Wochen nach Bewerbungsfristende.
Die Auswahl der Vertragspartnerin/des Vertragspart-
ners erfolgt unter Anwendung der Richtlinie für die 
Auswahl von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und 
Vertragsgruppenpraxen beziehungsweise von Mitglie-
dern von Vertragsgruppenpraxen in der jeweils gültigen 
Fassung. 
Für die Österreichische Gesundheitskasse
Versorgungsmanagement I – Abteilungsleitung 
Regionalbereich OÖ
Iris Aigner, LL.M. eh.
Für die Ärztekammer für Oberösterreich
Der Präsident: Dr. Peter Niedermoser eh. 

www.aekooe.at/ausschreibungen

 www.aekooe.at/bewerbungsunterlagen

Ausschreibungen/Besetzungen 
von Vertragsarztstellen online

Vertragsarztstellen ONLINE SERVICE 

AN-/ABMELDUNG KASSENSTELLEN ABOSERVICE --  

Zugang zum geschützten Bereich 

https://www.aekooe.at 

 

Im Aboservice können Sie sich, zum Veröffentlichungszeitpunkt von Kassenstellen, 

automatisiert informierten lassen. Das Aboservice können Sie für eine oder mehrere 

Fachrichtungen, Bezirke oder Gemeinden eintragen.  

 

 

 

 

1 

2 

IT



26 27OÖ Ärzte April 2023 OÖ Ärzte April 2023KULTUR & EVENTS KULTUR & EVENTS

In seiner Begrüßung des Künstlers Mag. art. Ed-
gar Holzknecht verwies der Präsident auf die lange 
Tradition, die die Ärztekammer für Oberösterreich 
als Ort und Gastgeber für Kultur mittlerweile hat. Im 
Oktober 2004 hatte die erste Vernissage stattgefunden 
und auch in schwierigen Zeiten (Stichwort Corona- 
Pandemie) war es nie zu einer Unterbrechung der 
Ausstellungen gekommen. 
Ein persönliches Anliegen von Dr. Niedermoser, der 
sagte: „Als Pathologe bin ich ein visualisierter Typ. 
Ich kann sehr gut unterscheiden, wie etwas richtig 
aussehen muss und erkenne, wenn das nicht der Fall 
wäre. Umgemünzt auf unsere Ausstellungen bin ich 

immer dankbar, wenn die kurze Zeit nackter weißer 
Wände zwischen der vorigen und nächsten wieder 
vorbei ist.“ Dank der seit ein paar Monaten neuen 
LED-Beleuchtung, die über einen Farbwiedergabein-
dex verfügt, der das gesamte Spektrum natürlichen 
Lichts abdeckt, wirken die Werke auf die Betrachte-
rinnen und Betrachter noch naturgetreuer und besser, 
was dem Motto Edgar Holzknechts „Kunst muss 
berühren“ sehr entgegenkommt.
Mag. Strohhammer fungierte diesmal auch als Miter-
öffner, da sich aus Termingründen keine Vertretung-
der Stadt Linz gefunden hatte, wie es sonst üblich ist. 
Wie so oft wurde aus der Not eine Tugend, indem die 
Vorstellung des Künstlers auf höchstem fachlichen 
Niveau erfolgte und das fast 50-köpfige Publikum in 
Vita, Arbeitsweise und Werksujets des Malers ein-
führte. Dieser ist seit dem Abschluss seines Studiums 
der Malerei und Grafik in Linz nun schon seit drei 
Jahrzehnten als freischaffender Kunstmaler tätig.

VIER KLASSISCHE BILDTHEMEN
In den Ausstellungsräumlichkeiten im ersten Stock 

v. li.: Mag. Roland Quehenberger, MBA (LGT Österreich), Künstler Edgar Holzknecht, Mag. Andreas Strohhammer, Präsident Dr. Peter Niedermoser

Die Vernissage in der Ärztekammer rief erneut großes Interesse hervor.

Im Gespräch mit dem Künstler Edgar Holzknecht – im Rücken ein paar seiner Werke.

Die 55. Ausstellung in der Ärztekammer für 
Oberösterreich wurde am 16. Februar von 
Präsident Dr. Peter Niedermoser zusammen 
mit Kurator Mag. Andreas Strohhammer und 
Mag. Quehenberger als Vertreter des Sponso-
ring-Partners LGT-Bank Österreich eröffnet.

Kunst muss berühren

zeigen 24 Bilder die Themen, mit denen sich Holz-
knecht befasst. Es sind die klassischen Bildthemen 
der Kunstgeschichte Figur, Pflanzliches, Landschaft 
und Gebautes. Die Vorlagen dazu sucht und findet er, 
wohnhaft in Garsten, bei Ausflügen in den Land-
schaften des Enns- und Steyrtals. Der Malprozess 
findet aber nicht vor Ort, sondern dann zuhause im 
Atelier statt, wobei es keine Wiedergabe, sondern ein 
abstraktes Übertragen vieler Sinneseindrücke ist. Das 
künstlerische Resultat beschrieb Strohhammer so: „In 
seinen Bildern spürt man ganz deutlich seinen Lehrer 
Peter Kubovsky. Zugleich hat Edgar Holzknecht 
seinen eigenen Stil mit Wiedererkennungswert.“ Und 
noch ein Vorbild meinte der Kurator zu erkennen, 
nämlich Klimt, da auch bei Holzknecht die Land-
schaften oft quadratisches Format hätten.

BERÜHRUNG ÜBERWINDET DISTANZ
Die Leinwand grundiert er dabei immer selbst erst 
weiß, um sie anschließend mit vielen Farbschich-
ten zu überlegen. Er verwendet nur hochwertige, 
farbintensive Pigmente, was dank des guten Lichts 
eindrucksvoll zu erkennen war. Die Werke laden zur 
Betrachtung aus verschiedenen Distanzen ein: Von 
nahe sieht man die feinen Strukturen und Spuren des 
Malprozesses, mit etwas Distanz finden sich im Abs-
trakten die Vorbilder und Zusammenhänge der Kom-
position wieder. Die Ausstellung läuft noch bis in den 
Mai, nützen Sie die Gelegenheit, Edgar Holzknechts 
Werke im einzelnen als auch Werkzyklus zu erfahren 
– und sich persönlich davon berühren zu lassen. ■ 

Mag. Markus Koppler



28 29OÖ Ärzte April 2023 OÖ Ärzte April 2023 COVERSTORY

Die Lesungsreihe „Für’s Schreiben leben“ ist das 
„jüngste Kind“ kultureller Serienaktivitäten der Ärz-
tekammer für Oberösterreich. Und trotzdem bildete 
die Präsentation Norbert Gstreins durch Moderator 
Dr. Christian Schacherreiter den Schlusspunkt eines 
sehr langen Abschnitts: Der Begründer der Lesungen, 
Hon.-Prof. Dr. Felix Wallner, war zum letzten Mal 
als aktiver Kammeramtsdirektor dabei, bevor er sich 
nach einem Dritteljahrhundert in dieser Funktion 
eine Woche später in die Pension verabschiedete. 

LITERATUR BLEIBT
„Ich habe erst kurzfristig erfahren, dass ich auch 
diesmal die Einführung selbst übernehmen soll“,  
sagte Dr. Wallner einleitend. Sein unmittelbar be-
vorstehendes Ausscheiden konnte er dabei natürlich 
nicht unerwähnt lassen. „Doch den Lesungen werde 
ich weiterhin verbunden bleiben, sind sie und Litera-
tur generell mir doch ein großes Hobby und Anlie-
gen“, zerstreute er auch gleich wieder Befürchtungen, 
dass damit eine Zäsur im Lesungsbetrieb verbunden 
sein könnte. Damit unterstrich Dr. Wallner auch, wie 
wichtig Literatur und Kultur der Ärzteschaft und 
generell für unsere Gesellschaft sind, und bedankte 
sich bei der LGT Bank Österreich für die anhaltende 
Unterstützung als Sponsoringpartner.
Christian Schacherreiter verstand es wieder, den Au-
tor im Dialog dem Publikum – diesmal gut eine halbe 
Hundertschaft – vorzustellen und mit Werdegang und 
Werken näherzubringen. Gstrein selbst zeigte sich 
sehr erzählfreudig, sodass man nicht von einem Le-
sungsabend, sondern einem Autorenabend sprechen 
kann. In guter Abwechslung fügte er Lebensbeschrei-
bungen, seinen Karriereweg als Autor, Erfahrungen 
mit den Verlagen und dem Literaturbetrieb, Erörte-
rungen seiner Motive beim Schreiben, retrospektive 
Selbsteinschätzungen seiner Arbeiten und damit 
zusammenhängender Entscheidungen sowie natürlich 
Leseproben aus den diversen Werken aneinander.

HINWENDUNG
„Ich komme aus einem Dorf mit hundert Einwoh-
nern (Vent im Ötztal), da gab es nicht viel anderes zu 
tun und das Schreiben war meine Rettung“, erklärte 
Gstrein, wie er schon früh seine Liebe dazu entdeck-
te, aber vorerst hauptsächlich in Innsbruck Mathe-
matik bis zur Dissertation studierte. Während eines 
Stipendien-Aufenthalts an der Stanford University 
in Kalifornien erreichte ihn das Angebot des Suhr-
kamp-Verlags, seine Erzählung „Einer“ (Frankfurt 
am Main, 1988) zu verlegen, und der Schwenk zum 
Schriftsteller war getan.
Die Leseproben, Referenzen und Erläuterungen zu 
weiteren früheren Werken wie „O2“ (Novelle, Suhr-
kamp 1993) und „Die englischen Jahre“ (Roman, 
Suhrkamp 1999), über seine Groteske „Die ganze 
Wahrheit“ (Hanser Verlag, München 2010), mit der 
er mit den damals aktuellen Zuständen im Suhr-
kamp-Verlag abrechnet, die ihn zum Wechsel trieben, 
bis zu einer jüngeren Auftragsarbeit zum Thema 
Kindheit („Das Wunderkind, das ich nicht war“) 
und „Vier Tage, Drei Nächte“ (Carl Hanser Hanser 
2022) sowie einer autobiographischen Stelle aus dem 
noch nicht erschienenen Essay-Band „Mehr als nur 
ein Fremder“ brachten dem Publikum Einblick in 
eine umfassende Schriftstellerpersönlichkeit, zu der 
Norbert Gstrein sich aus dem anfänglichen Vertreter 
der „Anti-Heimatliteratur“ entwickelt hat.

Die nächste Lesung wird am 11. April mit Margit 
Schreiner stattfinden. ■ 

Mag. Markus Koppler

v. li.: Norbert Gstrein, HR Mag. Dr. Christian Schacherreiter

Das literarische Jahr in der Ärztekammer für 
Oberösterreich, bestehend aus den zwei Ver-
anstaltungsreihen „Literarische Begegnun-
gen“ und „Für’s Schreiben leben“, wurde am 
21. Februar mit zweiter, geleitet von Chris-
tian Schacherreiter, und dem Autor Norbert 
Gstrein eingeläutet.

Veränderung in Wahrheit

KULTUR & EVENTS RECHT & SERVICE 29OÖ Ärzte November 2022 29OÖ Ärzte Februar 2022 AKTUELLES

URFAHR NÄHE GRÜNMARKT 
4040 Linz, Kaarstraße / Mühlkreisbahnstraße

-  Modernes Wohnhaus mit 73 Wohnungen, Tiefgarage, Lift
-  Möblierte Küchen, Fußbodenheizung, kontrollierte Wohnraumbelüftung
-  HWB 15 kWh/m²a – fGEE 0,64 / HWB 20 kWh/m²a – fGEE 0,62 

TOP 11.4.16 / 4. OBERGESCHOSS   

TOP 21B.1.1 / 1. OBERGESCHOSS           

2-Raumwohnung: ca. 41,26 m² Nutzfläche  
Nettohauptmietzins: € 465,00
Betriebskosten: € 69,64
10 % Umsatzsteuer: € 53,46
-----------------------------------------
GESAMTMIETE: € 588,10

TOP 11.5.17 / 5. OBERGESCHOSS         

3-Raumwohnung: ca. 85,27 m² Nutzfläche – 
inkl. ca. 12,40 m² Loggia/Abstellraum
Nettohauptmietzins: € 795,00
Betriebskosten: € 143,93
10 % Umsatzsteuer: € 93,89
-----------------------------------------
GESAMTMIETE: € 1.032,82

5-Raumwohnung: ca. 149,38 m² Nutzfläche – 
inkl. ca. 19,39 m² Loggia/Abstellraum
Nettohauptmietzins: € 1.200,00
Betriebskosten: € 252,15
10 % Umsatzsteuer: € 145,22
-----------------------------------------
GESAMTMIETE: € 1.597,37

Kaution: Für Mitglieder der Ärztekammer für Oberösterreich – nicht erforderlich! 
Provision: Eigenverwertung der Ärztekammer für Oberösterreich – keine Provision!  
Anfragen richten Sie bitte an: Andrea Mertlseder, Ärztekammer für Oberösterreich – Immobilien 
4010 Linz, Dinghoferstraße 4, Tel.: 0732 / 77 83 71 – 239, E-Mail: mertlseder@aekooe.at
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Eigentumswohnung Linz/
Breitwiesergutstraße
3-Zimmer-Innenstadtwohnung im 1. OG.
Wohnung in gutem Zustand mit insgesamt ca. 68 m² 
Nutzfläche zzgl. ca. 2,6 m² Balkon.
Kellerabteil mit ca. 7,10 m² vorhanden. Tiefgaragen-
platz im Eigentum. Erstbezug im Jahr 1999. 
Küche inkl. Geräte.
Kaufpreis € 170.000,-, HWB 80 kWh/m²a

Eigentumswohnung Linz/Hirtstraße
3-Zimmer-Wohnung im 1. Stock. 
Insgesamt ca. 85 m² Nutzfläche inkl. ca. 6 m² Loggia.
Allgemein-Parkplatz vor dem Haus. Elektrische Mar-
kise, Rollläden händisch bedienbar, Fernwärme.
Die Wohnung ist in gutem Zustand. Die thermische 
Sanierung des Gebäudes wurde vor kurzem abge-
schlossen.
Kaufpreis € 240.000,-, HWB 35 kWh/m²a

Vermittlungsprovision: 3 % des Kaufpreises bzw. 2 Bruttomonatsmietzinse, jeweils zuzüglich 20 % MwSt.

Real-Treuhand Immobilien Vertriebs GmbH
Ein Kooperationsunternehmen der OÖ Landesbank AG
4020 Linz, Europaplatz 1a, Telefon: 050 6596 8018
Mag. Jürgen Markus Harich, www.real-treuhand.at

Sie suchen ein neues Refugium? Sie möchten unter einem Dach arbeiten und 
wohnen? Oder Sie brauchen einfach einen Tapetenwechsel? Einige Vorschläge 
finden Sie hier.  Mehr Auswahl gibt’s auf www.real-treuhand.at

Eigentumswohnung Gallneukirchen
Tolle Lage in einer ruhigen und verkehrsberuhigten 
Wohnsiedlung. Anlage besticht durch moderne Archi-
tektur und ein durchdachtes Energiekonzept.
Insgesamt ca. 101 m² Wohnfläche, ca. 18 m² Balkon/
Loggia sowie ein Tiefgaragenplatz und ein Kellerab-
teil. Erstbezug im Jahr 2019. Hochwertige Innenaus-
stattung. Fußbodenheizung, Solaranlage, Rollläden 
bzw. Raffstores.
Kaufpreis € 489.000,-, HWB 34 kWh/m²a

Eigentumswohnung Linz/
Hasnerstraße
Tolle zentrale Lage zwischen Breitwieserhof und Bul-
gariplatz. Insgesamt ca. 75 m² Nutzfläche inkl. 5 m² 
Balkon. Kellerabteil und Innenhof vorhanden.
Bewohnerparkplätze vor dem Haus. Küche inkl. 
Geräte, sehr guter Zustand. Übergabe ab sofort.
Kaufpreis € 279.000,-, HWB 78 kWh/m²a
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Gönnen Sie 
Ihrem Vermögen 
das gewisse 
Etwas!

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kund*innen eine 
verlässliche regionale Partnerin. Und das seit mehr als 130 Jahren. Wenn 
auch Sie zu Österreichs sicherster Universalbank wechseln wollen, sind Sie 
herzlich willkommen. Gönnen Sie Ihrem Vermögen das gewisse Etwas!

Näheres in allen Filialen der HYPO Oberösterreich,
Tel. 0732 / 76 39-0 oder vertrieb@hypo-ooe.at

Exklusives Angebot für Ärzt*innen und 
Freiberufler*innen, Öffentlich Bedienstete 
sowie Privatkund*innen

Sie möchten:
• Die hohe Sicherheit bei Österreichs bestbewerteter und nachhaltigster
 Universalbank genießen.
• Beim Testsieger die geprüfte Kompetenz und Qualität in der Beratung erleben.
• Keine Übertragungsspesen beim Wechsel Ihres Wertpapierdepots bis 31.12.2023 zahlen.
• Keine Depotgebühr für die über tragenen Wertpapiere für ein Jahr zahlen.
• Keine Kontoführungsgebühren auf Ihrem Verrechnungskonto für ein Jahr zahlen.

Zu beachten:
• Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken.
• Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, es wird keine 100%ige Kapital

rückzahlung gewährleistet. 
• Wertpapiere beinhalten auch die Möglichkeit von Zins, Bonitäts und Währungsrisiken.
• Für Veranlagungen fallen Kosten und Gebühren an.
• Die steuerliche Situation ist von den individuellen Verhältnissen der Anleger*innen und der 

aktuellen gesetzlichen Bestimmungen abhängig. Diese können sich in Zukunft ändern.

Keine
Übertragungs-

spesen
beim Wechsel Ihres

Wertpapierdepots

bis 31.12.2023

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbung, welche von der Oberösterreichischen Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO OÖ) ausschließlich 
zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen 
erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung ist unverbindlich, stellt weder eine 
Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder 
Veranlagungen dar und ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines individuellen und auf die 
persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers abgestimmten Beratungsgesprächs. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen 
basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung – vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die HYPO OÖ
übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen 
ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information 
kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend 
Steuer ausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.hypo.at/disclaimer.

Werbung

www.hypo.at

2301 Depotwechsel 210x297.indd   12301 Depotwechsel 210x297.indd   1 17.01.2023   11:45:0817.01.2023   11:45:08
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LehrpraktikantInnen 

zur Ausbildung für Kinder- und Jugendheilkunde 
(Voll-/Teilzeit) aufgenommen.

Bewerbungen unter Tel. 0732/771699 
bzw. peterkahr@gmx.at, www.kinderarzt-linz.at

Für Kinderarztpraxis 
in Linz-Zentrum 
werden
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Gyn-Ordinationsübergabe Bad Schallerbach – 
Top-Lage und Top-Ausstattung

100 m2, EG, barrierefrei, Badstraße 18, 4701 Bad Schaller-
bach (nähe Kurpark, Aquapulco), hohe Stammpatientinnen-
zahl (4000-5000)! PAP-Erinnerungsprogramm; heller, hoher 
Anmeldungsraum (inklusive Wartebereich mit Brunnen); 
Patientinnen- WC mit Harndurchreiche, Ordinationsraum mit 
Besprechungstisch mit 3 Monitoren; Behandlungsbereich 
mit Liege, Gynäkologie-Stuhl, Sonographiegerät (GE, Volu-
tion E6); zwei Patientinnen-Monitore, sämtliche gynäkolo-
gische und kleinchirurgische Instrumente, Kaustik-Gerät 
bei Gynstuhl, Sono-Gel- und Gleitgelwärmer, Farblaser-
multifunktions- und Rezeptlaserdrucker, zusätzlich kleiner 
Behandlungsraum, Aufbereitungsraum, MelagSterilisator, 
Kühlschrank, Geschirrspüler, extra Personal-WC, 4 breite 
Parkplätze; Elektroladestation. 
Ablöse: VB € 86.000,-; Miete ca. € 520,-
Kontakt: Dr. Spießberger-Eichhorn Peter, 
0699/14 28 0000

Anzeigenverwaltung: Mag. Brigitte Lang, MBA 
Projektmanagement, PR & Marketing, Tel.: 0664 611 39 93, 
E-Mail: office@lang-pr.at, www.lang-pr.at
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WIEN, 1. BEZIRK, Neutorgasse 
6. oberster Stock, rd. 73 m² inkl. 6 m² Loggia, hell, 
renoviert, modern eingerichtet, ruhig, 
Videozutrittsüberwachung, Eichenböden, voll-
ständig eingerichtete Küche. 2 Zimmer wahl-
weise möbliert oder unmöbliert, Nebenraum (mit 
Wasch-Trockner), Badezimmer, alle Räume aus 
einem Vorraum mit Schrankwand und Garderobe 
direkt begehbar, ein Kellerabteil.  Zustand der 
Wohnung: Sofort beziehbar, Ausgezeichnet, neu-
wertig. Liftzugang direkt vor der Wohnungstüre. 
U2 und U4 sowie Straßenbahn am Schottenring in 
weniger als 5 Min. zu Fuß erreichbar. Gehstrecken 
in Min.: Judenplatz 3, Schottenring 5, Börse 3, 
Schottentor / Freyung 7, Graben / Stephansplatz 
10, Kohlmarkt 7, Musikverein 20, Oper 15, 
Burgtheater 10. 
AUSKÜNFTE: +43 676 4748173

Linz - „LUX TOWER“, elegante 2-Zimmer Stadt-
wohnung im 16. Stockwerk, rd. 50 m² zzgl. 11,8 
m² Terrasse, mit Garagenstellplatz und hochwerti-
ger Ausstattung. Hell, neu, nicht möbliert, aber mit 
allen Accessoires in Bad und Küche, Fußbodenhei-
zung und Fußbodenkühlung, Eichenböden, Portier 
im EG, eine vollständig eingerichtete Küche, 
Wohn-Esszimmer und Schlafraum, Badezimmer 
sowohl vom Vorraum wie auch vom Schlafraum 
her begehbar. Sofort beziehbar.
Zentrale Lage: Gehzeit zu Ordensklinikum Barm-
herzige Schwester, KH Barmherzige Brüder ca. 5 
Minuten. Die Vermietung erfolgt wahlweise mit 
oder ohne Garagenstellplatz.
AUSKÜNFTE:  +43 676 4748173

4600 Wels – 250 m2: 3 Einzelordinationen mit 
zentralem oder getrenntem Eingang möglich
Hochwertig ausgestattet, zentrale Lage, beste 
Infrastruktur (5 min zum Bahnhof, Bushaltestelle 
direkt vor dem Haus, Parkplätze); auch fachärztli-
cher Mischbetrieb/Kombi Arzt-Therapeut möglich! 
Perfekt gedämmter Audiologieraum, Betriebskü-
che, 3 Toiletten, 2,9 m Raumhöhe. Ab sofort ver-
fügbar. Plan/Besichtigung vor Ort gerne möglich! 
Fotos: https://www.wels-neustadt.at/arzt/kravuts-
ke/kravutske.htm
Kontakt: Dr. Wolfgang Kravutske, 0676/5008376

Internistisch-kardiologische Wahlarztpraxis im 
Zentrum von Braunau zu vermieten; komplett ein-
gerichtet inkl. techn. Infrastruktur. 3 Behandlungs-
räume und Labor, auch für AllgemeinmedizinerIn-
nen adaptierbar. 131 m², barrierefrei, klimatisiert, 
Tiefgaragenplatz im Haus. 
Details/Kontakt: Dr. Bachleitner Theresia  
Tel.Nr.: 0664/4280238, e.t.bachleitner@aon.at

Für Internistische Praxis in Linz/Urfahr werden laufend 

aufgenommen.

Bewerbung unter Tel. 0732/73 22 29 (Dr. Föchterle)

LehrpraktikantInnen

KLEINANZEIGEN

KLEINANZEIGEN:

Ordinieren und Operieren an einem Ort: 
In den MEDICENT-Ärztezentren in  
Baden, Innsbruck, Linz und Salzburg – 
Vollzeit- oder Timeshare. 

Genießen Sie den Komfort eines gema-
nagten Ärztezentrums und die daraus 
entstehenden Vorteile. Direktabrechnung 
mit privaten Krankenzusatzversicherun-
gen von durchgeführten Eingriffen in den 
OP-Räumen, Praxismanagement uvm. 

Informieren Sie sich unter 
http://medicent.at und 
http://mmanagement.at sowie per Mail: 
info@mmanagement.at oder telefonisch 
unter +43/512/9010-1001 und werden 
Sie Teil des starken MEDICENT Teams. 

A U S S C H R E I B U N G

Im Bereich der Bildungsdirektion für Oberöster-
reich gelangt ab 1. September 2023 am Bundes-
gymnasium und Bundesrealgymnasium 4040 Linz, 
Peuerbachstraße 35, die Stelle einer Schulärztin/
eines Schularztes mit einem voraussichtlichem 
Beschäftigungsausmaß von ca. 17 Wochenstun-
den zur Besetzung.

Für 1 Wochenstunde gebührt der Schulärztin/dem 
Schularzt EUR 234,40 pro Monat.

Wünschenswert sind sportmedizinische Kenntnis-
se bzw. eine sportmedizinische Ausbildung und 
die Bereitschaft, sich bei gesundheitsfördernden 
Projekten in der Schule einzubringen. Die Dienst-
zeiten sind an den Vormittagen zu verrichten.

Bewerbungsfrist, das ist der 21. April 2023.

Die vollständigen Ausschreibungen sowie wichtige 
Informationen zu den erforderlichen Bewerbungsun-
terlagen und der Bewerbungsfrist können Sie auf der 
Homepage der Bildungsdirektion für Oberösterreich 
www.bildung-ooe.gv.at unter der Rubrik 
„Information/Service“/Unterrubrik „Ausschreibungen“ 
finden.
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Dr. David Kiesl Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie, 
4020 Linz, Untere Donaulände 21-25/1. Stock

Dr. Eckehard Sompek Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie, Unfallchirurgie, 
4784 Schardenberg, Ingling 61

Dr. Eva Scheuba Kinder- und Jugendheilkunde, 4701 Bad Schallerbach, Bahnhofallee 18

Dr. Evelyn Düsing Allgemeinmedizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4020 Linz, Landstraße 70

Dr. Harald Hermann Riedelsberger Allgemeinmedizin, 4762 Sankt Willibald, Eibenweg 1

Dr. Jarjoura Eid Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie, 4600 Wels, Steiningerweg 18, 
Zugang aus Niederösterreich

Dr. Josef Würtz Lungenkrankheiten, 4020 Linz, Landstraße 70

Dr. Lara Franziska Günther Urologie, 4910 Ried im Innkreis, Friedrich-Thurner-Str. 16

Dr. Magdalena Gabert Augenheilkunde und Optometrie, 4470 Enns, Kathrein-Straße 19

Dr. Markus Wiplinger Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, 4060 Leonding, Ruflinger Straße 17

Dr. Patrick Pascal Gebetsroither Neurologie, 4501 Neuhofen an der Krems, Quellenweg 2

Dr. Paul Kurt Sihorsch Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, 
4020 Linz, Mozartstraße 6-10/3. Stock

Dr. Peter Laubichler Augenheilkunde und Optometrie, 4020 Linz, Weißenwolffstraße 13

Dr. Silvia Zeilinger Allgemeinmedizin, 4061 Pasching, Kremstal Bundesstraße 25/2

Dr-medic Georgeta-Adriana-
Victoria Lazarescu

Allgemeinmedizin, 4020 Linz, Unionstraße 3/1. Stock

MUDr. Adriana Schneider Kinder- und Jugendheilkunde, 4911 Tumeltsham, Hofmark 8

Priv.-Doz. Dr. Albert Dirisamer Radiologie, 4840 Vöcklabruck, Wartenburger Straße 1c

Priv.-Doz. Prim. Dr. med. Thomas 
Höfner

Urologie, 4020 Linz, Fadingerstraße 1/3. Stock

Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer Gruppenpraxis:

Dr. Bernhard Albert Zehentner Allgemeinmedizin, Primärversorgungszentrum Leonding – Dres. Badhofer, Reiter, 
Zehentner, Zlabinger, Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin GmbH, 
4060 Leonding, Harterfeldstraße 9

Dr. Martin Reiter, MBA Allgemeinmedizin, Primärversorgungszentrum Leonding – Dres. Badhofer, Reiter, 
Zehentner, Zlabinger, Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin GmbH, 
4060 Leonding, Harterfeldstraße 9

Dr. Simon Zlabinger Allgemeinmedizin, Primärversorgungszentrum Leonding – Dres. Badhofer, Reiter, 
Zehentner, Zlabinger, Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin GmbH, 
4060 Leonding, Harterfeldstraße 9

Dr. Thomas Franz Badhofer Allgemeinmedizin, Primärversorgungszentrum Leonding – Dres. Badhofer, Reiter, 
Zehentner, Zlabinger, Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin GmbH, 
4060 Leonding, Harterfeldstraße 9

Bestellungen:

Dr. Alexander Kepplinger Unfallchirurgie, Ordination Dr. Alexander Kepplinger, 4061 Pasching, Keplerstraße 12, 
Bestellung zum Gerichtl. beeid. Sachverständigen

Dr. Brigitte Lindenbauer Psychiatrie, VORTUNA Gesundheitsresort GmbH Bad Leonfelden, 
4190 Bad Leonfelden, Spielau 8, Bestellung zur Ärztlichen Leiterin

Dr. Klaus Mally Allgemeinmedizin, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Ordination Dr. Klaus Mally, 
4020 Linz, Landstraße 32, Bestellung zum Gutachter

Dr. Stephanie Forster Allgemeinmedizin, Stadtamt Braunau am Inn, 5280 Braunau am Inn, Stadtplatz 38, 
Bestellung zur Schulärztin

Dr. Waltraud Aigner Allgemeinmedizin, Magistrat Linz-Stadt, 4040 Linz, Hauptstraße 1-5, 
Bestellung zur Amtsärztin

Prim. Dr. Harald Stöcher Orthopädie und Traumatologie, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf, 4560 Kirchdorf 
an der Krems, Hausmanninger Straße 8, Bestellung zum Abteilungsleiter

Prim. Dr. Wolfgang Tenschert Innere Medizin, OÖ Gesundheitsholding GmbH Klinikum Rohrbach, 4150 Rohrbach in 
Oberösterreich, Krankenhausstraße 1, Bestellung zum Ärztlichen Leiter

Verleihungen:

OMR Dr. Maria Mayer-Weiß Allgemeinmedizin, 4782 Sankt Florian am Inn, Bubing 115, 
Verleihung: Obermedizinalrätin

Prim. MR Dr. Wolfgang Anton 
Lintner

Allgemeinmedizin, Nuklearmedizin, Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels, 
4600 Wels, Grieskirchner Straße 42, Verleihung: Medizinalrat

Priv.-Doz. Dr. Helwig Wundsam Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie, Ordensklinikum Linz GmbH – 
Barmherzige Schwestern, 4020 Linz, Seilerstätte 4, Verleihung: Dozent
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Die folgenden Ausbildungsärztinnen und Ausbildungsärzte wurden eingetragen:

Annika Ingrid Binder Turnusarzt, Vöcklabruck, OÖ Gesundheitsholding GmbH Salzkammergut-Klinikum, 
Standort Vöcklabruck

Dr. Ahmad Jar Allah Turnusarzt – Basisausbildung, Ried im Innkreis, 
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried BetriebsGmbH., Zugang aus der EU

Dr. Alexander Taucher Allgemeinmedizin in Ausbildung, Steyr, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr, 
Zugang aus Steiermark

Dr. Anja Verena Wallentin Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, 
Ordensklinikum Linz GmbH – Barmherzige Schwestern

Dr. Christoph Aumayr Turnusarzt – Basisausbildung, Wels, Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels

Dr. Christy Meledeth, BSc Innere Medizin in Ausbildung, Linz, Kepler Universitätsklinikum Med Campus III., 
Zugang aus Wien

Dr. David Hacker Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Unfallkrankenhaus Linz

Dr. Florian Moser Allgemeinmedizin in Ausbildung, Linz, Unfallkrankenhaus Linz, 
Zugang aus Niederösterreich

Dr. Inas El Naggar Turnusarzt – Basisausbildung, Freistadt, 
OÖ Gesundheitsholding GmbH Klinikum Freistadt

Dr. Markus Freudenthaler Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, 
Ordensklinikum Linz GmbH – Barmherzige Schwestern

Dr. Markus Johannes Maierhofer Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Ordensklinikum Linz GmbH – Elisabethinen

Dr. Maximilian Freilinger Turnusarzt – Basisausbildung, Schärding, 
OÖ Gesundheitsholding GmbH Klinikum Schärding

Dr. Nora Marie Geley Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Kepler Universitätsklinikum Med Campus III. 

Dr. Oliver Daniel  Anegg Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Kepler Universitätsklinikum Med Campus III. 

Dr. Paul Kronsteiner Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Ordensklinikum Linz GmbH – Elisabethinen

Dr. Philipp Bogner Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz

Dr. Rebekka Ruhs Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Ordensklinikum Linz GmbH – Elisabethinen

Dr. Stefan Andlar Turnusarzt – Basisausbildung, Freistadt, 
OÖ Gesundheitsholding GmbH Klinikum Freistadt

Dr-medic Andreas Salagean Orthopädie und Traumatologie in Ausbildung, Linz, Unfallkrankenhaus Linz, 
Zugang aus Salzburg

Elisa Redlinger Turnusarzt – Basisausbildung, Vöcklabruck, 
OÖ Gesundheitsholding GmbH Salzkammergut-Klinikum, Standort Vöcklabruck

Katharina Theresa Kisling Turnusarzt – Basisausbildung, Steyr, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr, 
Zugang aus der EU

Ljubica Simegi, dr.med. Orthopädie und Traumatologie in Ausbildung, Bad Ischl, OÖ Gesundheitsholding GmbH 
Salzkammergut-Klinikum, Standort Bad Ischl, Zugang aus Niederösterreich

MUDr. Katarina Durcikova Turnusarzt – Basisausbildung, Braunau am Inn, Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH

MUDr. Milena Posivakova Turnusarzt – Basisausbildung, Linz, Kepler Universitätsklinikum Med Campus III., 
Zugang aus der EU

MUDr. Stanislav Sivco Radiologie in Ausbildung, Linz, Ordensklinikum Linz GmbH – Elisabethinen, 
Zugang aus Burgenland

Die folgenden Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner wurden eingetragen:

Dr. Arnulf  Holzknecht Grieskirchen, Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Grieskirchen

Dr. med. Niels-Christian Höllger Linz, Johannes Kepler Universität Linz – JKU, Zugang aus der EU

Die folgenden Fachärztinnen und Fachärzte wurden eingetragen:

Dr. med. Martin Rudolf Ernst 
Schöber

Kinder- und Jugendheilkunde, Linz, Kepler Universitätsklinikum Med Campus IV. 
(ehem. LFKKL), Zugang aus der EU

Dragana Baljak Radiologie, Linz, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, Zugang aus der EU

Niedergelassen haben sich/Wechsel des Berufssitzes:

DDr. Raphael Franz Stehrer Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 4656 Kirchham, Eisengattern 1a

Dr. Andreas Schweninger Orthopädie und Traumatologie, Unfallchirurgie, 4611 Buchkirchen, Siggstraße 6

Dr. Anita Schild Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4861 Schörfling am Attersee, Hauptstraße 7c

Dr. Christina Springer Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4861 Schörfling am Attersee, Hauptstraße 7c

Dr. Clemens Burghuber Allgemeinmedizin, Orthopädie und Traumatologie, Unfallchirurgie, 
4060 Leonding, Mayrhansenstraße 9

STANDESVERÄNDERUNGEN
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Anerkennung Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin beziehungsweise Fachärztinnen und Fachärzte:

Dr. Rafael Diwischek   Arzt fürAllgemeinmedizin 01.02.2023

Dr. Katharina Maria Rapatz   Ärztin für Allgemeinmedizin 01.03.2023

Dr. Eva Winklinger   Ärztin für Allgemeinmedizin 02.05.2022

Dr. Victoria Juliana Seyr   Ärztin für Allgemeinmedizin 01.03.2023

Dr. Rubina Medea Berger   Ärztin für Allgemeinmedizin 01.01.2023

Dr. Asmir Pascaninovic   FA für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie 01.03.2023

Dr. Roxane Brooks   FÄ für Anästhesiologie und Intensivmedizin 01.03.2023

Dr. Silja-Maria Luise Trägner   FÄ für Anästhesiologie und Intensivmedizin 01.10.2022

Dr. Jascha Armin Wendelstein   FA für Augenheilkunde und Optometrie 30.11.2022

Dr. Florian Zach   FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 01.03.2023

Dr. Michaela Potrusil   FÄ für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 01.03.2023

Dr. Dominik Nikolaus Schopper   FA für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 01.03.2023

Dr. Bruno Schachner   FA für Herzchirurgie 01.10.2022

Dr. Christina Finsterer   FÄ für Innere Medizin 01.03.2023

Dr. Gerda Simone Haberleitner   FÄ für Innere Medizin 01.01.2023

Dr. Pia Maria Habringer   FÄ für Innere Medizin 01.02.2023

Dr. Elisabeth Morsi  FÄ für Innere Medizin 01.09.2022

Dr. Bettina Dreer-Topakian   FÄ für Innere Medizin/Endokrinologie u. Stoffwechselerkrankungen 01.08.2014

Dr. Martin Voglmayr   FA für Innere Medizin/Gastroenterologie und Hepatologie 01.02.2023

Dr. Alexander Fellner  FA für Innere Medizin/Kardiologie 01.02.2023

Dr. Jakob Andreas Ebner   FA für Innere Medizin und Kardiologie 01.03.2023

MU Dr. Michal Sedivy  FA für Innere Medizin und Nephrologie 01.12.2022

Dr. Alexander Nimmerfall   FA für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 15.02.2023

Dr. Paul Kurt Sihorsch   FA für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 01.03.2023

Dr. Mario Bachmayr   FA für Radiologie 01.03.2023

Dr. Timea Katalin Posch-Fabian   FÄ für Radiologie 14.02.2023

ÖÄK-FORTBILDUNGSDIPLOM

Dr. Sonja Abdouraman-Viertauer

Dr. Johann Aigelsdorfer

Dr. Ammar Alkhalde

Dr. Karin Anzinger

Dr. Kathrin Aufschnaiter-Hießböck

Dr. Eva Baumgartner-Pöppl

Priv.-Doz. Dr. Johannes Clausen

Dr. Petra Christine Desbrosses-
Falkensammer

Dr. Rudolf Franz-Peter Fischerlehner

MR Dr. Peter Grafinger

Dr. Michael Hackl

Dr. Martin Hecht

Dr. Elisabeth Kapshammer-Grasböck

Dr. David Kiesl

Dr. Cornelia Kircher

Dr. Peter Laubichler

Dr. Angelika Mauel

Dr. Dieter Mojzischek

Dr. Barbara Christine Öhlinger

Dr. Markus Panuschka

Dr. Verena Pferzinger

Dr. Barbara Prötsch

Dr. Dietmar Reitgruber

Dr. Christian Reiter

Dr. Alois Riedler

Dr. Jan Rosenleitner

Dr. Christine Scheurecker

Univ.-Prof. Prim. Dr. Rainer Schöfl

Dr. Susanne Steiner-Ulrichshofer

Dr. Birgit Straganz

Dr. Richard Strasser

Dr. Wolfgang Wiesenberger

Dr. Martina Zauner

Dr. Simon Zlabinger

Dr. Jasmin Maria Zwittag

PERSONALIA PERSONALIAOÖ Ärzte April 2023 OÖ Ärzte April 2023

Pensionistinnen und Pensionisten:

Dr. Andrea Lehner Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, 4020 Linz, Wiener Straße 131/Eingang F, 
Pensionistin seit 01.03.2023

Dr. Emil Dohle Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Pensionist seit 23.02.2023

Dr. Helmut-Heinrich Baumgartner Allgemeinmedizin, Pensionist seit 27.02.2023

Dr. Jacek Polcik Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie, Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH, 
5280 Braunau am Inn, Ringstraße 60, Pensionist seit 01.01.2023

Dr. Johann Maria Novak Lungenkrankheiten, 4150 Rohrbach-Berg, Mitterfeld 16b, Pensionist seit 01.01.2023

Dr. Robert Stolba Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Transfusionsmedizin, Pyhrn-Eisenwurzen 
Klinikum Steyr, 4400 Steyr, Sierninger Straße 170, Pensionist seit 01.03.2023

Dr. Thomas Jörgner Allgemeinmedizin, 5310 Mondsee, Dr. Franz Müller-Str. 5, Pensionist seit 01.01.2023

Dr. Wolfgang Kravutske Allgemeinmedizin, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 4600 Wels, Wallerer Straße 10, 
Pensionist seit 01.03.2023

MR Dr. Christian Rodemund Unfallchirurgie, Unfallkrankenhaus Linz, 4020 Linz, Garnisonstraße 7, 
Pensionist seit 01.02.2023

Gestorben:

Dr. Christine Hein a.o. Kammermitglied, gestorben am 11.02.2023 im 81. Lebensjahr

GASTROENTEROLOGIE 
Samstag, 23. September 2023

Altes Rathaus & Online

Expertinnen und Experten betrachten das Thema unter verschiedenen 
Blickwinkeln, präsentieren neueste Forschungsergebnisse und stellen 

Fälle aus der Praxis vor

Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Doz. Prim. Dr. Andreas Shamiyeh & 

Dr. Florian Obermair

Anmeldung unter www.medak.at oder huber@medak.at

Fotocredit: AdobeStock/merklicht.de, AdobeStock/berCheck
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Alle Ärztinnen und Ärzte
Knieprobleme in der Praxis richtig behandeln 3
Notfallmedizin für pädiatrische Patientinnen und 
Patienten 3
Medical writing 4
Konservative Adipositastherapie – immer einen 
Versuch wert! 5
Reanimationstraining in Theorie und Praxis 5
Ärztliche PSY-Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 6
Marketingorientiertes Termin- und Wartezeitma-
nagement macht Ärzte und Patienten zu Gewinnern 7
Seminarabend Neuromd Campus 8
Grundlagen der modernen Wundversorgung 8
Steuerliches Basiswissen 9
Medikamente in der Schwangerschaft 9
Kinderkrankheiten im Wandel der Zeit 10

Fachärztinnen und Fachärzte
Operationskurs Fuß & Sprunggelenk 11

Interessierte
Heute schon mit dem Herzen gedacht? 13

Ordinationsassistenz
Laborwerte für die Allgemeinpraxis – Vertiefung 3.0 13
Das Kassenrezept-Basiswissen 14
Ordinationsassistenz von morgen 14
Das kleine 1x1 der Psychologie für den (Berufs-)
Alltag 15

Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner
Schulung: Vorsorgeuntersuchung neu 15
Auffrischungskurs „Verkehrsmedizinische Schulung“ 16

Turnusärztinnen und Turnusärzte
Komplementärmedizin
Was kann sie? Was kann sie nicht? 16
Ärztementoring für Allgemeinmedizin OÖ 17

Notfallmedizin für pädiatrische 
Patientinnen und Patienten 
Notarzt-Fortbildung gem. § 40 Abs. 3 Ärztegesetz

Um Kinder in Notfällen optimal zu versorgen, muss not-
fallmedizinisches Personal im Hinblick auf respiratorische, 
kardiovaskuläre, neurologische und traumatologische 
Notfälle ausgebildet und trainiert sein. Der Kurs Emergency 
Pediatric Care der NAEMT fokussiert die Behandlung von 
kranken und verletzten Kindern. Neben der intensiven Ver-
mittlung von theoretischen Inhalten sind diverse praktische 
Stationen mit speziellen Fertigkeiten der pädiatrischen 
Notfallmedizin fester Bestandteil der Ausbildung. Die Teil-
nehmenden erhalten ein vier Jahre gültiges, international 
anerkanntes Zertifikat nach bestandenem Wissenstest.

INSTRUKTORINNEN UND INSTRUKTOREN VOM EPC-TEAM 
• Fachärztinnen und Fachärzte (Anästhesie, Pädiatrie etc.)
• Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter
• DGKP

INHALTE:  • Akutbehandlung der gängigen pädiatrischen   
  Notfälle
 • Richtiges Handeln bei pädiatrischen Notfällen
 • Notfallgerätschaften in Theorie und Praxis
 • Adäquate Kommunikation mit Familien-
  angehörigen

METHODE: Moderierter, interaktiver Workshop in Kleingrup-
pen und kurze Vortragssequenzen im Kollektiv

Vorbereitungsunterlagen (in Englischer Sprache) werden 
Ihnen zugesandt.

DATUM:   Mittwoch, 3. Mai 2023 und
   Donnerstag, 4. Mai 2023
ZEIT:   jeweils 8:00 bis ca. 17:30 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 650,00 inkl. Unterlagen und Verpflegung
APPROBIERT: 16 sonstige Punkte
ANMELDUNG: erforderlich! Nur schriftlich möglich. 
   Begrenzte Teilnehmerzahl

Knieprobleme in der Praxis richtig behandeln
Beratungs- und Behandlungsstrategien – was ist sinnvoll, was ist nützlich 
und was ist out

Knieschmerzen, welcher Art auch immer, gehören zu den 
häufigen Beschwerden Ihrer Patientinnen und Patienten. 
Dieses Seminar möchte Ihnen einen praktischen Zugang 
zu diesen Problemen bieten. Geplant ist ein interaktives 
Seminar, nach dessen Abschluss Sie Ihre Patientinnen und 
Patienten Evidence based behandeln und beraten können.

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte sowie Physiothe-
rapeutinnen und Physiotherapeuten, die Knieprobleme 
behandeln

INHALTE:  • Weg zur Diagnosefindung
 • Konservative und operative Therapiekonzepte  
  (Mythen und Fakten)
 • Nachsorge

METHODE: interaktiver Workshop mit Live-Demonstrationen

REFERENT: 
Dr. Jürgen Barthofer
Facharzt für Unfallchirurgie, Belegarzt Klinik Diakonissen 
Linz, Teamarzt ÖSV

DATUM:   Donnerstag, 20. April 2023
ZEIT:   18:30 bis 20:30 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 61,00 inkl. Unterlagen und Getränke
   € 51,00 für Mitglieder der MedGes OÖ
APPROBIERT: 3 medizinische Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!

GASTROENTEROLOGIE 
Samstag, 23. September 2023

Altes Rathaus & Online

Expertinnen und Experten betrachten das Thema unter verschiedenen 
Blickwinkeln, präsentieren neueste Forschungsergebnisse und stellen 

Fälle aus der Praxis vor

Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Doz. Prim. Dr. Andreas Shamiyeh & 

Dr. Florian Obermair

Anmeldung unter www.medak.at oder huber@medak.at

Fotocredit: AdobeStock/merklicht.de, AdobeStock/berCheck
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Konservative Adipositastherapie – 
immer einen Versuch wert!
Interdisziplinärer Ansatz gegen krankhaftes Übergewicht

Übergewicht bedeutet nicht einfach nur, dass ein Mensch 
zu viel wiegt, sondern auch, dass er im Laufe der Zeit un-
terschiedlichste Folgekrankheiten erwirbt, die nicht nur die 
Lebensqualität zunehmend einschränken. 
Ein interdisziplinäres Therapiekonzept aus den Bereichen 
Bewegung, Verhalten, Ernährung und Medizin bilden die 
Basis für eine ambulante und erfolgreiche Adipositasbe-
treuung.

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte

INHALTE:  • Evidenzbasierte Leitlinie zur Therapie von 
  Adipositas
 • Sinn und Unsinn diverser Diäten? Low fat oder   
  Low carb? Welche Veränderungen im Ernäh- 
  rungsverhalten führen langfristig zum Erfolg?
 • Verhaltenstherapeutische Lösungsansätze für   
  eine langfristige Gewichtsstabilisierung 
  (physischer und psychischer Hunger, Motivati- 
  on, Willenskraft und Umsetzungskompetenz)
 • Stabilisierung und Rückfallprävention

METHODE: Inputvortrag, Diskussion

REFERENTINNEN: 
Dr. Edith Hartmann 
Fachärztin für Innere Medizin, Zusatzfach für Stoffwech-
selerkrankungen und Endokrinologie , Ärztliche Leitung, 
Medikcal – Kompetenzzentrum für Gewichtsreduktion 

Jutta Diesenreither, MSc
Diätologin, Medikcal – Kompetenzzentrum für Gewichts-
reduktion

Mag. Michaela Jurda Nosko, MSc 
Personzentrierte Psychotherapeutin, ÖVS Supervisorin, 
medikcal – Kompetenzzentrum für Gewichtsreduktion, Psy-
chotraumatologie, Posttraumatische Belastungsstörungen, 
EMDR, Psychoonkologie, Praxis in Linz

DATUM:   Mittwoch, 10. Mai 2023
ZEIT:   18:00 bis 19:30 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 49,00 inkl. Unterlagen und Getränke
APPROBIERT: 1 medizinischer und 1 sonstiger Punkt
ANMELDUNG: erforderlich!

Reanimationstraining in Theorie und Praxis
Wiederbelebungsmaßnahmen nach den ERC-Guidelines

Von Ihnen als Ärztin/Arzt erwartet man, dass Sie – ohne 
Nachdenken zu müssen – lebensrettende Maßnahmen ein-
leiten können. Können Sie das?

ZIELGRUPPE: niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

INHALTE:  • Basismaßnahmen (BLS)
 • Erweiterte Maßnahmen (ALS)
 • Notfallmedikamente
 • Üben an der Puppe und mit einem AED  
  (automatischen Defibrillator)

METHODE: Aufgrund der kleinen Gruppe von max. 8 Perso-
nen wird gewährleistet, dass alle Teilnehmenden ausrei-
chend Zeit haben zu üben bzw. wird das Wissen bereits im 
Kurs gefestigt.

REFERENT: 
OA Dr. Friedrich Rausch
Facharzt für Anästhesie, Anästhesiologie und Intensiv- 
medizin, Krankenhaus Schärding

DATUM:   Donnerstag, 11. Mai 2023
ZEIT:   18:00 bis 21:00 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 119,00 inkl. Unterlagen und Getränke
APPROBIERT: 4 medizinische Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!

Medical writing
Wie geht das, ein Abstrakt, ein Poster, eine Publikation?

Ein interessanter Fall? Eine kleine Studie? Berichtenswert? 
Medical writing kann vieles bedeuten: Eine Originalarbeit im 
New England Journal of Medicine, in der Wiener Klinischen 
Wochenschrift, eine Übersicht für die vielen Hochglanz-
journale oder in einem Kongress- oder Seminarband, ein 
Abstrakt für eine Kongresspräsentation, ein Buchkapitel, die 
Zusammenfassung eines Themas für das Abteilungsteam 
oder für medizinische Laien einer Selbsthilfegruppe usw. 
Die Auseinandersetzung mit medizinischer Schriftstellerei 
bedeutet aber auch besseres Verständnis beim Lesen medi-
zinischer Publikationen und Artikel.

ZIELGRUPPE: alle interessierten Ärztinnen und Ärzte, die 
eine interessante Beobachtung auf einer Tagung präsentie-
ren wollen bzw. die erstmals versuchen, eine Publikation zu 
verfassen

INHALTE:  • Arten medizinischer Publikationen
 • Charakteristische Bestandteile einer Original-  
  publikation 
 • Warum schreibe ich, für wen schreibe ich
 • Quellen suchen und finden
 • Begleitbrief an die Herausgeberin/den Heraus- 
  geber
 • Übersicht zur Studienplanung mit Schwerpunkt  
  schriftliche Darstellung
 • Elektronische Manuskripteinreichung
 • Beantworten der Kritik eines peer-reviewers
 • Eine eigene Beobachtung für einen Kongress   
  aufbereiten – mit praktischen Übungen
 • Beim Lesen Verständnis für die Qualität einer   
  Publikation bekommen

WAS NICHT VORKOMMT:
Statistik, detaillierte Studienplanung, gesetzliche Auflagen 
und Richtlinien für Studien, Ethikkommission; dass mit den 
Erkenntnissen aus diesem Seminar Ihre nächste Arbeit so-
fort im New England Journal of Medicine veröffentlicht wird.

METHODE: Interaktive Vorträge, Diskussion, praktische 
Übungen (einen Kongressbeitrag erstellen, sodass er vor-
aussichtlich auch akzeptiert wird) mit Work-
shop-Charakter

REFERENTEN: 
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Prischl
Internist und Nephrologe im Klinikum Wels-Grieskirchen, 
 Autor und Coautor von mehr als 65 Publikationen in 
peer-reviewed Journalen, 5 Buchbeiträgen, 12 letters-to-
the-editor, über 60 Beiträgen für Seminarbände und medi-
zinische Periodika sowie Autor und Coautor von über 120 
Abstracts. Reviewer für mehr als 10 Medical Journals. Plagt 
sich schriftstellerisch immer noch, kämpft sich von Satz zu 
Satz, von Kapitel zu Kapitel – und empfindet es als höchst 
positive Herausforderung.

Priv.-Doz. Dr. Thomas Weber 
Internist und Kardiologe im Klinikum Wels-Grieskirchen, 
Autor von knapp 100 Originalarbeiten (Erstautor in 38 da-
von) und knapp 100 Übersichtsarbeiten und Buchbeiträgen, 
Reviewer für > 20 internationale Journale, Mitglied des Edi-
torial Boards mehrerer internationaler Journale – betrachtet 
weiterhin jedes neue „Opus“ als Herausforderung.

DATUM:   Mittwoch, 26. April 2023
ZEIT:   16:00 bis ca. 21:00 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 225,00 inkl. Unterlagen und Verpflegung
   € 195,00 für Mitglieder der MedGes OÖ
APPROBIERT: 7 sonstige Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!
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Vortragsabend des Referats für psychosoziale, 
psychosomatische und psychotherapeutische Medizin
Ärztliche PSY-Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Orientierung und Pfade im PSY-Dschungel
An diesem Vortragsabend erhalten Sie alle Informationen 
über die PSY-Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
(Inhalte, Dauer, Kosten, Abrechnungsmöglichkeiten in der 
Praxis etc.).

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte

INHALTE:  Den Teilnehmenden werden folgende Aus- und  
 Weiterbildungsmöglichkeiten in Oberösterreich   
 vorgestellt:
 • ÖÄK-Diplome in Psychosozialer, Psychosomati- 
  scher und Psychotherapeutischer Medizin
 • Fachspezifische Spezialisierung in Psycho- 
  somatischer Medizin
 • Propädeutikum und Psychotherapieausbildung
 • Facharztausbildung in Psychiatrie und Psycho- 
  therapie

METHODE: Kurzvorträge mit anschließender Podiums-
diskussion

REFERENTINNEN UND REFERENTEN: 
Prim. Dr. Jörg Auer
Vorstand der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeuti-
sche Medizin des Kepler Universitätsklinikums, Psychothe-
rapeut in freier Praxis, Lehrbeauftragter für Psychosoziale 
Medizin, Referent im PPP-Referat der Ärztekammer für OÖ 
und ÖÄK, Lektor an der medizinischen Fakultät der JKU
 
Dr. Susanne Felgel-Farnholz
Allgemeinmedizinerin, Lehrtherapeutin für Psychosoziale 
Medizin, Referentin des PPP-Referates der Ärztekammer für 
Oberösterreich, Lektorin an der JKU, Vorstandsmitglied der 
ÖGPAM und ÖGPPM

Dr. Gabriela Gassner
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutischer
Medizin, Psychotherapeutin Systemische Familientherapie, 
Lehrtherapeutin der Ärztekammer für Oberösterreich, Su-
pervisorin, Referentin des PPP-Referates der Ärztekammer 
für Oberösterreich 

Prim. Dr. Hertha Mayr
Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische
Medizin, Psychotherapeutin, Leiterin des Departments
für Psychosomatik am Kepler Universitätsklinikum,
Lehrtherapeutin für Psychosomatische Medizin, Referentin 
des PPP-Referates der Ärztekammer für Oberösterreich 

Prim. Dr. David Oberreiter
Vorstand des Instituts für Psychotherapie des Kepler
Universitätsklinikums, Lehrtherapeut der Österreichi-
schen Ärztekammer und der Österreichischen Gesellschaft 
für wissenschaftliche klientenzentrierte Psychotherapie 
und personenorientierte Gesprächsführung, Referent des 
PPP-Referates der Ärztekammer für Oberösterreich

Mag. Dr. Edith Schratzberger-Vécsei 
Allgemeinmedizinerin, ÖÄK-Diplome: Psychosoziale,
Psychosomatische und Psychotherapeutische
Medizin, Vortragstätigkeit, Lehrtherapeutin, Referentin des 
PPP-Referates der Ärztekammer für Oberösterreich

DATUM:   Mittwoch, 10. Mai 2023
ZEIT:   18:00 bis ca. 20:00 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   kostenlos
APPROBIERT: 2 sonstige Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!
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Marketingorientiertes Termin- und Wartezeitmanage-
ment macht Ärzte und Patienten zu Gewinnern
Ideales Zeitmanagement speziell für die Vertragsarztpraxis unter starkem 
Digitalisierungsschub in Corona-Zeiten

-  Zeit ist unersetzbar und das wertvollste „Gut“ der Ord- 
 ination. Alle Ärztinnen und Ärzte haben gleich viel Zeit zur  
 Verfügung.  
-  Neues Zeitmanagement mit Digitalisierung für Präsenz- 
 medizin, Telemedizin und Fernbehandlung.
-  Exzellentes Zeitmanagement ist ein Effizienz-, Qualitäts-,   
 Wettbewerbs- & Profilierungs-Faktor.
-  Für Ärztinnen und Ärzte und ihr Team geht es dabei auch   
 um persönliche Work-Life-Balance.
-  Jedes bedrückende Termin- oder Zeitstressproblem in der  
 Ordination wird in dieser Fortbildung aufgegriffen und   
 mit Lösungsansätzen bearbeitet. 
-  Nach dem Prinzip der Best Practice beim Termin- und
 Wartezeitmanagement werden sofort umsetzbare  
 Lösungsvorschläge gegeben.

ZIELGRUPPE: alle niedergelassenen Vertragsärztinnen und 
Vertragsärzte und deren Ordinationsassistentinnen und 
Ordinationsassistenten (Erstkräfte)

INHALTE:  • Lösungsansätze für alle Termin- und Warte-
  zeitprobleme 
 • Online-Terminmanagement hinterfragen
 • Die größten vermeidbaren Zeitfresser in der   
  vertragsärztlichen Ordination
 • Was sich bei den Mitarbeiterinnen und Mit- 
  arbeitern der Ordination ändern muss
 • Was sich bei den Patientinnen und Patienten  
  ändern muss
 • Was sich bei der Chefin/beim Chef der Ordi- 
  nation ändern muss
 • Wie man unvermeidbare Wartezeiten positiv   
  „verkauft“
 • Wie man in einer Woche 180 Minuten Zeit  
  gewinnt
 • Welche Bedeutung ein erfolgreiches Zeit- 
  management für die Prosperität einer Ordi- 
  nation hat
 • Wie man als Ärztin/Arzt in der Ordination mehr  
  Zeit wert ist, als der Durchschnitt anderer 
  Ärztinnen und Ärzte
 • Die üblichen, unüblichen, akzeptierten und   
  kritischen Terminfristen oder Wartezeiten
  in der Ordination

METHODE: Interaktive Sammlung aller Termin- und Zeitpro-
bleme sowie entsprechender Frustrationen, Entwicklung 
von Lösungsansätzen zur sofortigen praktischen Anwen-
dung, Präsentation von Mustermodellen zur Vorgehenswei-
se, kleine Rollenspiele zur zeitoptimalen Vorgehensweise, 
z. B. wie beendet man Gespräche mit Patientinnen und 
Patienten? Trennung von Patientinnen und Patienten. Wie 
verhält man sich bei Zusatzanliegen von Patientinnen und 
Patienten? Was können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zum zeitlichen Beschützen, zur Entlastung oder zur Befrei-
ung ihrer Chefin/ihres Chefs beitragen (Reduzierung von 
Workload)? Aktive Beteiligung aller Teilnehmenden.

REFERENT: 
Prof. Dr. Gerhard F. Riegl, Augsburg
Dozent University of Applied Sciences, School of Business, 
Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Institut für  
Management im Gesundheitsdienst, Patientenforscher,  
Praxisanalyst und Bestseller Buchautor, Medizinjournalist 
und Wegbereiter des ärztlichen Marketings im deutsch- 
sprachigen Raum 

DATUM:   Samstag, 20. Mai 2023
ZEIT:   9:00 bis 17:00 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   übernimmt die ÖGK-OÖ (€ 140,00)
APPROBIERT: 8 sonstige Punkte
FB-PUNKTE:  8 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
   für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG: erforderlich! Begrenzte Teilnehmerzahl
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Steuerliches Basiswissen
Best practice im Umgang mit täglichen Steuerthemen

Ärztinnen und Ärzte sind in ihrer täglichen Praxis mit einer 
Vielzahl an steuerlichen Vorschriften konfrontiert (Einkom-
mensteuer, Umsatzsteuer etc.). 
Dabei gilt es typische Fallstricke zu erkennen und ebenso 
nachhaltige wie praxisgerechte Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. Der angebotene Workshop möchte das dafür not-
wendige Rüstzeug vermitteln. 

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte

INHALTE:  • Überblick der Steuerarten, mit denen Ärztin- 
  nen und Ärzte bei der Berufsausübung in  
  Berührung kommen können
 • Grundzüge der Honorarkalkulation (Was bleibt 
  nach Steuern übrig? ABC der klassischen steu-
  erlichen Absetzposten bei Ärztinnen und 
  Ärzten)
 • Darstellung der wesentlichen steuerlichen 
  Melde- und Erklärungspflichten 
 • Steuerliches Risikomanagement bei Ordinati- 
  onsgründung
 • Darstellung der steuerlichen Aufzeichnungs-   
  und Belegerteilungspflichten (Registrierkasse,   
  Rechnungsausstellung, Aufbewahrungsfristen)
 • Potentielle Folgen bei Verstößen steuerlicher   
  Vorschriften

METHODE: Vortrag mit Fallbeispielen, interaktive Diskussion

REFERENTEN: 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Bieber
Universitätsprofessor für Steuerrecht, Johannes Kepler 
Universität Linz

StB Mag. Johannes Prillinger
Steuerberater und Partner bei LeitnerLeitner, spezialisiert 
auf die Beratung von Ärztinnen und Ärzten

DATUM:   Dienstag, 6. Juni 2023
ZEIT:   16:30 bis 21:00 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 97,00 inkl. Unterlagen, Seminargetränke  
   und Snack
APPROBIERT: 5 sonstige Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!

Seminarabend Neuromed Campus
„Die Zukunft hat schon begonnen – Medizinische High-Tech-Lösungen 
im Dienste der Patientenversorgung“

VORSITZENDER: Univ.-Doz. Prim. Dr. Andreas Shamiyeh

NEUROLOGIE
High-Tech-Medizin in der Neurologie 
Schlafmedizin: Priv.-Doz. Dr. Anna Heidbreder
Neurologische Intensivmedizin: Univ.-Prof. Dr. Raimund 
Helbok                          
Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus                                                                                                                      
                                                                                                                       
NEUROCHIRURGIE 
High-Tech-Großgeräte im Dienste der Neurochirurgie          
Intraoperatives MR: Dr. Martin Aichholzer
Hybrid-OP: Priv.-Doz. DDr. Matthias Gmeiner
O-Arm: Dr. Dr. Wolfgang Senker                      
Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus                                                                                                                                           
                                                                                                      
NEURORADIOLOGIE                                                                                         
Neuroimaging und -intervention im Jahr 2023: 
Prim. Dr. Michael Sonnberger  
Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus 

                                                                                                           

PSYCHIATRIE        
Moderne Bildgebung bei Suchterkrankungen:    
Prim. Priv.-Doz. Dr. Kurosch Yazdi                                                                                                               
Kepler Universitätsklinikum Neuromed Campus

Anschließend Diskussion

DATUM:   Donnerstag, 25. Mai 2023
ZEIT:   19:00 Uhr s.t.
ORT:   Neuromed Campus
   Mehrzwecksaal 2 im Ausbildungszentrum
   Niedernharterstraße 20, Linz
KOSTEN:   keine
APPROBIERT: 3 medizinische Punktee
ANMELDUNG: erforderlich!

Im Anschluss an die Vorträge werden zum informellen Aus-
tausch Getränke gereicht.

Univ.-Doz. Prim. Dr. Andreas Shamiyeh
Präsident

www.medges-ooe.at

Grundlagen der modernen Wundversorgung
Wundversorgung speziell für die Bedürfnisse im täglichen Praxisalltag

Einführung in die moderne Wundversorgung mit Vorstellung 
der Verbandsstoffgruppen und zahlreichen Anwendungs-
beispielen aus dem Praxisalltag. Die infizierte Wunde sowie 
richtige Verordnung von Verbandsstoffen unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten.

ZIELGRUPPE: Ärztinnen und Ärzte, DGKP und Ordinations-
assistentinnen und Ordinationsassistenten

INHALTE:  • Einführung in die wichtigsten Verbandsstoff- 
  gruppen und deren Anwendung anhand vieler   
  Praxisbeispiele
 • Stadiengerechte Wundbehandlung
 • Wunde und Hygiene im Praxisalltag
 • Tipps und Tricks für einen schonenden  
  Verbandwechsel
 • Die richtige Verordnung mit dem Ökotool der   
  ÖGK
 • Mitnahme von eigenen Praxisbeispielen 
  erwünscht!

METHODE: Vortrag mit Diskussion und aktiver Beteiligung 
im Rahmen von Fallbeispielen 

REFERENTINNEN UND REFERENTEN: 
DGKS Ute Atzmanninger
Wundmanagerin der ÖGK, Abteilung für Behandlungsöko-
nomie

Dr. Christoph Heiserer
Arzt für Allgemeinmedizin und Notarzt, seit 2007 aktive 
Arbeit auf dem Gebiet der Wundversorgung, Gründungs- 
mitglied des Vereins Wundmanagement Oberösterreich

DATUM:   Mittwochs, 31. Mai und 14. Juni 2023
ZEIT:   jeweils 18:00 bis ca. 20:30 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 99,00 inkl. Unterlagen und Getränke
APPROBIERT: 4 medizinische und 3 sonstige Punkte
FB-PUNKTE:  7 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
   für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG: erforderlich!

Medikamente in der Schwangerschaft
Ein Wegweiser durch den Empfehlungsdschungel

Die Schwangerschaft ist für alle Beteiligten eine besondere 
Zeit, so auch für die behandelnden Ärztinnnen und Ärzte 
aller Fachrichtungen. 
Immer wieder gibt es Neuerungen, was an Medikamenten 
empfohlen wird und was nicht. Die Beipacktexte sind oft 
keine wirkliche Hilfe. Die Fortbildung dient als Wegweiser 
durch diesen Dschungel der Empfehlungen.

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte

INHALTE:  • Do‘s and Don‘ts
 • Umsetzung in den Praxisalltag – wie was wann?
 • Typische Krankheitsbilder und Behandlungen   
  in der Schwangerschaft
 • Welche Krankheiten sind heikel und müssen 
  vorab gut eingestellt sein mit schwanger- 
  schaftskompatiblen Medikamenten?
 • Drogen/Nikotin/Alkohol
 • Nahrungsergänzungsmittel
 • Kosmetika

METHODE: Vortrag mit Diskussion

REFERENTIN: 
Ass. Dr. Stephanie Kiblböck
Institut für Gynäkologie, Geburtenhilfe und Gynäkologische 
Endokrinologie, Kepler Universitätsklinikum Med Campus IV.

DATUM:   Mittwoch, 14. Juni 2023
ZEIT:   18:30 bis ca. 20:00 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 41,00 inkl. Unterlagen und Getränke
   € 31,00 für Mitglieder der MedGes OÖ
APPROBIERT: 2 medizinische Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!



10 11

Kinderkrankheiten im Wandel der Zeit
Infektionserkrankungen im Kindesalter erkennen und behandeln

Die klassischen infektiösen Kindererkrankungen sind 
aufgrund der Impfmaßnahmen deutlich seltener geworden, 
aber es gibt sie noch. Zudem sind neue Infektionskrankhei-
ten in den Vordergrund gerückt. 
Die richtige Diagnose zu stellen ist dabei nicht immer ein-
fach – komplizierte Verläufe müssen rasch erkannt werden, 
um rechtzeitig die geeigneten Therapiemaßnahmen einzu-
leiten. Der interaktive Vortrag gibt Ihnen einen Überblick 
über die verschiedensten Infektionserkrankungen im Kin-
desalter. Anhand von Beispielen werden diese benannt und 
Maßnahmen zur richtigen Behandlung vorgestellt.

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte, Kinderfachärztinnen 
und Kinderfachärzte, HNO-Ärztinnen und HNO-Ärzte

INHALTE:  • Überblick über verschiedenste Infektions- 
  erkrankungen
 • Definition und Diagnose einzelner Kinder- 
  erkrankungen
 • Interaktive Vorstellung der klinischen Bilder   
  von z. B. Scharlach, Masern, Varicellen, Menin- 
  gitis, Pertussis und COVID-Erkrankungen im   
  Kindesalter
 • Therapiemaßnahmen und Guidelines

METHODE: Interaktiver Vortrag mit Diskussion

REFERENT: 
Prim. Dr. Martin Henkel
Abteilungsvorstand Kinder- und Jugendheilkunde, Pädi-
atrische Additivfächer in pädiatrischer Nephrologie und 
Onkologie, Referent Notarztkurse für Kindernotfälle, über 25 
Jahre Tätigkeit in der allgemeinen Pädiatrie und Kinder- 
Ambulanz

DATUM:   Mittwoch, 24. Mai 2023
ZEIT:   18:30 bis ca. 20:30 Uhr
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 57,00 inkl. Unterlagen und Getränke
   € 47,00 für Mitglieder der MedGes OÖ
APPROBIERT: 3 medizinische Punkte
ANMELDUNG: erforderlich!

www.medak.at

Mittwoch, 14.06.2023  
bis Freitag, 16.06.2023
JKU Linz - Uni-Center

OÖ Psychotherapietage 2023  
 Digitalisierung und Psychotherapie

Eine Kooperation von:

Folgende Referentinnen und Referenten  
haben zugesagt:  
Dr. Julia Diemer 
Univ.-Prof. Dr. Christiane Eichenberg  
Dr. Gabriela Gassner 
ÖÄ Dr. Annette Güldenring  
Univ.-Prof. Dr. Sabine T. Köszegi 
Laura Moradbakhti, MSc. 
Dr. Eckhard Roediger  
Dr. Helmut Schwanzar 
Dr. Christian Stiglmayr  
Prof. Dr. Svenja Taubner  
Dr. Elisabeth Wagner  
Prof. Dr. Peter Zwanzger

Vorankündigung_2023_Referenten.indd   1Vorankündigung_2023_Referenten.indd   1 27.10.2022   09:23:5827.10.2022   09:23:58

Operationskurs Fuß & Sprunggelenk
Shark Screw® Workshop für Orthopäden und Unfallchirurgen

Ein Workshop voller Praxis & Expertise! Bisher wurden in 
Österreich tausende Patientinnen und  Patienten erfolg-
reich mit Shark Screw® versorgt. 
Trainieren Sie gemeinsam mit führenden Fuß- und 
Sprunggelenkschirurginnen und -chirurgen den Einsatz 
von menschlichen Knochenschrauben am anatomischen 
Präparat. Werden Sie zum weltweiten Vorreiter und Teil 
der gemeinsamen Mission: Ersparen wir bis 2030, 500.000 
Menschen das Risiko einer zweiten Operation zur Metallent-
fernung.

ZIELGRUPPE: Orthopädinnen und Orthopäden, Unfall- & 
Handchirurginnen und -chirurgen

INHALTE:  
WORKSHOP TAG I
9:30 – 9:45    Registration & Coffee
9:45 – 10:30   Einführung & Eröffnung des Workshops
      •  Mission 2030
      •  Klinische Case Reports
10:30 – 12:15   WETLAB SESSION
      •  Hammerzehen Deformität
      •  Metatarsalgie
      •  P-Gelenksarthrose an der Großzehe
12:15 – 13:00   Lunch Break
13:00 – 13:45  DIDACTIC SESSION
      •  Histologie & Knochenheilung
      •  Aktuelle Studienlage
      •  Allografts
13:45 – 14:00  Coffee Break
14:00 – 17:30  WETLAB SESSION
      •  Leichte bis mittlere Hallux valgus Fehl- 
    stellung
      •  Arthrose im MPT I Gelenk
      •  Schwerer Hallux valgus/Lapidus Arthrodese
18:30 – 22:00  Alm Dinner im Mühlviertel

WORKSHOP TAG II
8:00 – 8:15    Coffee & Networking
8:15 – 10:30   WETLAB SESSION
      •  Medialisierende Calcaneus Osteotomie
      •  FDL Transfer
      •  Arthrose im Lisfranc Gelenk
      •  TMT ll – lll Arthrodese
10:30 – 10:45  Coffee Break
10:45 – 12:45  WETLAB SESSION
      •  Achillessehnen Refixation
      •  Arthrose in der Fußwurzel
      •  Jones Fraktur
12:45 – 13:15   Lunch Break
13:15 – 13:30   Signing, Certificates & Evaluation
13:30 – 15:00  WETLAB SESSION
      •  Personal Coaching & Freies Arbeiten
15:00    Ende des Kurses

REFERENTINNEN UND REFERENTEN: 
Dr. Boris Tirala, Prim. Priv.-Doz. Dr. Alexander Brunner MBA, 
OA Dr. Florian Wenzel-Schwarz, Priv.-Doz. OA Dr. Stephan 
Puchner MSc, Dr. Eva Pastl & Dr. Klaus Pastl

DATUM: Do., 27. und Fr., 28. April 2023  ODER 
 Do., 28. und Fr., 29. September 2023 ODER
 Do., 12. und Fr., 13. Oktober 2023
ZEIT: jeweils 9:30 bis 17:30 & 8:00 bis 15:00 Uhr
ORT: surgebright GmbH
 Gewerbezeile 7, 4040 Lichtenberg 
KOSTEN: € 745,00 inkl. humaner Präparate, Unterlagen 
 und Verpflegung
APPROBIERT: 16 medizinische Punkte
ANMELDUNG:  erforderlich!

Mit freundlicher Unterstützung von: 
CENTER FOR ANATOMY AND CELL BIOLOGY MEDICAL UNIVER-
SITY VIENNA Division of Anantomy, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang J. 
Weninger und Dr. Lukas Reissing

in Kooperation mit der Firma 
surgebright
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Die Mitarbeiter*innen der HYPO Oberösterreich freuen sich, Sie mit 
kompetenter Beratung und bestem Service zu überzeugen.

Weitere Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich 
sowie beim Team Ärzte, Freie Berufe und Private Banking unter
0732 / 76 39 DW 54530 und per E-Mail an aerzte.private@hypo-ooe.at.

HYPO Praxis-
gründungskredit.

Die günstigste Finanzspritze für den 
Start in Ihre Selbstständigkeit.

• Aktionskredit zur Praxisgründung
• Kredithöhe: max. 300.000 Euro
• Verzinsung: 3-Monats-Euribor + 1,375 %
• Laufzeit: bis zu 11 Jahre
• Besonderheit: 1 Jahr tilgungsfrei möglich
• Top-Beratung durch den Marktführer
Angebot gültig bis auf Widerruf. Stand: 1.1.2023

www.hypo.at

2301 INS Ärzte Praxisgündung 210x297.indd   12301 INS Ärzte Praxisgündung 210x297.indd   1 17.01.2023   11:32:4217.01.2023   11:32:42

Heute schon mit dem Herzen gedacht? 
Stressregulation durch Herzkohärenz und achtsames Selbstmitgefühl

Das Herz als unser zentrales Organ ist mehr als eine Pumpe, 
die Blut, Sauerstoff und Nährstoffe durch den Organismus 
befördert und damit unsere physische Gesundheit bestimmt. 
Es ist auch wesentlich an unserer emotional-geistigen Ge-
sundheit und unserer Kommunikation mit der Welt beteiligt. 
Bei Stress und negativen Emotionen ist unser Herzrhyth-
musmuster chaotisch. Das schränkt die Fähigkeit ein, klar zu 
denken, sich zu erinnern, zu lernen und effektive Entschei-
dungen zu treffen. 
Spezifische Atem- und Achtsamkeitsübungen bringen das 
Herz in einen kohärenten Zustand, der alle physiologischen 
Systeme effizienter funktionieren lässt. Emotionale Stabili-
tät, mentale Klarheit und eine erhöhte kognitive Leistungs-
fähigkeit sind die Folge.

ZIELGRUPPE: Ärztinnen und Ärzte, therapeutisch tätige  
Personen, Ordinationsassistentinnen und Ordinations- 
assistenten

INHALTE:  •  Erweiterung der persönlichen Resilienz- 
  Fähigkeit
  •  Herzkohärenz: Essentieller Faktor für Ihre  
   ganzheitliche Gesundheit
  •  Kennenlernen von achtsamkeitsbasierten  
   Methoden zur Stressbewältigung
  •  Einführung in achtsamkeitsbasiertes Selbst- 
   mitgefühl (Mindful Self-Compassion) nach   
   Germer und Neff
  •  Körper und Atem als Anker

  •  Das Gute im Schlechten oder der Silberstreifen  
   am Horizont
  •  Die Negativtendenz des Gehirns und wie wir   
   diese überwinden 
  •  Stress und Fürsorgemüdigkeit mit (Selbst-) 
   Mitgefühl begegnen 

METHODE: Interaktiver Input, praktische Übungen zur Herz-
kohärenz und achtsamen Selbstmitgefühl, Austausch und 
Reflexion

REFERENTIN: 
Mag. Ulrike Raich-Trauner
Lehrerin für Achtsamkeit, Yoga und Meditation, Focusing- 
therapeutin, Trainerin für Achtsames Selbstmitgefühl (MSC), 
Sportwissenschafterin

DATUM: Samstag, 6. Mai 2023
ZEIT: 9:00 bis 17:00 Uhr
ORT: Elisana, Museumstraße 31a, 4020 Linz
KOSTEN: € 176,00 inkl. Unterlagen, Getränke und Snack
APPROBIERT: 8 sonstige Punkte
FB-PUNKTE: 8 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
 für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG:  erforderlich!

Laborwerte für die Allgemeinpraxis – Vertiefung 3.0 
Was sagen uns TSH, GGT und GFR über unsere Innereien?

In bewährter Weise diskutieren wir Laborbefunde und wie 
diese zustande kommen sowie was als nächstes auf die 
Patientin/den Patienten zukommt.

ZIELGRUPPE: Ordinationsassistentinnen und Ordinations-
assistenten

INHALTE: Relevante Laborwerte hinsichtlich: 
 • Niere 
 • APC 
 • Hormone 

METHODE: Vortrag mit Diskussion, viele Fallbeispiele

REFERENT: 
Dr. Johannes Jagersberger 
Arzt für Allgemeinmedizin in Traun, Lehrbeauftrager der 
Med-Uni Linz, Notarzt, Flugrettungsarzt

DATUM: Donnerstag, 4. Mai 2023
ZEIT: 19:00 bis 21:30 Uhr
ORT: Ärztekammer für OÖ
KOSTEN: € 47,00 inkl. Unterlagen und Getränke
FB-PUNKTE: 3 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
 für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG: erforderlich! 
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Das kleine 1x1 der Psychologie für den (Berufs-)Alltag 

Die Psychologie hat Strategien und Modelle entwickelt, 
die wir im Alltag gut nutzen können, um in verschiedenen 
Bereichen und Situationen des Lebens erfolgreich zu 
bestehen.
Im Vordergrund steht das Erkennen von Zusammenhängen, 
denn je besser man etwas versteht, desto kompetenter und 
bewusster kann man agieren. Mit einer Art Gebrauchsan-
weisung werden unsere Mitmenschen und man selbst zu 
„angenehmen Zeitgenossen“ – dadurch wird ein friktions-
freieres Miteinander gewährleistet, was vor allem im beruf-
lichen Kontext Reibungsverluste minimieren kann.
Es gibt leider keine Patentrezepte, sondern vor allem Orien-
tierung, beispielsweise bei schwierigen Gesprächen, beim 
Umgang mit fordernden Situationen usw. Je besser man 
sich selbst und andere verstehen lernt, desto höher sind 
die Chancen für ein erfolgreiches Miteinander.

ZIELGRUPPE: Ordinationsassistentinnen und Ordinations-
assistenten

INHALTE: • Die Psyche als Schlüssel zu unserem Denken   
  und Handeln
 • Das Gehirn – ein paar Grundlagen aus der   
  Wissenschaft für die Praxis, z. B.: 
  - Neuronale Verarbeitung 
  - Limbisches System
 • Bewusstes & Unbewusstes
 • Persönlichkeitsmodelle und -typen
 • Stress – Verarbeitung und Beruhigung
 • Werte und Glaubenssätze
 • Fühlen – Denken – Agieren
 • Kernkompetenzen für ein gutes Miteinander

METHODE: Theorie-Inputs, Fallbeispiele, Dialog und Diskus-
sion, praktische Übungen und Erprobungen.
Es gibt einen Rahmen, aber in diesem Seminar wird vor 
allem individuell auf die Bedürfnisse und Fragestellungen 
der Teilnehmenden eingegangen, die den genauen Ablauf 
bzw. Inhalte selbst bestimmen.

REFERENTIN: 
Mag. Elke Smid
Unternehmensberaterin, Trainerin, Coach und Lektorin, 
seit 2010 selbstständig sowie mehr als 35 Jahre praktische 
Erfahrung in international tätigen Unternehmen, NGOs 
und Kommunen, Schwerpunkte: inter-/transkulturelle und 
interpersonelle Kommunikation, Psychologie/Philosophie, 
Gender-/Global Studies

DATUM: Samstag, 17. Juni 2023
ZEIT: 9:00 bis 17:00 Uhr
ORT: Ärztekammer für OÖ
KOSTEN: € 189,00 inkl. Unterlagen und Verpflegung
FB-PUNKTE: 9 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
 für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG: erforderlich! 

Ordinationsassistenz von morgen!  
Neue Technologien und Innovationen im Gesundheitswesen: Entwicklungen, Visionen, 
Chancen und Herausforderungen?

Lust auf spannende und innovative Entwicklungen in Me-
dizin, Pflege und Gesundheitswesen? Neue Technologien 
nehmen rasant an Fahrt auf und versprechen eine bessere 
Gesundheitsversorgung. Was wird aktuell beforscht und 
entwickelt? In welche Richtung gehen die Visionen und 
Hoffnungen? Worauf können wir uns vorbereiten? Wie  
verändern sich Arbeitswelten der Gesundheitsberufe?  
Welche Herausforderungen, Chancen und Risiken sind  
damit verbunden? Wie können wir damit sinnvoll umgehen? 
Damit sind auch ethische Fragen verbunden. 

ZIELGRUPPE: Ordinationsassistentinnen und Ordinations-
assistenten

INHALTE: • Eine packende Reise durch aktuelle und 
  künftige Technologie-Entwicklungen im Ge- 
  sundheitswesen 
 • Veränderungen und Herausforderungen durch   
  Digitalisierung, Robotik, virtuelle Realitäten,   
  3D-Druck, Künstliche Intelligenz und andere   
  Innovationen 
 • Wie lässt sich die Gesundheitsversorgung   
  durch diese Innovationen verbessern 
 

 • Einführung und gemeinsame kritische 
  Reflexionen auf spannende Entwicklungen 
 • Hormone 

METHODE: Vortrag mit Diskussion, gemeinsames Erarbeiten 
von Inhalten und aktive Beteiligung

REFERENT: 
Doz. Univ.-Lektor Dr. Andreas Klein
Ethiker und Evangelischer Theologe an der Universität 
Wien. Schwerpunkte in Biomedizinethik, Ethik im Gesund-
heitswesen, Ethische Herausforderungen neuer 
Technologien, Wirtschaftsethik, freier Wille

DATUM: Samstag, 3. Juni 2023
ZEIT: 9:00 bis 17:00 Uhr
ORT: Ärztekammer für OÖ
KOSTEN: € 182,00 inkl. Unterlagen und Verpflegung
FB-PUNKTE: 10 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
 für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG: erforderlich! 

Das Kassenrezept-Basiswissen 
für Ordinationsassistenz
Praxis und wichtige Regeln zum Kassenrezept

Ordinationsassistentinnen und Ordinationsassistenten sind 
für Patientinnen und Patienten die ersten Ansprechpartner 
in ärztlichen Ordinationen – auch wenn es um Fragen rund 
um Medikamente geht. 
Verantwortlich für die Verordnung von Kassenrezepten ist 
die Ärztin/der Arzt. Trotzdem wenden sich viele Patientin-
nen und Patienten sofort an die Ordinationsassistenz, wenn 
sie Rezepte brauchen.
An diesem Abend erfahren Sie die Grundlagen zum Kassen-
rezept und bekommen Tipps für Ihre praktische Arbeit. 

ZIELGRUPPE: Ordinationsassistentinnen und Ordinations-
assistenten

INHALTE: • Allgemeines zur Rezeptausstellung 
 • Der Erstattungskodex (EKO) als Basis für die  
  Rezeptausstellung
 • Zielvereinbarung anstatt Chefarztpflicht bei   
  Arzneimitteln in Oberösterreich
 • Einmaleins der Heilmittelökonomie
 • Möglichkeiten zur Polypharmazievermeidung

METHODE: Vortrag mit Diskussion

REFERENTINNEN UND REFERENTEN: 
Mag. Alexander Reichetseder
Pharmazeut, ÖGK – Versorgungsmanagement 3, 
Abteilung der Behandlungsökonomie

Mag. Melisa Halilagic
Pharmazeutin, ÖGK – Versorgungsmanagement 3, 
Abteilung der Behandlungsökonomie

DATUM: Mittwoch, 3. Mai 2023
ZEIT: 18:30 bis ca. 20:00 Uhr
ORT: online
KOSTEN: € 15,00 Unkostenbeitrag
FB-PUNKTE: 2 Punkte Strukturiertes Fortbildungsdiplom   
 für Gesundheitsberufe
ANMELDUNG: erforderlich! 

ONLINE-SEMINAR

Schulung: 
VORSORGEUNTERSUCHUNG NEU
Diese Informationsveranstaltung entspricht den Bestim-
mungen des Gesamtvertrages mit dem Hauptverband der 
Sozialversicherungen (§ 11 Abs. 5) und ist Voraussetzung für 
den Abschluss eines VU-Einzelvertrages.

ZIELGRUPPE: alle Ärztinnen und Ärzte, die um einen 
VU-Vertrag ansuchen wollen aber auch solche, die bereits 
einen VU-Vertrag haben und einfach ihr Wissen wieder 
auffrischen wollen.

INHALTE:  • Vorstellung der Inhalte der VU neu 
 • Besprechung der Durchführung der VU

METHODE: Inputvortrag

REFERENTIN:  
Dr. Angelika Reitböck
Ärztin für Allgemeinmedizin, Gemeindeärztin in Klaus/
Steyrling mit Hausapotheke, Fachärztin für Dermatologie, 
Allg. beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, 
Präsidentin des ÖHV

DATUM: Dienstag, 13. Juni 2023 ODER
 Dienstag, 17. Oktober 2023
ZEIT: 18:00 bis 20:30 Uhr
ORT: Ärztekammer für OÖ
KOSTEN: übernimmt die Ärztekammer für OÖ; 
 € 25,00 für Teilnehmende aus  
 anderen Bundesländern
 Die Kosten für die Fortbildung über-
 nehmen ÖGK und Ärztekammer für OÖ
APPROBIERT: 3 medizinische Punkte
ANMELDUNG:  erforderlich!
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Auffrischungskurs 
„Verkehrsmedizinische Schulung“
Seit 1. Oktober 2015 wurde das bisher strikte dreijährige 
Fortbildungsintervall zur Wiederbestellung als sachverstän-
diger Arzt für Allgemeinmedizin gemäß § 34 Führerschein-
gesetz (FSG) gelockert.
Jede/r sachverständige Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin ist 
nun verpflichtet, im Zeitraum des dritten bis fünften Jahres 
nach Bestellung oder Wiederbestellung an verkehrsmedi-
zinischen Fortbildungskursen im Ausmaß von mindestens 
vier Stunden teilzunehmen.

ZIELGRUPPE: Allgemeinmedizinerinnen und Allgemein- 
mediziner

INHALTE:  
Juristischer Teil 
Mag. Wolfgang Peterseil, Richter, LVwG Oberösterreich ODER
Mag. Valentin Pühringer, Leiterung der Abteilung III, 
Sicherheit und Verkehr, BH Rohrbach
 

Medizinischer Teil 
Dr. Barbara Hell, Ärztin für Allgemeinmedizin, 10 Jahre 
hauptberuflich Notärztin in Tirol und Ausland, seit 2 Jahren 
Polizeiärztin bei der LPD OÖ als stellvertretende Chefärztin
 
Augenärztlicher Teil 
Dr. Reinhold Hütter, Augenarzt, Freistadt

METHODE: Vortrag mit Diskussion

DATUM: Donnerstag, 29. Juni 2023
ZEIT: 18:00 bis 22:00 Uhr
ORT: Ärztekammer für OÖ
KOSTEN: € 75,00 inkl. Unterlagen und Getränke
APPROBIERT: 3 medizinische und 2 sonstige Punkte
ANMELDUNG:  erforderlich!

Komplementärmedizin 
Was kann sie? Was kann sie nicht? 
Einführung in die Komplementärmedizin
Seminarreihe – Vorstellung der einzelnen Ärztekammerdiplome – ist wirklich nichts EbM?

Komplementärmedizin kann eine ganze Reihe von hilfrei-
chen Ergänzungen zur konventionellen Behandlung liefern. 
Dies wird auch immer mehr von den Patientinnen und 
Patienten gefordert.
Die Kursreihe bietet einen Überblick über die komplemen-
tärmedizinischen Möglichkeiten und liefert Anregungen, wie 
sie im Praxisalltag ergänzend angewendet werden können.

ZIELGRUPPE: Turnusärztinnen und Turnusärzte, Medizinerin-
nen und Mediziner, Medizinstudentinnen und Medizin-
studenten

INHALTE:  
Modul 3: Dienstag, 25. April 2023
Dr. Sigrun Schönfelder, Dr. Peter Brunner 
• FMD
• Manuelle Medizin
• Orthomolekulare Medizin

Modul 4: Dienstag, 23. Mai 2023
Dr. Bernhard Zauner, Dr. Julian Hoflehner,  
Dr. Peter Pertschy, Dr. Regina Webersberger
• Homöopathie
• Antroposophische Medizin
• Kneippmedizin

Modul 5: Dienstag, 27. Juni 2023
Dr. Irene Übelhör, Univ. Doz. DDr. Ulrike Kastner,  
Univ.-Prof. Dr. Leo Auerbach
• F. X. Mayr Therapie
• Phytotherapie 
• Komplementäre Krebstherapie

DATUM: Modul 3: Dienstag, 25. April 2023
 Modul 4: Dienstag, 23. Mai 2023
 Modul 5: Dienstag, 27. Juni 2023
ZEIT: jeweils 18:30 bis 21:30 Uhr
ORT: Ärztekammer für OÖ
KOSTEN: je Modul € 31,00 inkl. Unterlagen und 
 Getränke
 kostenlos für Medizinstudentinnen und   
 Medizinstudenten
APPROBIERT: 4 medizinische Punkte pro Modul
ANMELDUNG: erforderlich!

Ärztementoring für 
Allgemeinmedizin OÖ – Seminare
Wichtige Informationen aus der Praxis der Hausärztin/des Hausarztes

Das Mentoringprogramm bietet Ärztinnen und Ärzten in der 
Allgemeinmedizin-Ausbildung und Medizinstudierenden im 
KPJ die Möglichkeit, die hausärztliche Tätigkeit aus erster 
Hand kennenzulernen. Auch Allgemeinmedizinerinnen und 
Allgemeinmediziner, die in anderen Bereichen tätig sind 
und sich für eine Hausarzttätigkeit interessieren, können 
das Angebot in Anspruch nehmen. 
Zusätzlich zum individuellen Mentoring gibt es ein inter-
essantes Seminarangebot zu Themen der Allgemeinmedi-
zin und Praxisführung. Die Referentinnen und Referenten 
haben alle langjährige Erfahrung in der hausärztlichen 
Tätigkeit. Das Projekt Ärztementoring wurde von ÖGK, Land 
OÖ, Ärztekammer für OÖ sowie OBGAM initiiert und bietet 
angehenden Medizinerinnen und Medizinern die Möglich-
keit, aus erster Hand zu erfahren, was Hausärztinnen und 
Hausärzte eigentlich genau machen. Denn wer in die Medi-
zin einsteigt, absolviert zwar große Prüfungen und sammelt 
erste praktische Erfahrungen im Spital, kommt jedoch mit 
der alltäglichen Arbeit in einer Hausarztpraxis meist wenig 
bzw. spät in Berührung.

ZIELGRUPPE: Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung in einem 
oberösterreichischen Lehrkrankenhaus, konkret Mediziner-
innen und Mediziner in der neunmonatigen Basisausbildung 
und im Spitalsturnus für Allgemeinmedizin, Ärztinnen und 
Ärzte für Allgemeinmedizin, die in anderen Bereichen tätig 
sind (z. B. Schulärzte etc.) und Interesse an der Niederlas-
sung als Allgemeinmedizinerin/Allgemeinmediziner haben, 
Studierende der Humanmedizin an der medizinischen 
Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz im KPJ 

INHALTE:  
Modul IV am Do, 11. Mai 2023 17:30 bis 20:45 Uhr:
Leitlinien in der Allgemeinmedizin und Codierung,
Sucht (Alkohol, Drogen, Medikamentenabhängigkeit,  
Nikotin, Spielsucht, Kaufsucht)

METHODE: Vortrag mit Diskussion

REFERENTEN: 
Dr. Bernhard Panhofer 
Arzt für Allgemeinmedizin, Arzt für Psychotherapeutische 
Medizin, Univ.-Lektor an der Medizinischen Fakultät der JKU 
Linz, Lehrtherapeut der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Erwin Rebhandl
Arzt für Allgemeinmedizin (Geriatrie), Arzt für Allgemein-
medizin im Gesundheitszentrum Haslach/Mühl, Vorstands-
mitglied der OBGAM – OÖ. Gesellschaft für Allgemein- und 
Familienmedizin, Univ.-Lektor für AM an der Medizinischen 
Fakultät der JKU Linz

Gastreferent Modul IV:
Thomas Schwarzenbrunner

DATUM:   Modul IV: Donnerstag, 11. Mai 2023
ZEIT:   17:30 bis ca. 20:45 Uhr 
ORT:   Ärztekammer für OÖ
KOSTEN:   € 15,00 pro Abend inkl. Unterlagen und Snack
   Die zusätzlichen Kosten für die Fortbildung
   übernehmen ÖGK und Ärztekammer für OÖ
APPROBIERT: 4 Punkte
ANMELDUNG:  erforderlich!
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Ausbildung zur Ethikberatung im Gesundheitswesen
nach den Richtlinien der AEM

ETHIKBERATUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Ethikberatung im Gesundheitswesen ist ein praktisches Arbeitsfeld in Krankenhäusern, Pfl egeheimen, 
Hospizen und anderen stationären sowie ambulanten bzw. mobilen Gesundheitseinrichtungen. Der Tätig-
keitsbereich umfasst ethische Fallberatungen, Bildungsinitiativen und Policy-Making. Die Ethikberatung 
trägt dazu bei, dass die Sorge um Menschen im Gesundheitswesen ethisch verantwortungsvoll wahr-
genommen wird. Die zentralen Stakeholder sind dabei die Klientinnen und Klienten und jene Menschen, 
die für sie Sorge tragen.

Für die Ethikberatung im Gesundheitswesen bilden sich international Qualitätsstandards heraus. Diese 
sind nötig, um der Verantwortung, die mit Ethikberatung verbunden ist, gerecht zu werden und um in 
einem professionalisierten Arbeitsumfeld wie dem Gesundheitswesen anschlussfähig zu sein. 

  8. Lehrgang
  Di, 19.09.2023, 15:00 - 20:00 Uhr
  Mi, 20.09.2023, 08:30 - 20:00 Uhr
  Di, 03.10.2023, 15:00 - 20:00 Uhr
  Mi, 04.10.2023, 08:30 - 20:00 Uhr
  Di, 17.10.2023, 08:30 - 15:00 Uhr

Wissenschaftliche Leitung:
Priv.-Doz. Dr. Jürgen WALLNER MBA, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien;
Leiter des Ethikprogramms der Barmherzigen Brüder Österreich; Zertifi zierter Trainer für Ethikberatung 
im Gesundheitswesen K3, AEM

18. Universitätslehrgang
zum Master of Laws (LL.M.)

M E D I Z I N R E C H T 

Der Universitätslehrgang richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, Juristinnen und Juristen z. B. bei 
Krankenversicherungen, Krankenanstaltenträgern, Gebietskörperschaften, Kammern, Konsumen-
tenberatungsstellen und Patientenvertretungen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit Fachbe-
zug zum Medizinrecht, Notarinnen und Notare.

Dauer: 4 Semester von 15. September 2023 bis 4. Juli 2025
1 x im Monat Freitag und Samstag

Ort: Ärztekammer für OÖ, Linz
Kosten:	 €	8.992,00	inkl.	Verpflegung,	Unterlagen	und	Prüfungsgebühren
Infos: MedAk - Medizinische Fortbildungsakademie OÖ 

0732 778371-315, www.medak.at

Titelvergebende Institution: Johannes Kepler Universität, Linz

Bewerbung 18. MedizinrechtsLG_mit Infoabend Zeitung.indd   1Bewerbung 18. MedizinrechtsLG_mit Infoabend Zeitung.indd   1 22.12.2022   09:25:5922.12.2022   09:25:59

7. Universitätslehrgang
zum MBA in Health Care Management

GESUNDHEITSMANAGEMENT

Der Universitätslehrgang richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,  Fach- und Führungskräfte, Juristinnen 
und Juristen aus dem Gesundheitsbereich, leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bund, Län-
dern und Gemeinden, Krankenversicherungen, Krankenanstaltenträgern, Gebietskörperschaften, 
Pfl ege- und Verwaltungspersonal, Pfl egekräfte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. 

Dauer: 4 Semester von 15. September 2023 bis 8. Juni 2025
1 x im Monat Freitag und Samstag

Ort: Ärztekammer für OÖ, Linz
Kosten: � 12.996,00 inkl. Verpfl egung, Unterlagen und Prüfungsgebühren
Infos: MedAk - Medizinische Fortbildungsakademie OÖ

0732 778371-315, www.medak.at

Titelvergebende Institution: Johannes Kepler Universität Linz

9. Universitätslehrgang zum Professional
Master of Ethics (Medical Ethic) PM.ME. 

MEDIZIN- UND BIOETHIK 

Der Universitätslehrgang richtet sich an Personen, die aktiv im Gesundheitsbereich beschäftigt sind und 
Interesse am Thema haben. Ziel dieses Lehrgangs ist es, eine methodisch-kritische Reflexion medizinischen 
Handelns in Hinblick auf dessen sittliche Vertretbarkeit zu eröffnen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden auf konkrete medizin-ethische Situationen und Probleme übertragen und reflektiert. 

Dauer: 3 Semester von 8. September 2023 bis 21. März 2025 Präsenzphase 
1 Semester (bis 30. September 2025) zum Verfassen der Master Thesis 
1 x im Monat Freitag und Samstag

Ort: Ärztekammer für OÖ, Linz
Kosten: € 6.432,00 inkl. Verpflegung, Unterlagen und Prüfungsgebühren
Info: MedAk - Medizinische Fortbildungsakademie OÖ

 Tel. 0732 778371-316, www.medak.at
Titelvergebende Institution: Johannes Kepler Universität, Linz

Online Informationsabend am 10. Mai 2023, 18:00 Uhr      

Bewerbung 9. Medizinethik LG Zeitung.indd   1Bewerbung 9. Medizinethik LG Zeitung.indd   1 29.11.2022   18:22:5929.11.2022   18:22:59
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Ärztekammer
für Oberösterreich

16. Gmundner  

Medizinrechts-Kongress 2023

Freitag, 12. Mai 2023, 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstag, 13. Mai 2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

Kongresszentrum Toscana, Gmunden

MedAk – Medizinische Fortbildungsakademie OÖ
Dinghoferstraße 4, 4010 Linz

Tel. 0732 778371-315
info@medak.at, www.medak.at

InseratA4GM-Kongress_23.indd   1InseratA4GM-Kongress_23.indd   1 09.03.22   14:2809.03.22   14:28

Da
tu

m
vo

n
bi

s
Th

em
a

Or
t

Ve
ra

ns
ta

lte
r

Te
le

fo
n,

 E
-M

ai
l

Pu
nk

te
 D

FP
 

An
m

. 
er

f.

19
.4

.2
02

3
8:

30
10

:0
0

M
IN

OC
A

Or
de

ns
kl

in
ik

um
 L

in
z 

Gm
bH

, B
ar

m
he

rz
ig

e 
Sc

hw
es

te
rn

40
10

 L
in

z,
 S

ei
le

rs
tä

tte
 4

Or
de

ns
kl

in
ik

um
 L

in
z 

Gm
bH

 B
ar

m
he

rz
ig

e 
Sc

hw
es

te
rn

, I
nt

er
ne

 II
 K

ar
di

ol
og

ie
, A

. W
in

te
r

07
32

 7
67

7 
72

62
, m

an
ue

la
.ts

ch
er

-
nu

th
@

or
de

ns
kl

in
ik

um
.a

t
M

ed
.: 

2
ne

in

19
.4

.2
02

3
11

:3
0

13
:0

0
Ni

ch
to

rg
an

is
ch

e 
Sc

hl
af

st
ör

un
ge

n 
– 

m
ed

ik
am

en
-

tö
se

 u
. n

ic
ht

 m
ed

ik
am

en
tö

se
 T

he
ra

pi
es

tra
te

gi
en

Sa
lz

ka
m

m
er

gu
tk

lin
ik

um
 V

öc
kl

ab
ru

ck
48

40
 V

öc
kl

ab
ru

ck
, D

r. 
W

ilh
el

m
-B

oc
k-

St
ra

ße
 1

Sa
lz

ka
m

m
er

gu
t-

Kl
in

ik
um

 V
öc

kl
ab

ru
ck

, P
sy

ch
ia

t-
rie

 u
. P

sy
ch

ot
he

ra
pe

ut
. M

ed
iz

in
, B

. L
ug

m
ay

er
05

 0
55

4 
71

 2
33

01
na

ta
lie

.la
ch

in
ge

r@
oo

eg
.a

t
M

ed
.: 

2
ne

in

19
.4

.2
02

3
14

:0
0

17
:0

0
Ha

nd
s-

on
 W

or
ks

ho
p 

– 
Kn

ie
 &

 S
ch

ul
te

r
Un

fa
llk

ra
nk

en
ha

us
 L

in
z

40
10

 L
in

z,
 G

ar
ni

so
ns

tra
ße

 7
Un

fa
llk

ra
nk

en
ha

us
 L

in
z 

de
r A

llg
. U

nf
al

lv
er

si
ch

e-
ru

ng
sa

ns
ta

lt,
 K

. K
at

ze
ns

te
in

er
ul

a@
au

va
.a

t
M

ed
.: 

4
ne

in

19
.4

.-
21

.4
.2

02
3

10
:0

0
16

:0
0

Di
pl

om
ku

rs
 fü

r i
nn

er
kl

in
is

ch
e 

No
tfa

llm
ed

iz
in

 –
 

M
od

ul
 3

Kl
in

ik
um

 W
el

s
46

00
 W

el
s,

 G
rie

sk
irc

hn
er

st
ra

ss
e 

42
AA

EM
 –

 A
us

tri
an

 A
ss

oc
ia

tio
n 

of
 E

m
er

ge
nc

y 
M

ed
ic

in
e,

 P
. E

is
en

bu
rg

er
06

64
 6

2 
14

 9
90

ka
th

ar
in

a_
do

ro
th

ea
@

ya
ho

o.
de

M
ed

.: 
27

ja

19
.4

.-
23

.4
.2

02
3

8:
30

12
:0

0
Se

m
in

ar
bl

oc
k 

2 
– 

Kn
ei

pp
är

zt
ea

us
bi

ld
un

g 
M

od
ul

e 
Ph

yt
o,

 O
rd

nu
ng

, T
EM

Cu
rh

au
s 

Ba
d 

Kr
eu

ze
n

43
62

 B
ad

 K
re

uz
en

, B
ad

 K
re

uz
en

 1
06

Ös
te

rr.
 G

es
el

ls
ch

af
t f

ür
 K

ne
ip

pm
ed

iz
in

, T
ra

di
tio

-
ne

lle
 e

ur
op

äi
sc

he
 M

ed
iz

in
, R

. W
eb

er
sb

er
ge

r
06

99
 1

0 
59

 2
0 

45
se

kr
et

ar
ia

t@
kn

ei
pp

m
ed

iz
in

.a
t

M
ed

.: 
44

, D
ip

l. 
Kn

ei
pp

m
ed

iz
in

 
ja

20
.4

.2
02

3
8:

00
18

:1
0

Hy
po

fra
kt

io
ni

er
un

g 
– 

ne
ue

 A
ns

ät
ze

 u
nd

 E
nt

w
ic

k-
lu

ng
en

 in
 d

er
 S

tra
hl

en
th

er
ap

ie
Se

m
in

ar
ha

us
 a

uf
 d

er
 G

ug
l

40
20

 L
in

z,
 A

uf
 d

er
 G

ug
l 3

El
is

ab
et

hi
ne

n 
Ge

su
nd

he
its

m
an

ag
em

en
t G

m
bH

 &
 

Co
 K

G,
 H

. G
ei

ni
tz

M
ed

.: 
9

ja

20
.4

.-
22

.4
.2

02
3

8:
00

19
:0

0
Eu

ro
pe

an
 P

ae
di

at
ric

 A
dv

an
ce

d 
Li

fe
 S

up
po

rt 
Co

ur
se

 (E
PA

LS
)

Bi
ld

un
gs

ze
nt

ru
m

 S
t. 

M
ag

da
le

na
40

40
 L

in
z,

 S
ch

at
zw

eg
 1

77
Di

e 
Jo

ha
nn

ite
r, 

Jo
ha

nn
ite

r Ö
st

er
re

ic
h 

Au
sb

ild
un

g 
un

d 
Fo

rs
ch

un
g,

 G
. B

ur
da

 
01

 4
70

 7
0 

30
ki

nd
er

re
an

im
at

io
n@

jo
ha

nn
ite

r.a
t

M
ed

.: 
30

ja

20
.4

.-
22

.4
.2

02
3

18
:3

0
13

:0
0

On
Co

nn
ec

t-
W

or
ks

ho
p 

20
23

Ho
te

l P
lo

be
rg

er
46

00
 W

el
s,

 K
ai

se
r-

Jo
se

f-
Pl

at
z 

21
Oe

GH
O 

– 
Ös

te
rr

ei
ch

is
ch

e 
Ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 H
ä-

m
at

ol
og

ie
 u

. M
ed

iz
in

. O
nk

ol
og

ie
, B

. G
rü

nb
er

ge
r

M
ed

.: 
13

ja

21
.4

.2
02

3
8:

00
12

:3
5

Hy
po

fra
kt

io
ni

er
un

g 
– 

ne
ue

 A
ns

ät
ze

 u
nd

 E
nt

w
ic

k-
lu

ng
en

 in
 d

er
 S

tra
hl

en
th

er
ap

ie
Se

m
in

ar
ha

us
 a

uf
 d

er
 G

ug
l

40
20

 L
in

z,
 A

uf
 d

er
 G

ug
l 3

El
is

ab
et

hi
ne

n 
Ge

su
nd

he
its

m
an

ag
em

en
t G

m
bH

 &
 

Co
 K

G,
 H

. G
ei

ni
tz

M
ed

.: 
4

ja

21
.4

.-
22

.4
.2

02
3

9:
00

18
:0

0
FM

D 
M

an
ue

lle
 M

ed
iz

in
 4

Fo
rtb

ild
un

gs
ak

ad
em

ie
 L

in
z

40
20

 L
in

z,
 S

ch
ar

itz
er

st
ra

ße
 8

IM
AK

S.
 S

ch
ön

fe
ld

er
06

64
 3

9 
04

 4
66

of
fic

e@
fm

d.
co

.a
t

M
ed

.: 
20

, D
ip

l. 
Fu

nk
t. 

M
yo

di
ag

n.
ja

21
.4

.-
22

.4
.2

02
3

9:
00

15
:0

0
ÖÄ

K 
Di

pl
om

le
hr

ga
ng

 fü
r G

er
ia

tri
e 

20
23

 –
 

Se
m

in
ar

 3
Co

ur
ty

ar
d 

by
 M

ar
rio

tt 
Li

nz
40

20
 L

in
z,

 E
ur

op
ap

la
tz

 2
Ös

te
rr

ei
ch

is
ch

e 
Ak

ad
em

ie
 d

er
 Ä

rz
te

 G
m

bH
G.

 O
hr

en
be

rg
er

01
 5

12
 6

3 
83

 0
ak

ad
em

ie
@

ar
zt

ak
ad

em
ie

.a
t

M
ed

.: 
15

, D
ip

l. 
Ge

ria
tri

e 
ja

21
.4

.-
22

.4
.2

02
3

9:
00

14
:0

0
9.

 A
FE

L 
– 

An
äs

th
es

ie
 F

or
um

 E
lis

ab
et

hi
ne

n 
Li

nz
: 

St
at

e 
of

 th
e 

Ar
t –

 W
is

se
n 

im
 W

an
de

l
Br

uc
kn

er
ha

us
 L

in
z

40
20

 L
in

z
Or

de
ns

kl
in

ik
um

 L
in

z 
Gm

bH
 –

 E
lis

ab
et

hi
ne

n 
, 

An
äs

th
es

io
lo

gi
e 

un
d 

In
te

ns
iv

m
ed

iz
in

, A
. K

ul
ie

r
M

ed
.: 

20
ja

21
.4

.-
28

.4
.2

02
3

8:
00

18
:0

0
No

ta
rz

tk
ur

s
Kl

in
ik

um
 W

el
s-

Gr
ie

sk
irc

he
n

46
00

 W
el

s
Kl

in
ik

um
 W

el
s-

Gr
ie

sk
irc

he
n,

 P
er

so
na

le
nt

w
ic

k-
lu

ng
, J

. T
ha

le
r

07
24

2 
41

5 
9 

96
57

4
da

ni
el

a.
ha

lil
ov

ic
@

kl
in

ik
um

-w
eg

r.a
t

M
ed

.: 
80

ja

21
.4

.-
22

.4
.2

02
3

9:
00

15
:3

0
M

AK
 –

 M
ik

ro
ch

iru
rg

is
ch

er
 A

uf
ba

uk
ur

s
m

az
 S

ch
ul

un
gs

ze
nt

ru
m

40
20

 L
in

z,
 In

du
st

rie
ze

ile
 3

6/
II

m
az

 –
 M

ik
ro

ch
iru

rg
is

ch
es

 A
us

bi
ld

un
gs

- 
& 

Fo
rs

ch
un

gs
ze

nt
ru

m
, S

. F
ro

sc
ha

ue
r

07
32

 7
70

32
5

of
fic

e@
m

az
.a

t
M

ed
.: 

16
ja

21
.4

.-
22

.4
.2

02
3

13
:0

0
18

:0
0

Cu
rr

ic
ul

um
 „H

yp
no

se
 u

nd
 K

om
m

un
ik

at
io

n“
 –

 
M

od
ul

 A
4

Am
ts

ha
us

 K
rit

ze
nd

or
f

34
20

 K
rit

ze
nd

or
f, 

Ha
up

ts
tra

ße
 5

6-
58

ÖG
M

H/
ÖG

ZH
 –

 Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 G
es

el
ls

ch
af

t f
ür

 
är

zt
lic

he
 u

nd
 z

ah
nä

rz
tli

ch
e 

Hy
pn

os
e,

 A
. K

ru
pk

a
01

 3
17

63
20

in
fo

@
oe

gz
h.

at
M

ed
.: 

16
Ja

22
.4

.2
02

3
10

:0
0

16
:0

0
Di

al
ys

e 
fü

r D
um

m
ie

s
Ke

pl
er

 U
ni

ve
rs

itä
ts

kl
in

ik
um

 L
in

z
40

20
 L

in
z

LK
H 

Vi
lla

ch
, M

ed
iz

in
is

ch
e 

Ab
te

ilu
ng

S.
 H

or
n

m
ar

tin
a.

ja
ko

pi
ts

ch
@

ka
be

g.
at

M
ed

.: 
6

ne
in

23
.4

.2
02

3
8:

30
16

:0
0

Ba
si

c 
FA

TE
 -

 E
ch

oc
ar

di
og

ra
ph

y 
fo

r A
ne

st
he

tis
ts

Or
de

ns
kl

in
ik

um
 L

in
z 

El
is

ab
et

hi
ne

n
40

20
 L

in
z,

 F
ad

in
ge

rs
tra

ße
 1

Or
de

ns
kl

in
ik

um
 L

in
z 

Gm
bH

 –
 E

lis
ab

et
hi

ne
n 

, 
An

äs
th

es
io

lo
gi

e 
un

d 
In

te
ns

iv
m

ed
iz

in
, A

. K
ul

ie
r

M
ed

.: 
8

ja

25
.4

.2
02

3
8:

30
16

:3
0

Yo
un

g 
Ta

le
nt

s 
– 

Sc
hu

lte
ra

rth
ro

sk
op

ie
ku

rs
Un

fa
llk

ra
nk

en
ha

us
 L

in
z

40
10

 L
in

z,
 G

ar
ni

so
ns

tra
ße

 7
Un

fa
llk

ra
nk

en
ha

us
 L

in
z 

de
r A

llg
. U

nf
al

lv
er

si
ch

e-
ru

ng
sa

ns
ta

lt,
 K

. K
at

ze
ns

te
in

er
ul

a@
au

va
.a

t
M

ed
.: 

9
ne

in

25
.4

.2
02

3
15

:0
0

16
:0

0
Ba

lin
tg

ru
pp

e 
fü

r A
ss

is
te

nz
är

zt
In

ne
n 

Dr
. P

us
te

r
Ne

ur
om

ed
 C

am
pu

s 
Li

nz
 –

 In
st

. f
. P

sy
ch

ot
he

ra
pi

e
40

20
 L

in
z 

Ke
pl

er
 U

ni
ve

rs
itä

ts
kl

in
ik

um
 N

eu
ro

m
ed

 C
am

pu
s,

 
In

st
itu

t f
ür

 P
sy

ch
ot

he
ra

pi
e,

 P
. P

us
te

r
05

 7
68

0 
87

 2
71

41
M

ed
.: 

2
ne

in

25
.4

.2
02

3
19

:3
0

23
:0

0
Sc

hw
in

de
l a

us
 S

ic
ht

 d
er

 H
NO

-U
pd

at
e:

 
di

ag
no

st
ik

 u
nd

 T
he

ra
pi

e
Sc

hl
os

s 
Ho

ch
ha

us
46

55
 V

or
ch

do
rf,

 S
ch

lo
ss

pl
at

z 
1

Är
zt

ek
am

m
er

 fü
r O

be
rö

st
er

re
ic

h/
Be

zi
rk

sä
rz

te
 

Gm
un

de
n,

 C
. W

es
tre

ic
he

r
06

99
 1

1 
40

 1
3 

83
M

ed
.: 

2
ne

in

26
.4

.2
02

3
8:

30
10

:0
0

NO
AK

 p
er

io
pe

ra
tiv

Or
de

ns
kl

in
ik

um
 L

in
z 

Gm
bH

, B
ar

m
he

rz
ig

e 
Sc

hw
es

te
rn

40
10

 L
in

z,
 S

ei
le

rs
tä

tte
 4

Or
de

ns
kl

in
ik

um
 L

in
z 

Gm
bH

 B
ar

m
he

rz
ig

e 
Sc

hw
es

te
rn

, I
nt

er
ne

 II
 K

ar
di

ol
og

ie
, A

. W
in

te
r

07
32

 7
67

7 
72

62
, m

an
ue

la
.ts

ch
er

-
nu

th
@

or
de

ns
kl

in
ik

um
.a

t
M

ed
.: 

2
ne

in

26
.4

.2
02

3
8:

30
16

:3
0

Yo
un

g 
Ta

le
nt

s 
– 

Kn
ie

ar
th

ro
sk

op
ie

ku
rs

Un
fa

llk
ra

nk
en

ha
us

 L
in

z
40

10
 L

in
z,

 G
ar

ni
so

ns
tra

ße
 7

Un
fa

llk
ra

nk
en

ha
us

 L
in

z 
de

r A
llg

. U
nf

al
lv

er
si

ch
e-

ru
ng

sa
ns

ta
lt,

 K
. K

at
ze

ns
te

in
er

ul
a@

au
va

.a
t

M
ed

.: 
9

ne
in



Fü
r d

as
 D

FP
-R

ef
er

at
: D

r. 
Pe

te
r N

ie
de

rm
os

er
Au

s 
dr

uc
kt

ec
hn

is
ch

en
 G

rü
nd

en
 s

in
d 

ku
rz

fri
st

ig
 a

pp
ro

bi
er

te
 V

er
an

st
al

tu
ng

en
 h

ie
r n

ic
ht

 e
nt

ha
lte

n,
 d

ie
 In

te
rn

et
ve

rs
io

n 
un

te
r w

w
w

.a
rz

ta
ka

de
m

ie
.a

t i
st

 je
do

ch
 a

kt
ua

lis
ie

rt!
 

W
ir 

er
su

ch
en

 u
m

 V
er

st
än

dn
is

, d
as

s 
w

ir 
Ti

te
l a

us
 te

ch
ni

sc
he

n 
Gr

ün
de

n 
ni

ch
t a

bd
ru

ck
en

.

❍ Knieprobleme in der Praxis richtig behandeln 
 Donnerstag, 20. April 2023, 18:30 bis 20:30 Uhr

❍ Logotherapeutische Ansätze als Erfolgsfaktor
 im medizinischen Alltag (Infos siehe März-Ausgabe)
 Freitag, 21. April 2023, 14:00 bis 19:30 Uhr

❍ Wege zum Spitzengedächtnis (Infos siehe März-Ausgabe)
 Samstag, 22. April 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr

 Komplementärmedizin – Was kann sie? Was kann sie nicht?
❍ Modul 3: Dienstag, 25. April 2023, 18:30 bis 21:00 Uhr
❍ Modul 4: Dienstag, 23. Mai 2023, 18:30 bis 21:00 Uhr
❍ Modul 5: Dienstag, 27. Juni 2023, 18:30 bis 21:00 Uhr

❍ Medical writing 
 Mittwoch, 26. April 2023, 16:00 bis ca. 21:00 Uhr

❍ Akupunktur in der Kassenordination (Infos siehe März-Ausgabe)
 Mittwoch, 26. April 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr

❍ Wie werde ich Mentorin/Mentor in meiner Praxis? 
 (Infos siehe März-Ausgabe) 
 Donnerstag, 27. April 2023, 18:30 bis ca. 21:30 Uhr

 Operationskurs Fuß & Sprunggelenk
❍ Donnerstag, 27. und Freitag, 28. April 2023, 
 9:30 bis 17:30 Uhr & 8:00 bis 15:00 Uhr
❍ Donnerstag, 28. und Freitag, 29. September 2023, 
 9:30 bis 17:30 Uhr & 8:00 bis 15:00 Uhr
❍ Donnerstag, 12. und 13. Oktober 2023, 
 9:30 bis 17:30 Uhr & 8:00 bis 15:00 Uhr

❍ Das Kassenrezept-Basiswissen für Ordinationsassistenz
 ONLINE: Mittwoch, 3. Mai 2023, 18:30 bis ca. 20:00 Uhr

❍ Notarzt Fortbildung gem. § 40 ÄG „Notfallmedizin für pädiatrische  
 Patientinnen und Patienten“ 
 Freitag, 3. Mai 2023, 8:00 bis ca.17:30 Uhr
 Samstag, 4. Mai 2023, 8:00 bis ca. 17.30 Uhr

❍ Laborwerte für die Allgemeinpraxis – Vertiefung 3.0
 Donnerstag, 4. Mai 2023, 19:00 bis 21:30 Uhr

❍ Heute schon mit dem Herzen gedacht?
 Samstag, 6. Mai 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr, Elisana

❍ Konservative Adipositastherapie
 Mittwoch, 10. Mai 2023, 18:00 bis 19:30 Uhr

❍ Vortragsabend PPP-Referat
 Mittwoch, 10. Mai 2023, 18:00 bis 20:00 Uhr

❍ Ärztementoring für Allgemeinmedizin OÖ – Seminare 
 Donnerstag, 11. Mai 2023, 17:30 bis 20:45 Uhr

❍ Reanimationstraining in Theorie und Praxis
 Donnerstag, 11. Mai 2023, 18:00 bis 21:00 Uhr

❍ Marketingorientiertes Termin- und Wartezeitmanagement macht   
 Ärzte und Patienten zu Gewinnern
 Samstag, 20. Mai 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr

❍ Kinderkrankheiten im Wandel der Zeit
 Mittwoch, 24. Mai 2023, 18:30 bis ca. 20:30 Uhr

❍ Seminarabend Neuromed Campus
 Donnerstag, 25. Mai 2023, 19:00 Uhr s.t.

❍ Grundlagen der modernen Wundversorgung 
 Mittwoch, 31. Mai und 14. Juni 2023, jeweils 18:00 bis 20:30 Uhr

❍ Ordinationsassistenz von morgen
 Samstag, 3. Juni 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr

❍ Steuerliches Basiswissen
 Dienstag, 6. Juni 2023, 16:30 bis 21:00 Uhr

 Schulung: Vorsorgeuntersuchung NEU
❍ Dienstag, 13. Juni 2023, 18:00 bis 20:30 Uhr
❍ Dienstag, 17. Oktober 2023, 18:00 bis 20:30 Uhr

❍ Medikamente in der Schwangerschaft
 Mittwoch, 14. Juni 2023, 18:30 bis ca. 20:00 Uhr

❍ Das kleine 1x1 der Psychologie für den (Berufs-)Alltag
 Samstag, 17. Juni 2023, 9:00 bis 17:00 Uhr

 19. Linzer Kongress für Allgemeinmedizin
 Samstag, 23. September 2023, 9:00 bis 16:00 Uhr
❍ ich nehme ONLINE teil
❍ ich nehme in PRÄSENZ teil
❍ ich bin Turnusärztin/Turnusarzt

❍ Auffrischungskurs „Verkehrsmedizinische Schulung“
 Donnerstag, 29. Juni 2023, 18:00 bis 22:00 Uhr

Name: 

Straße:

PLZ, Ort: 

E-Mail: 

Fachrichtung:
❍ Allgemeinmedizinerin/Allgemeinmediziner             
❍ Turnusärztin/Turnusarzt              ❍ Wahlärztin/Wahlarzt
❍ Fachärztin/Facharzt für

Anmeldung 
bitte schicken / faxen / telefonieren / mailen: MedAk – Medizinische Fortbildungsakademie OÖ, 
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz, Tel.: 0732 77 83 71-270, Fax: 0732 78 36 60-314, E-Mail: info@medak.at  

ANFORDERUNG INFORMATIONSMATERIAL: 

❍ Gmundner Medizinrechts-Kongress, von 12. bis 13. Mai 2023
❍ OÖ-Psychotherapietage, von 14. bis 16. Juni 2023
❍ 9. Universitätslehrgang Medizin- und Bioethik, ab 8. September 2023
❍ 7. Universitätslehrgang MBA in Gesundheitsmanagement, 
 ab 15. September 2023
❍ 18. Universitätslehrgang Medizinrecht, ab 15. September 2023
❍ 8. Durchgang Ethikberatung im Gesundheitswesen, 
 ab 19. September 2023
❍ Strukturiertes Fortbildungsdiplom für Gesundheitsberufe
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Allgemeine Informationen:
Eine Anmeldung ist für fast alle Veranstaltungen erforderlich. Wenn die Teilneh-
merzahl begrenzt ist, entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung über die Teilnahme. 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. 
Für die Anmeldung zu einem der Universitätslehrgänge gibt es eigene Anmeldefor-
malitäten die im jeweiligen Folder zu finden sind.
Abmeldungen sind bis vierzehn Tage vor Anmeldeschluss kostenlos möglich, sofern 
nicht in der Ausschreibung zur Fortbildung ein anderer Termin festgesetzt wurde. 
Danach oder bei Nichterscheinen zur Fortbildung wird die gesamte Teilnahme-
gebühr in Rechnung gestellt. Ersatznennungen sind - nach Abstimmung mit der  
MedAk – möglich. Ebenfalls können TeilnehmerInnen von einer eventuellen Warte-
liste den Seminarplatz übernehmen. In diesen Fällen wird eine Bearbeitungsgebühr 
von einheitlich € 15,00 verrechnet. 
Wird die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus derzeit nicht 
absehbaren Gründen abgesagt, können keine Ansprüche geltend gemacht werden. 
Bereits einbezahlt Teilnahmegebühren werden selbstverständlich refundiert.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sie stimmen hiermit der Ver-
arbeitung Ihrer Daten in Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung/Anfrage zu.* (Weitere 
Informationen und Widerrufshinweise finden Sie unter www.medak.at)
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